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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Begleitung der Reform der Bundeswehr
 (Bundeswehrreform-Begleitgesetz – BwRefBeglG)

 A.  Problem und Ziel

 Die  Neuausrichtung  der  Bundeswehr  erfordert  neben  einer  deutlichen  Verringe-
 rung  des  militärischen  und  des  zivilen  Personals  eine  grundlegende  Umstruk-
 turierung  des  gesamten  Personalkörpers  hin  zu  einer  stärkeren  Einsatzausrich-
 tung  und  Effizienzsteigerung.  Ziel  des  Gesetzentwurfs  ist  es,  die  rechtlichen
 Voraussetzungen  für  eine  schnelle,  einsatzorientierte  und  sozialverträgliche
 Personalanpassung  zu  schaffen  und  die  Attraktivität  der  Bundeswehr  als
 Arbeitgeber  durch  reformbegleitende  Initiativen  nachhaltig  zu  sichern.  Dabei
 wird  vorrangig  angestrebt,  nicht  mehr  benötigte  Berufssoldatinnen  und  Berufs-
 soldaten  sowie  Beamtinnen  und  Beamte  der  Bundeswehr  anderweitig  zu  ver-
 wenden.  Die  vorgesehenen  Maßnahmen  zur  Reduzierung  und  Verjüngung  des
 Personals gelten bis zum 31. Dezember 2017.

 B.  Lösung

 Der Gesetzentwurf sieht insbesondere folgende Maßnahmen vor:

 –  Beurlaubung  zur  Förderung  anderweitiger  Verwendungen  im  öffentlichen
 Dienst oder außerhalb des öffentlichen Dienstes.

 –  Abgestufte Regelungen zur vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand.

 –  Ausgleichszahlungen  für  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  deren
 Dienstverhältnis  in  das  einer  Soldatin  auf  Zeit  oder  eines  Soldaten  auf  Zeit
 umgewandelt wird.

 –  Finanzieller  Ausgleich,  falls  die  anderweitige  Verwendung  im  öffentlichen
 Dienst mit einer Verringerung der Besoldung verbunden ist.

 –  Einführung  einer  Verpflichtungsprämie  für  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Solda-
 ten auf Zeit.

 –  Erweiterung  der  Berufsförderungsansprüche  nach  dem  Soldatenversor-
 gungsgesetz.  Darüber  hinaus  werden  die  Leistungen  der  Berufsförderung
 aus der aktiven Dienstzeit in die Zeit nach Dienstzeitende verlagert.

 Der  Gesetzentwurf  berücksichtigt  ferner  Änderungsbedarf  in  wehr-  und  beam-
 tenrechtlichen  Vorschriften,  der  sich  aus  der  neuen  Organisationsstruktur  der
 Bundeswehr  ergibt.  Für  Reservistinnen  und  Reservisten,  die  ehrenamtlich  Ver-
 bindungs-  und  Führungsfunktionen  im  Rahmen  der  zivil-militärischen  Zusam-
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menarbeit  übernehmen,  wird  durch  ein  neues  Reservistinnen-  und  Reservisten-
 gesetz ein besonderes Wehrdienstverhältnis geschaffen.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Im Finanzplanungszeitraum bis 2015 entstehen folgende Ausgaben:

 1.  Instrumente  zur  Personalanpassung  sowie  reformbegleitende  Hilfen  und  Ini-
 tiativen

 Für  diese  Maßnahmen  entstehen  im  Jahr  2012  voraussichtlich  Ausgaben  in
 Höhe  von  75  Mio.  Euro.  Nach  derzeitigen  Prognosen  steigen  die  Ausgaben  im
 Jahr  2013  auf  109,7  Mio.  Euro,  im  Jahr  2014  auf  171,8  Mio.  Euro,  im  Jahr
 2015  auf  219,6  Mio.  Euro,  im  Jahr  2016  auf  262,7  Mio.  Euro  und  im  Jahr  2017
 auf  303,4  Mio.  Euro  an.  Ab  dem  Jahr  2018  sinken  die  Ausgaben  –  durch  das
 Auslaufen  erster  Maßnahmen  –  mit  183,7  Mio.  Euro  dauerhaft  unter  den  Betrag
 von 300 Mio. Euro pro Jahr.

 Die  Ausgaben  aufgrund  der  Regelungen  dieses  Gesetzes  werden  innerhalb  der
 Plafonds  des  45.  Finanzplans  und  der  nachfolgenden  Finanzpläne  des  Einzel-
 plans 14 finanziert.

 Im Einzelnen lassen sich derzeit folgende Schritte prognostizieren:

 Artikel  1 Personalanpassung militärisch (in Mio. Euro):

 Artikel  2 Personalanpassung zivil (in Mio. Euro):

 Artikel  7 Verpflichtungsprämien Soldaten auf Zeit (in Mio. Euro):

 Artikel  11 Verbesserung Kinderbetreuung (in Mio. Euro):

 Artikel  14 Weiterentwicklung Berufsförderung (in Mio. Euro):

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 52,5  83,8  139,5  181,0  201,7  218,2  95,5

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 3,5  6,9  13,3  19,6  25,9  32,2  31,6

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 18  18  18  18  18  18  18

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 1  1  1  1  1  1  1

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 0  0  0  0  16,1  34  37,6
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Die  Ausgaben  für  die  Instrumente  zur  Personalanpassung  sowie  die  reformbe-
 gleitenden  Hilfen  und  Initiativen  wurden  berechnet  auf  der  Grundlage  zum  Teil
 grob  geschätzter  Mengengerüste  und  unter  der  idealtypischen  Annahme,  dass
 diese  Mengengerüste  vollständig  ausgeschöpft  werden.  Wie  sich  die  Fallzahlen
 bei  den  einzelnen  Maßnahmen  tatsächlich  entwickeln  werden,  lässt  sich  zum
 Beginn des Reformprozesses nicht hinreichend prognostizieren.

 Es  handelt  sich  um  eine  Vielzahl  teilweise  neuartiger  Instrumente,  deren  Inter-
 dependenz  und  Akzeptanz  in  der  praktischen  Anwendung  abgewartet  werden
 muss.  Mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  wird  es  Feinjustierungen  in  den  Mengen-
 gerüsten  geben,  die  bei  verschiedenen  Maßnahmen  zu  Korrekturen  führen
 werden.  Da  gerade  im  Hinblick  auf  die  Neuartigkeit  einiger  Instrumente  die
 Akzeptanz  der  Maßnahmen  nicht  eingeschätzt  werden  kann,  ist  es  aus  personal-
 wirtschaftlicher  Sicht  zur  Vermeidung  von  Fehlentwicklungen  erforderlich,  die
 Anwendungsmöglichkeiten  der  einzelnen  Instrumente  zunächst  möglichst  of-
 fenzuhalten.

 Dass  der  vorgegebene  Finanzrahmen  eingehalten  wird,  wird  dadurch  sicherge-
 stellt,  dass  die  Personalführung  die  einzelnen  Maßnahmen  einer  ständigen,  eng-
 maschigen Kontrolle und Steuerung unterzieht.

 Die  Weiterentwicklung  der  Berufsförderung  wird  im  Finanzplanungszeitraum
 zu  keinen  Belastungen  des  Einzelplans  14  führen,  da  die  Neuregelung  erst  für
 Neueinstellungen ab 2012 gelten soll.

 2.  Weitere Gesetze

 Die  im  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz  vorgesehene  Einführung  einer
 Aufwandsentschädigung  für  Reservistinnen  und  Reservisten  führt  nach  ersten
 Schätzungen  zu  Mehrausgaben  in  Höhe  von  1  Mio.  Euro  jährlich.  Für  die  rück-
 wirkende  Erhöhung  der  Zahlbeträge  der  einmaligen  Entschädigungszahlungen
 ab  1.  Dezember  2002  nach  dem  Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz  fallen
 2012 einmalig Mehrausgaben in Höhe von voraussichtlich 4 Mio. Euro an.

 Die  vorgesehene  Rechtsverordnung  aufgrund  der  Ermächtigungsnorm  in
 Artikel  15,  die  Abweichungen  von  den  Regelungen  des  Arbeitszeitgesetzes  zu-
 lassen  soll,  wird  zu  Mehrausgaben  in  Höhe  von  ca.  4  Mio.  Euro  jährlich  führen,
 bis 2015 also zu Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 16 Mio. Euro.

 Auch  diese  Mehrausgaben  werden  innerhalb  der  Plafonds  des  45.  Finanzplans
 und der nachfolgenden Finanzpläne des Einzelplans 14 finanziert.

 E.  Erfüllungsaufwand

 1.  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  entsteht  insofern  ein  einmaliger  Erfüllungsauf-
 wand,  als  die  Soldatinnen  und  Soldaten  sowie  die  Beamtinnen  und  Beamten  in
 ihrem  soldaten-  bzw.  beamtenrechtlichen  Grundverhältnis,  also  als  Bürgerinnen
 und  Bürger,  betroffen  sind.  Sie  können  sich  entscheiden,  ob  sie  auf  entspre-
 chende  Angebote  zur  vorzeitigen  Versetzung  in  den  Ruhestand,  Umwandlung
 oder  Verkürzung  des  Dienstverhältnisses  eingehen  oder  unter  erleichterten  Be-
 dingungen  den  Dienstherrn  wechseln  und  damit  die  Möglichkeiten  des  Bundes-
 wehrreform-Begleitgesetzes  nutzen.  Dieser  Aufwand  ist  mit  3  Stunden  anzu-
 setzen.

 2.  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Es  werden  keine  Vorgaben  oder  Informationspflichten  für  Wirtschaftsunterneh-
 men eingeführt, verändert oder abgeschafft.
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3.  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Der  laufende  Erfüllungsaufwand  ergibt  sich  aus  dem  Vollzug  des  Bundeswehr-
 reform-Begleitgesetzes  und  besteht  im  Wesentlichen  aus  der  Bearbeitung  der  in
 den  Artikeln  1  und  2  eröffneten  Möglichkeiten.  Er  beträgt  für  die  Verwaltung
 rund 1  901  213  Euro.

 Der  Umstellungsaufwand  folgt  aus  den  Änderungen  des  Soldatenversorgungs-
 gesetzes  (Artikel  14)  und  entsteht  durch  die  Schulungen  und  Fortbildungen  der
 betroffenen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  sowie  durch  die  Anpassung  der
 Datenverarbeitungssysteme. Er beträgt rund 62  000 Euro.

 Der  Erfüllungsaufwand  dieses  Gesetzes  wird  im  Rahmen  der  vorhandenen
 Stellen und Mittel abgedeckt.

 F.  Weitere Kosten

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  den  mittelständischen  Unternehmen,  entstehen
 keine zusätzlichen Kosten.

 Die  vorgesehenen  Regelungen  werden  keine  wesentlichen  Änderungen  von
 Angebots-  und  Nachfragestrukturen  zur  Folge  haben.  Auswirkungen  auf  das
 Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau  und  auf  die  Einzel-
 preise, sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Begleitung der Reform der Bundeswehr
 (Bundeswehrreform-Begleitgesetz – BwRefBeglG)

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Artikel  1  Gesetz  zur  Anpassung  der  personellen  Struktur
 der  Streitkräfte  (Streitkräftepersonalstruktur-
 Anpassungsgesetz – SKPersStruktAnpG)

 Artikel  2  Gesetz  zur  Ausgliederung  von  Beamtinnen  und
 Beamten  der  Bundeswehr  (Bundeswehrbeam-
 tinnen-  und  Bundeswehrbeamten-Ausgliede-
 rungsgesetz – BwBeamtAusglG)

 Artikel  3  Gesetz  über  die  Rechtsstellung  der  Reservistin-
 nen  und  Reservisten  der  Bundeswehr  (Reservis-
 tinnen- und Reservistengesetz – ResG)

 Artikel  4  Änderung des Bundesbeamtengesetzes

 Artikel  5  Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

 Artikel  6  Änderung  des  Einsatz-Weiterverwendungs-
 gesetzes

 Artikel  7  Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

 Artikel  8  Änderung des Wehrpflichtgesetzes

 Artikel  9  Änderung des Soldatengesetzes

 Artikel  10  Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung

 Artikel  11  Änderung  des  Soldatinnen-  und  Soldatengleich-
 stellungsgesetzes

 Artikel  12  Änderung der Wehrbeschwerdeordnung

 Artikel  13  Änderung der Wehrdisziplinarordnung

 Artikel  14  Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Artikel  15  Änderung des Arbeitszeitgesetzes

 Artikel  16  Änderung  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetz-
 buch

 Artikel  17  Bekanntmachungserlaubnis

 Artikel  18  Inkrafttreten

 Artikel  1

 Gesetz zur Anpassung der personellen Struktur
 der Streitkräfte

 (Streitkräftepersonalstruktur-Anpassungsgesetz –
 SKPersStruktAnpG)

 A b s c h n i t t  1

 D i e n s t r e c h t

 §  1
 Beurlaubung

 (1)  Bis  zum  31.  Dezember  2017  können  zur  Verringerung
 der  Zahl  der  Soldatinnen  und  Soldaten  Berufssoldatinnen

 und  Berufssoldaten  auf  Antrag  längstens  für  drei  Jahre  unter
 Belassung der Geld- und Sachbezüge beurlaubt werden, um

 1.  eine  Erprobungszeit  für  eine  anderweitige  Verwendung
 im öffentlichen Dienst abzuleisten oder

 2.  sich  für  eine  gleichwertige  anderweitige  Verwendung  im
 öffentlichen Dienst zu qualifizieren.

 (2)  Mit  dem  Ende  der  Beurlaubung  ist  die  Berufssoldatin
 oder  der  Berufssoldat  entlassen.  §  46  Absatz  3a  und  §  49
 Absatz  4  des  Soldatengesetzes  sind  nicht  anzuwenden.
 Satz  1  gilt  nicht,  wenn  die  Beurlaubung  aus  dienstlichen
 Gründen  oder  auf  Antrag  der  oder  des  Beurlaubten  zur  Wie-
 deraufnahme  der  dienstlichen  Tätigkeit  widerrufen  wird.  Ei-
 nem  solchen  Antrag  ist  zu  entsprechen,  es  sei  denn,  die  Be-
 rufssoldatin  oder  der  Berufssoldat  hat  die  gleichwertige  an-
 derweitige  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  vorsätzlich
 oder grob fahrlässig vereitelt.

 (3)  Zur  Verringerung  der  Zahl  der  Soldatinnen  und  Sol-
 daten  kann  bis  zum  31.  Dezember  2017  Berufssoldatinnen
 und  Berufssoldaten  auf  Antrag  Urlaub  längstens  für  drei
 Jahre  unter  Fortfall  der  Geld-  und  Sachbezüge  gewährt  wer-
 den,  um  eine  Tätigkeit  auszuüben,  die  keine  Verwendung  im
 Sinne  des  §  53  Absatz  6  des  Soldatenversorgungsgesetzes
 ist. Die Beurlaubung dient dienstlichen Interessen.

 (4)  Zur  Verringerung  der  Zahl  der  Soldatinnen  und  Sol-
 daten  kann  bis  zum  31.  Dezember  2017  Berufssoldatinnen
 und  Berufssoldaten,  wenn  dienstliche  Belange  dem  nicht
 entgegenstehen,  auf  Antrag  bis  zum  Beginn  des  Ruhestands
 Urlaub  unter  Fortfall  der  Geld-  und  Sachbezüge  gewährt
 werden

 1.  für  eine  Tätigkeit,  die  keine  Verwendung  im  Sinne  des
 §  53  Absatz  6  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ist,  oder

 2.  für  eine  Tätigkeit  als  Tarifbeschäftigte  oder  Tarifbe-
 schäftigter  in  dem  von  §  53  Absatz  6  Satz  2  und  3  des
 Soldatenversorgungsgesetzes erfassten Bereich.

 Auf  Antrag  ist  die  Beurlaubung  zu  widerrufen,  wenn  seine
 Fortsetzung  der  Berufssoldatin  oder  dem  Berufssoldaten
 nicht  zugemutet  werden  kann.  Die  Zeit  der  Beurlaubung
 nach Satz  1 ist nicht ruhegehaltfähig.

 (5)  In  den  Fällen  der  Beurlaubung  unter  Fortfall  der
 Geld-  und  Sachbezüge  übernimmt  der  Bund  laufende  frei-
 willige  Beiträge  (§  7  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetz-
 buch)  für  so  viele  Monate,  wie  zur  Erfüllung  der  allgemei-
 nen  Wartezeit  nach  §  50  Absatz  1  des  Sechsten  Buches  So-
 zialgesetzbuch  noch  erforderlich  sind.  Das  gilt  auch  in  den
 Fällen  der  Rückkehr  nach  Absatz  4  Satz  2.  Als  Beitragsbe-
 messungsgrundlage  sind  für  jeden  Monat  der  Nachzahlung
 die  Bezüge  zugrunde  zu  legen,  die  die  Berufssoldatin  oder
 der  Berufssoldat  im  letzten  Kalendermonat  vor  der  Beurlau-
 bung erhalten hat.
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(6)  Bei  einer  Nachzahlung  von  freiwilligen  Beiträgen
 nach  §  282  Absatz  3  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch
 übernimmt  der  Bund  die  freiwilligen  Beiträge  für  so  viele
 Monate,  wie  zur  Erfüllung  der  allgemeinen  Wartezeit  nach
 §  50  Absatz  1  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  noch
 erforderlich  sind.  Für  die  Beitragsbemessungsgrundlage  gilt
 Absatz  5 Satz  3 entsprechend.

 §  2
 Versetzung in den Ruhestand

 vor Erreichen der Altersgrenze

 (1)  Bis  zum  31.  Dezember  2017  können  bis  zu  2  170  Be-
 rufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  nach  einer  Dienstzeit
 von  mindestens  20  Jahren  mit  ihrer  Zustimmung  in  den  Ru-
 hestand versetzt werden

 1.  Berufsunteroffiziere  nach  Vollendung  des  50.  Lebens-
 jahres  oder  Berufsoffiziere  nach  Vollendung  des  52.  Le-
 bensjahres,  wenn  dies  zur  Verringerung  der  Zahl  der  Sol-
 datinnen  und  Soldaten  oder  zur  Verjüngung  des  Perso-
 nalkörpers erforderlich ist, oder

 2.  nach  Vollendung  des  40.  Lebensjahres,  wenn  dies  zur
 Verringerung  der  Zahl  der  Soldatinnen  und  Soldaten  er-
 forderlich ist,

 und  sie  weder  bei  einer  Bundesbehörde  noch  bei  einem  an-
 deren  öffentlich-rechtlichen  Dienstherrn  in  zumutbarer
 Weise  weiterverwendet  werden  können  und  sonstige  dienst-
 liche Gründe nicht entgegenstehen.

 (2)  Als  Dienstzeit  im  Sinne  des  Absatzes  1  werden  Zeiten
 im  Sinne  des  §  15  Absatz  2  Satz  1  und  des  §  23  Absatz  1
 des  Soldatenversorgungsgesetzes  berücksichtigt,  soweit  sie
 ruhegehaltfähig sind.

 (3)  Die  Versetzung  in  den  Ruhestand  wird  von  der  Stelle
 verfügt,  die  nach  §  4  Absatz  2  des  Soldatengesetzes  für  die
 Ernennung  der  Berufssoldatin  oder  des  Berufssoldaten  zu-
 ständig  wäre.  Die  Verfügung  ist  spätestens  drei  Monate  vor
 dem  Beginn  des  Ruhestands  schriftlich  zuzustellen.  Sie
 kann  bis  zum  Beginn  des  Ruhestands  widerrufen  werden,
 wenn  dienstliche  Gründe  die  Fortsetzung  des  Dienstverhält-
 nisses  erfordern  und  die  Fortsetzung  unter  Berücksichtigung
 der  persönlichen,  insbesondere  häuslichen,  beruflichen  oder
 wirtschaftlichen Verhältnisse zumutbar ist.

 (4)  Im  Ruhestand  darf  die  Dienstgradbezeichnung  mit
 dem  Zusatz  „außer  Dienst“  oder  „a.  D.“  geführt  werden.
 Während  eines  erneuten  Wehrdienstverhältnisses  entfällt
 dieser Zusatz.

 A b s c h n i t t  2

 F i n a n z i e l l e r  A u s g l e i c h

 §  3
 Einmalzahlung

 (1)  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  bis  zum
 31.  Dezember  2017  nach  §  1  Absatz  2  Satz  1  entlassen  sind,
 erhalten  eine  nicht  ruhegehaltfähige  Einmalzahlung,  wenn
 die  Summe  aus  dem  monatlichen  Grundgehalt,  den  das
 Grundgehalt  ergänzenden  Zulagen,  dem  Familienzuschlag,
 den  Stellen-  und  Ausgleichszulagen  sowie  der  auf  diese  Be-
 träge  entfallenden  Sonderzahlung  bei  Beginn  der  neuen  Ver-
 wendung  geringer  ist  als  in  der  bisherigen  Verwendung  zum
 Zeitpunkt  der  Entlassung.  Satz  1  gilt  entsprechend  bei  einer

 Einstellung  als  Arbeitnehmerin  oder  Arbeitnehmer  bei  ei-
 nem  öffentlich-rechtlichen  Arbeitgeber.  Dies  gilt  nicht,
 wenn  in  dem  neuen  Dienst-  oder  Arbeitsverhältnis  aus  dem
 gleichen  Anlass  eine  Ausgleichszahlung  nach  den  §§  13,
 19a  oder  19b  des  Bundesbesoldungsgesetzes  oder  vergleich-
 barer  landesrechtlicher  oder  tarifvertraglicher  Regelungen
 gewährt wird.

 (2)  Die  Einmalzahlung  entspricht  dem  18fachen  Betrag
 der  Verringerung  nach  Absatz  1.  Sie  erhöht  sich  für  Berufs-
 soldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  zum  Zeitpunkt  der  Ent-
 lassung eine anrechnungsfähige Dienstzeit

 1.  von  15  Jahren  vollendet  haben,  auf  das  21fache  des  Be-
 trags der Verringerung,

 2.  von  20  Jahren  vollendet  haben,  auf  das  24fache  des  Be-
 trags der Verringerung,

 3.  von  25  Jahren  vollendet  haben,  auf  das  27fache  des  Be-
 trags der Verringerung.

 (3)  Anrechnungsfähig  sind  die  Dienstzeiten,  die  beim  ab-
 gebenden  Dienstherrn  und  bei  früheren  Dienstherren  zu-
 rückgelegt  worden  sind,  soweit  sie  ruhegehaltfähig  sind.
 Anrechnungsfähig  sind  auch  Dienstzeiten  nach  §  64
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  4  des  Soldatenversorgungsgeset-
 zes,  die  die  Soldatin  oder  der  Soldat  vor  dem  3.  Oktober
 1990  in  dem  in  Artikel  3  des  Einigungsvertrages  genannten
 Gebiet  zurückgelegt  hat.  Die  gesamte  anrechnungsfähige
 Dienstzeit  ist  in  Jahren  und  Tagen  zu  berechnen.  Zu  berück-
 sichtigen  sind  nur  volle  Dienstjahre,  wobei  ein  verbleiben-
 der Rest von mehr als 182 Tagen als volles Jahr gilt.

 §  4
 Kosten der Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen

 Die  notwendigen  Kosten  der  Teilnahme  an  Qualifizie-
 rungsmaßnahmen  für  den  Wechsel  in  den  öffentlichen
 Dienst  im  Sinne  des  §  1  werden  vom  Bund  bis  zum  31.  De-
 zember 2017 übernommen.

 A b s c h n i t t  3

 Ve r s o r g u n g

 §  5
 Anwendung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Die Versorgung

 1.  der  von  §  2  erfassten  Berufssoldatinnen  und  Berufssol-
 daten,

 2.  der  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  deren  Dienst-
 verhältnis  bis  zum  31.  Dezember  2017  nach  §  45a  des
 Soldatengesetzes umgewandelt wird,

 3.  der  Berufsoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  wegen
 Überschreitens  der  für  Offiziere  in  Verwendungen  als
 Flugzeugführer  oder  Waffensystemoffizier  in  strahlge-
 triebenen  Kampfflugzeugen  festgesetzten  besonderen
 Altersgrenze  (§  45  Absatz  2  Nummer  6  des  Soldatenge-
 setzes)  bis  zum  31.  Dezember  2017  in  den  Ruhestand
 versetzt werden sollen,

 4.  der  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit,  deren
 Anträgen  auf  Verkürzung  der  Dienstzeit  nach  §  40
 Absatz  7  des  Soldatengesetzes  bis  zum  31.  Dezember
 2017 stattgegeben wird,
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sowie  ihrer  Hinterbliebenen  bestimmt  sich  nach  dem  Solda-
 tenversorgungsgesetz  nach  Maßgabe  der  folgenden  Vor-
 schriften.

 §  6
 Versorgung bei Versetzung in den Ruhestand

 nach §  2 Absatz  1 Nummer  1

 (1)  Im  Fall  des  §  2  Absatz  1  Nummer  1  erhöht  sich  die
 ruhegehaltfähige  Dienstzeit  um  die  Zeit  von  der  Versetzung
 in  den  Ruhestand  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  die  Berufs-
 soldatin  oder  der  Berufssoldat  ohne  diese  Regelung  frühes-
 tens  nach  §  44  Absatz  2  Satz  1  des  Soldatengesetzes  wegen
 Überschreitens  der  für  sie  oder  ihn  geltenden  besonderen
 Altersgrenze  in  den  Ruhestand  hätte  versetzt  werden  kön-
 nen.  Wenn  für  die  Berufssoldatin  oder  den  Berufssoldaten
 nach  §  96  Absatz  2  Nummer  1  des  Soldatengesetzes  keine
 besondere  Altersgrenze  festgesetzt  ist,  erhöht  sich  die  ruhe-
 gehaltfähige  Dienstzeit  im  Fall  des  §  2  Absatz  1  Nummer  1
 um  die  Zeit  von  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  bis  zu
 dem  Zeitpunkt,  zu  dem  die  Berufssoldatin  oder  der  Berufs-
 soldat  ohne  diese  Regelung  nach  §  44  Absatz  1  Satz  1  des
 Soldatengesetzes  wegen  Erreichens  der  allgemeinen  Alters-
 grenze  in  den  Ruhestand  getreten  wäre.  Die  Sätze  1  und  2
 gelten  nicht,  soweit  diese  Zeiten  bereits  nach  anderen  Vor-
 schriften  als  ruhegehaltfähige  Dienstzeit  berücksichtigt  wer-
 den  oder  bei  Verbleiben  im  Dienst  wegen  Beurlaubung,  des
 Ruhens  der  Rechte  und  Pflichten  oder  aus  sonstigen  Grün-
 den  nicht  als  ruhegehaltfähige  Dienstzeit  berücksichtigt
 worden wären.

 (2) Im Fall des §  2 Absatz  1 Nummer  1 gilt:

 1.  §  26  Absatz  2  und  3  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ist
 entsprechend anzuwenden.

 2.  §  26a  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ist  mit  der  Maß-
 gabe  entsprechend  anzuwenden,  dass  die  Versetzung  in
 den  Ruhestand  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  als  Eintritt
 in  den  Ruhestand  wegen  Erreichens  einer  Altersgrenze
 gilt.

 3.  §  38  des  Soldatenversorgungsgesetzes  gilt  entsprechend.
 Bei  der  Anwendung  des  §  38  Absatz  4  Satz  1  des  Solda-
 tenversorgungsgesetzes  sind  die  Berufssoldatinnen  und
 Berufssoldaten  so  zu  behandeln,  als  hätten  sie  zum  Zeit-
 punkt  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  nach  §  2  Absatz  1
 Nummer  1  das  für  eine  Versetzung  in  den  Ruhestand
 nach  §  44  Absatz  2  Satz  1  des  Soldatengesetzes  erforder-
 liche  Lebensjahr  vollendet.  Soweit  das  nach  Satz  2  maß-
 gebliche  Lebensjahr  zum  Zeitpunkt  der  Versetzung  in
 den  Ruhestand  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  die  Regelal-
 tersgrenze  für  Polizeivollzugsbeamtinnen  und  Polizei-
 vollzugsbeamte  nach  §  5  des  Bundespolizeibeamtenge-
 setzes  übersteigt  oder  nach  §  96  Absatz  2  Nummer  1  des
 Soldatengesetzes  keine  besondere  Altersgrenze  festge-
 setzt  ist,  steht  ein  Erhöhungsbetrag  nach  §  38  Absatz  4
 Satz  1 des Soldatenversorgungsgesetzes nicht zu.

 4.  Die  der  Höchstgrenze  nach  §  53  Absatz  2  Nummer  1  des
 Soldatenversorgungsgesetzes  zugrunde  liegenden
 Dienstbezüge  werden  bei  einer  Beschäftigung  oder  Tä-
 tigkeit,  die  keine  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  im
 Sinne  des  §  53  Absatz  6  des  Soldatenversorgungsgeset-
 zes  ist,  bis  zum  Ablauf  des  Monats,  in  dem  die  ehema-
 lige  Berufssoldatin  oder  der  ehemalige  Berufssoldat  das
 61. Lebensjahr vollendet, um 20 Prozent erhöht.

 §  7
 Versorgung bei Versetzung in den Ruhestand

 nach §  2 Absatz  1 Nummer  2

 (1)  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  nach  §  2
 Absatz  1  Nummer  2  in  den  Ruhestand  versetzt  worden  sind,
 erhalten  neben  dem  Ruhegehalt  einen  einmaligen  Ausgleich
 in  Höhe  von  7  500  Euro  für  jedes  Jahr,  um  das  die  Verset-
 zung  in  den  Ruhestand  vor  dem  Zeitpunkt  liegt,  zu  dem  sie
 ohne  diese  Regelung  frühestens  nach  §  44  Absatz  2  Satz  1
 des  Soldatengesetzes  in  den  Ruhestand  hätten  versetzt  wer-
 den  können.  Wenn  für  die  Berufssoldatin  oder  den  Berufs-
 soldaten  nach  §  96  Absatz  2  Nummer  1  des  Soldatengeset-
 zes  keine  besondere  Altersgrenze  festgesetzt  ist,  beträgt  der
 einmalige  Ausgleich  7  500  Euro  für  jedes  Jahr,  um  das  die
 Versetzung  in  den  Ruhestand  vor  dem  Zeitpunkt  liegt,  zu
 dem  die  Berufssoldatin  oder  der  Berufssoldat  ohne  die  Re-
 gelung  des  §  2  Absatz  1  Nummer  2  nach  §  44  Absatz  1
 Satz  1  in  Verbindung  mit  §  45  Absatz  1  des  Soldatengeset-
 zes  in  den  Ruhestand  getreten  wäre.  Bei  Anwendung  der
 Sätze  1  und  2  wird  für  restliche  Kalendermonate  jeweils  ein
 Zwölftel von 7  500 Euro gewährt.

 (2) Im Fall des §  2 Absatz  1 Nummer  2 gilt:

 1.  §  16  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ist  mit  der  Maß-
 gabe  anzuwenden,  dass  als  ruhegehaltfähige  Dienstzeit
 die  Zeiten  berücksichtigt  werden,  die  als  Dienstzeit  im
 Sinne  des  §  15  Absatz  2  des  Soldatenversorgungsgeset-
 zes  angerechnet  werden,  zuzüglich  der  Zeiten,  die  nach
 §  23  Absatz  1  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ruhege-
 haltfähig sind.

 2.  §  26a  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ist  mit  der  Maß-
 gabe  entsprechend  anzuwenden,  dass  die  Versetzung  in
 den  Ruhestand  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  2  als  Eintritt
 in  den  Ruhestand  wegen  Erreichens  einer  Altersgrenze
 gilt.

 3.  Die  der  Höchstgrenze  nach  §  53  Absatz  2  Nummer  1  des
 Soldatenversorgungsgesetzes  zugrunde  liegenden
 Dienstbezüge  werden  bei  einer  Beschäftigung  oder  Tä-
 tigkeit,  die  keine  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  im
 Sinne  des  §  53  Absatz  6  des  Soldatenversorgungsgeset-
 zes  ist,  bis  zum  Ablauf  des  Monats,  in  dem  die  ehema-
 lige  Berufssoldatin  oder  der  ehemalige  Berufssoldat  die
 Regelaltersgrenze  nach  §  51  Absatz  1  und  2  des  Bundes-
 beamtengesetzes erreicht, um 40 Prozent erhöht.

 §  8
 Einmaliger Ausgleich bei Umwandlung

 des Dienstverhältnisses

 Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  deren  Dienstver-
 hältnis  bis  zum  31.  Dezember  2017  nach  §  45a  des  Solda-
 tengesetzes  umgewandelt  wird,  erhalten  bei  Beendigung  des
 Dienstverhältnisses  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  als  Soldat  auf
 Zeit  einen  einmaligen  Ausgleich  in  Höhe  von  7  500  Euro
 für  jedes  vollendete  Jahr  der  Wehrdienstzeit,  höchstens  für
 20  Jahre  Wehrdienstzeit.  Die  nach  der  Umwandlung  ver-
 bleibende  Wehrdienstzeit  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  als  Sol-
 dat  auf  Zeit  darf  die  Zeit  nicht  überschreiten,  die  ihr  oder
 ihm  nach  §  5  Absatz  5  des  Soldatenversorgungsgesetzes  in
 der  bis  zum  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  geltenden  Fassung
 für die Freistellung vom militärischen Dienst zusteht.
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§  9
 Freistellung vom militärischen Dienst

 Für  Berufsoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  wegen
 Überschreitens  der  für  Offiziere  in  Verwendungen  als  Flug-
 zeugführer  oder  Waffensystemoffizier  in  strahlgetriebenen
 Kampfflugzeugen  festgesetzten  besonderen  Altersgrenze
 (§  45  Absatz  2  Nummer  6  des  Soldatengesetzes)  bis  zum
 31.  Dezember  2017  in  den  Ruhestand  versetzt  werden  sol-
 len,  gilt  §  39  des  Soldatenversorgungsgesetzes  mit  der  Maß-
 gabe,  dass  auf  Antrag  mit  der  Durchführung  von  Maßnah-
 men  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung  bis  zu  drei
 Jahren  vor  dem  Dienstzeitende  unter  Freistellung  vom  mili-
 tärischen  Dienst  begonnen  werden  kann,  wenn  dies  zur  Ver-
 ringerung  der  Zahl  der  Soldatinnen  und  Soldaten  erforder-
 lich ist.

 §  10
 Berufsförderung und Dienstzeitversorgung

 bei Verkürzung der Dienstzeit

 Die  aus  den  §§  5,  11  und  12  des  Soldatenversorgungsge-
 setzes  sich  ergebenden  Ansprüche  der  Soldatinnen  auf  Zeit
 und  Soldaten  auf  Zeit,  deren  Anträgen  auf  Verkürzung  der
 Dienstzeit  nach  §  40  Absatz  7  des  Soldatengesetzes  bis  zum
 31.  Dezember  2017  stattgegeben  wird,  bestimmen  sich  nach
 der  in  der  Verpflichtungserklärung  angegebenen  Verpflich-
 tungszeit,  wenn  das  Dienstverhältnis  vor  dem  Inkrafttreten
 dieses Gesetzes begonnen hat.

 §  11
 Evaluation

 Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  prüft  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  des  Innern  die  Re-
 gelungen  dieses  Gesetzes  bis  zum  30.  September  2014  ins-
 besondere  mit  dem  Ziel  der  Bewertung  der  haushalterischen
 Tragfähigkeit  und  legt  hierzu  dem  Kabinett  bis  zum  31.  De-
 zember 2014 einen Bericht vor.

 Artikel  2

 Gesetz zur Ausgliederung
 von Beamtinnen und Beamten der Bundeswehr

 (Bundeswehrbeamtinnen und  Bundeswehr-
 beamten-Ausgliederungsgesetz – BwBeamtAusglG)

 A b s c h n i t t  1

 D i e n s t r e c h t

 §  1
 Anwendungsbereich

 Dieses  Gesetz  gilt  für  Beamtinnen  und  Beamte  im  Ge-
 schäftsbereich  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung,
 die  wegen  der  Verringerung  des  Personals  der  Bundeswehr
 weder  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  der
 Verteidigung  noch  im  Geschäftsbereich  einer  anderen
 obersten  Bundesbehörde  in  zumutbarer  Weise  weiter  ver-
 wendet werden können.

 §  2
 Verwendung bei anderen Dienstherren

 Bis  zum  31.  Dezember  2017  sollen  Beamtinnen  und  Be-
 amte  für  eine  Weiterverwendung  bei  anderen  Dienstherren
 vor  der  Versetzung  in  der  Regel  bis  zu  sechs  Monate  zur  Er-
 probung  dorthin  abgeordnet  werden.  Dies  gilt  auch  bei  einer
 Weiterverwendung bei einer Bundesbehörde.

 §  3
 Beurlaubung

 (1)  Bis  zum  31.  Dezember  2017  kann  Beamtinnen  und
 Beamten  für  eine  Tätigkeit,  die  keine  Verwendung  im  Sinne
 des  §  53  Absatz  8  des  Beamtenversorgungsgesetzes  ist,  auf
 Antrag  für  längstens  drei  Jahre  Urlaub  ohne  Besoldung  ge-
 währt  werden.  Die  Beurlaubung  dient  dienstlichen  Interes-
 sen.

 (2)  Bis  zum  31.  Dezember  2017  kann  Beamtinnen  und
 Beamten,  wenn  dienstliche  Belange  dem  nicht  entgegenste-
 hen,  für  eine  Tätigkeit,  die  keine  Verwendung  im  Sinne  des
 §  53  Absatz  8  des  Beamtenversorgungsgesetzes  ist,  auf  An-
 trag  Urlaub  ohne  Besoldung  bis  zum  Beginn  des  Ruhestan-
 des  gewährt  werden.  Eine  Rückkehr  aus  dem  Urlaub  ist  zu-
 lässig,  wenn  der  Beamtin  oder  dem  Beamten  die  Fortset-
 zung  des  Urlaubs  nicht  zugemutet  werden  kann.  Die  Zeit
 der Beurlaubung nach Satz  1 ist nicht ruhegehaltfähig.

 (3)  In  den  Fällen  der  Beurlaubung  unter  Fortfall  der  Be-
 soldung  übernimmt  der  Bund  laufende  freiwillige  Beiträge
 (§  7  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch)  für  so  viele
 Monate,  wie  zur  Erfüllung  der  allgemeinen  Wartezeit  nach
 §  50  Absatz  1  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  noch
 erforderlich  sind.  Das  gilt  auch  in  den  Fällen  der  Rückkehr
 nach  Absatz  2  Satz  2.  Als  Beitragsbemessungsgrundlage
 sind  für  jeden  Monat  der  Nachzahlung  die  Bezüge  zugrunde
 zu  legen,  die  die  Beamtin  oder  der  Beamte  im  letzten  Kalen-
 dermonat vor der Beurlaubung erhalten hat.

 (4)  Bei  einer  Nachzahlung  von  freiwilligen  Beiträgen
 nach  §  282  Absatz  3  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch
 übernimmt  der  Bund  die  freiwilligen  Beiträge  für  so  viele
 Monate,  wie  zur  Erfüllung  der  allgemeinen  Wartezeit  nach
 §  50  Absatz  1  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  noch
 erforderlich  sind.  Für  die  Beitragsbemessungsgrundlage  gilt
 Absatz  3 Satz  3 entsprechend.

 §  4
 Versetzung in den Ruhestand

 Bis  zum  31.  Dezember  2017  können  bis  zu  1  050  Beam-
 tinnen  und  Beamte  auf  Antrag  in  den  Ruhestand  versetzt
 werden,  wenn  sie  das  60.  Lebensjahr  vollendet  haben  und
 weder  bei  einer  Bundesbehörde  noch  bei  einem  anderen
 öffentlich-rechtlichen  Dienstherrn  in  zumutbarer  Weise  wei-
 terverwendet  werden  können  und  sonstige  dienstliche
 Gründe nicht entgegenstehen.

 A b s c h n i t t  2

 F i n a n z i e l l e r  A u s g l e i c h

 §  5
 Einmalzahlung

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte,  die  bis  zum  31.  Dezember
 2017  zu  anderen  Dienstherren  versetzt  werden,  bei  denen  die
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§§  13,  19a  oder  19b  des  Bundesbesoldungsgesetzes  oder
 vergleichbare  landesrechtliche  Regelungen  nicht  zur  An-
 wendung  kommen,  erhalten  eine  nicht  ruhegehaltfähige  Ein-
 malzahlung.  Sie  wird  gewährt,  wenn  sich  die  Summe  aus
 dem  monatlichen  Grundgehalt,  den  das  Grundgehalt  ergän-
 zenden  Zulagen,  dem  Familienzuschlag,  den  Stellen-  und
 Ausgleichszulagen  und  den  nicht  als  Einmalzahlung  gewähr-
 ten  Leistungsbezügen,  die  dem  §  33  des  Bundesbesoldungs-
 gesetzes  entsprechen,  sowie  der  auf  diese  Beträge  entfallen-
 den  Sonderzahlung  in  der  neuen  Verwendung  gegenüber  der
 bisherigen  Verwendung  zum  Zeitpunkt  der  Versetzung  ver-
 ringert.

 (2)  Die  Einmalzahlung  entspricht  dem  18fachen  Betrag
 der  Verringerung  nach  Absatz  1.  Sie  erhöht  sich  für  Beam-
 tinnen  und  Beamte,  die  am  Tag  vor  dem  Wirksamwerden
 der Versetzung eine anrechnungsfähige Dienstzeit

 1.  von  15  Jahren  vollendet  haben,  auf  das  21fache  des  Be-
 trags der Verringerung,

 2.  von  20  Jahren  vollendet  haben,  auf  das  24fache  des  Be-
 trags der Verringerung,

 3.  von  25  Jahren  vollendet  haben,  auf  das  27fache  des  Be-
 trags der Verringerung.

 (3)  Anrechnungsfähig  sind  die  Dienstzeiten,  die  beim  ab-
 gebenden  Dienstherrn  und  bei  früheren  Dienstherren  zu-
 rückgelegt  worden  sind,  soweit  sie  ruhegehaltfähig  sind.
 Anrechnungsfähig  sind  auch  Wehrdienstzeiten  und  ver-
 gleichbare  Zeiten  nach  den  §§  8  und  9  des  Beamtenversor-
 gungsgesetzes,  die  die  Beamtin  oder  der  Beamte  vor  dem
 3.  Oktober  1990  in  dem  in  Artikel  3  des  Einigungsvertrages
 genannten  Gebiet  zurückgelegt  hat.  Die  gesamte  anrech-
 nungsfähige  Dienstzeit  ist  in  Jahren  und  Tagen  zu  berech-
 nen.  Zu  berücksichtigen  sind  nur  volle  Dienstjahre,  wobei
 ein  verbleibender  Rest  von  mehr  als  182  Tagen  als  volles
 Jahr gilt.

 (4)  War  der  Beamtin  oder  dem  Beamten  am  Tag  vor  der
 Versetzung  ein  Amt  mit  leitender  Funktion  im  Beamtenver-
 hältnis  auf  Probe  nicht  auf  Dauer  oder  ein  Amt  in  einem
 Dienstverhältnis  auf  Zeit  übertragen,  ist  der  Gesamtbetrag
 aus  dem  zuletzt  dauerhaft  übertragenen  Amt  zugrunde  zu
 legen.

 §  6
 Erstattung der Personalausgaben bei Abordnung

 zur Erprobung

 Im  Fall  des  §  2  kann  der  Bund  für  die  Dauer  der  Abord-
 nung  auf  die  Erstattung  der  Personalausgaben  durch  den
 aufnehmenden Dienstherrn verzichten.

 A b s c h n i t t  3

 Ve r s o r g u n g

 §  7
 Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes

 Im  Fall  des  §  4  ist  das  Beamtenversorgungsgesetz  mit
 folgenden Maßgaben anzuwenden:

 1.  Die  ruhegehaltfähige  Dienstzeit  erhöht  sich  um  die  Zeit
 von  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  bis  zu  dem  Zeit-

 punkt,  zu  dem  die  Beamtin  oder  der  Beamte  ohne  die
 Regelung  des  §  4  frühestens  wegen  Erreichens  der  für
 sie  oder  ihn  jeweils  geltenden  Altersgrenze  in  den  Ruhe-
 stand  getreten  wäre.  Für  jedes  Jahr  der  Erhöhungszeit
 nach  Satz  1  beträgt  der  Steigerungssatz  abweichend  von
 §  14  Absatz  1  Satz  1  des  Beamtenversorgungsgesetzes
 1,19583  Prozent.  Satz  1  gilt  nicht,  soweit  die  Zeit  bereits
 nach  anderen  Vorschriften  als  ruhegehaltfähig  berück-
 sichtigt  wird  oder  bei  Verbleiben  im  Dienst  wegen  Beur-
 laubung,  des  Ruhens  der  Rechte  und  Pflichten  aus  dem
 Beamtenverhältnis  oder  aus  sonstigen  Gründen  nicht  als
 ruhegehaltfähig berücksichtigt worden wären.

 2.  §  14  Absatz  3  des  Beamtenversorgungsgesetzes  ist  nicht
 anzuwenden.

 3.  §  14a  des  Beamtenversorgungsgesetzes  ist  mit  der  Maß-
 gabe  entsprechend  anzuwenden,  dass  die  Versetzung  in
 den  Ruhestand  nach  §  4  als  Eintritt  in  den  Ruhestand
 wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze gilt.

 4.  §  48  des  Beamtenversorgungsgesetzes  ist  auf  Beamtin-
 nen  und  Beamte  des  Einsatzdienstes  der  Feuerwehr,  die
 nach  §  4  in  den  Ruhestand  versetzt  worden  sind,  entspre-
 chend anzuwenden.

 5.  Die  der  Höchstgrenze  nach  §  53  Absatz  2  Nummer  1  des
 Beamtenversorgungsgesetzes  zugrunde  liegenden
 Dienstbezüge  werden  bei  einer  Beschäftigung  oder  Tä-
 tigkeit,  die  keine  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  im
 Sinne des §  53 Absatz  8 ist, um 20 Prozent erhöht.

 §  8
 Evaluation

 Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  prüft  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  des  Innern  die  Re-
 gelungen  dieses  Gesetzes  bis  zum  30.  September  2014  ins-
 besondere  mit  dem  Ziel  der  Bewertung  der  haushalterischen
 Tragfähigkeit  und  legt  hierzu  dem  Kabinett  bis  zum  31.  De-
 zember 2014 einen Bericht vor.

 Artikel  3

 Gesetz  über  die  Rechtsstellung  der  Reservistinnen
 und Reservisten der Bundeswehr

 (Reservistinnen- und Reservistengesetz – ResG)

 A b s c h n i t t  1

 A l l g e m e i n e s

 §  1
 Begriffbestimmung

 Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr sind

 1.  frühere  Soldatinnen  und  Soldaten  der  Bundeswehr,  die
 ihren Dienstgrad nicht verloren haben, sowie

 2.  sonstige  Personen,  die  auf  Grund  einer  vom  Bund  ange-
 nommenen  Verpflichtung  zu  einer  Wehrdienstleistung
 nach  dem  Vierten  Abschnitt  des  Soldatengesetzes  heran-
 gezogen werden können.
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§  2
 Dienstgrad

 (1)  Frühere  Soldatinnen  und  Soldaten  dürfen  ihren  in  der
 Bundeswehr  erworbenen  Dienstgrad  mit  dem  Zusatz  „der
 Reserve“ oder „d. R.“ weiterführen, wenn

 1.  ihnen  ihr  Dienstgrad  nicht  nur  vorläufig  oder  zeitweilig
 verliehen worden ist und

 2.  sie  nicht  als  frühere  Berufssoldatin  oder  als  früherer  Be-
 rufssoldat  berechtigt  sind,  ihren  Dienstgrad  mit  dem  Zu-
 satz „außer Dienst“ oder „a. D.“ zu führen.

 (2)  Werden  Reservistinnen  oder  Reservisten  in  ein  Wehr-
 dienstverhältnis  berufen,  führen  sie  ihren  Dienstgrad  wäh-
 rend  des  Wehrdienstverhältnisses  ohne  einen  Zusatz  nach
 Absatz  1.

 §  3
 Berechtigung zum Tragen der Uniform außerhalb

 eines Wehrdienstverhältnisses

 (1)  Früheren  Soldatinnen  und  früheren  Soldaten  kann  ge-
 stattet  werden,  die  Uniform  außerhalb  eines  Wehrdienstver-
 hältnisses zu tragen

 1.  mit  dem  Abzeichen  des  Dienstgrades,  den  zu  führen  sie
 berechtigt sind, und

 2.  mit  der  vorgesehenen  Kennzeichnung  als  frühere  Solda-
 tin oder früherer Soldat.

 (2)  Näheres  regelt  das  Bundesministerium  der  Verteidi-
 gung  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bun-
 desrates.  In  der  Rechtsverordnung  sind  insbesondere  zu  re-
 geln

 1.  die  Anlässe,  zu  denen  die  Uniform  nicht  getragen  wer-
 den darf,

 2.  die  Zuständigkeit  für  die  Entscheidung  über  die  Gestat-
 tung nach Absatz  1 und

 3.  die Kennzeichnung nach Absatz  1 Nummer  2.

 A b s c h n i t t  2

 R e s e r v e w e h r d i e n s t v e r h ä l t n i s

 §  4
 Reservewehrdienstverhältnis

 Reservistinnen  und  Reservisten,  die  sich  freiwillig  ver-
 pflichtet  haben,  ehrenamtlich  eine  Funktion  in  der  Reserve-
 organisation  der  Bundeswehr  wahrzunehmen,  können
 längstens  bis  zum  Ablauf  des  Monats,  in  dem  sie  das
 65.  Lebensjahr  vollenden,  in  ein  Wehrdienstverhältnis  nach
 diesem  Gesetz  (Reservewehrdienstverhältnis)  berufen  wer-
 den.  Die  Regelungen  des  Soldatengesetzes  und  des  Wehr-
 pflichtgesetzes  zur  Begründung  anderer  Wehrdienstverhält-
 nisse  bleiben  im  Übrigen  unberührt,  soweit  sich  aus  den
 nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

 §  5
 Begründung und Beginn des Reserve-

 wehrdienstverhältnisses

 (1)  Für  die  Berufung  in  ein  Reservewehrdienstverhältnis
 gelten  die  Vorschriften  über  die  Berufung  in  das  Dienstver-
 hältnis  einer  Soldatin  auf  Zeit  oder  eines  Soldaten  auf  Zeit

 entsprechend.  Die  Ernennungsurkunde  enthält  anstelle  der
 Wörter  „in  das  Dienstverhältnis  einer  Soldatin  auf  Zeit“
 oder  „in  das  Dienstverhältnis  eines  Soldaten  auf  Zeit“  die
 Wörter  „in  ein  Reservewehrdienstverhältnis“  sowie  die  An-
 gabe der Berufungsdauer.

 (2)  Das  Reservewehrdienstverhältnis  beginnt  mit  der  Er-
 nennung.

 §  6
 Diensteid

 Bei  der  Berufung  in  ein  Reservewehrdienstverhältnis  ist
 ein  Diensteid  nach  §  9  Absatz  1  des  Soldatengesetzes  zu
 leisten.

 §  7
 Sachmittel und Entschädigungen

 (1)  Für  die  Wahrnehmung  des  Ehrenamts  erforderliche
 Sachmittel  und  Dienstkleidung  können  unentgeltlich  bereit-
 gestellt werden.

 (2)  Soweit  der  Haushaltsplan  Mittel  zur  Verfügung  stellt,
 können gewährt werden

 1.  für  den  zeitlichen  Aufwand  eine  Entschädigung  von  bis
 zu 160 Euro je Kalendermonat und

 2.  Aufwandsentschädigungen,  soweit  aus  dem  Reser-
 vewehrdienstverhältnis  finanzielle  Aufwendungen  ent-
 stehen,  deren  Übernahme  der  Soldatin  oder  dem  Solda-
 ten  nicht  zugemutet  werden  kann;  pauschale  Aufwands-
 entschädigungen  sind  nur  zulässig,  wenn  auf  Grund
 tatsächlicher  Anhaltspunkte  oder  Erhebungen  nachvoll-
 ziehbar  ist,  dass  und  in  welcher  Höhe  funktionsbezogene
 finanzielle Aufwendungen typischerweise entstehen.

 (3)  Entschädigungen  nach  Absatz  2  Nummer  1  und  pau-
 schale  Entschädigungen  nach  Absatz  2  Nummer  2  legt  das
 Bundesministerium  der  Verteidigung  im  Einvernehmen  mit
 dem Bundesministerium des Innern fest.

 §  8
 Aktivierung für eine Dienstleistung nach §  60

 des Soldatengesetzes

 (1)  Soldatinnen  und  Soldaten  im  Reservewehrdienstver-
 hältnis  können  für  eine  in  §  60  des  Soldatengesetzes  ge-
 nannte  Dienstleistung  aktiviert  werden,  wenn  sie  über  ihr
 Ehrenamt  hinausgehende  oder  andersartige  militärische
 Aufgaben  wahrnehmen  sollen.  Sie  sollen  aktiviert  werden,
 wenn

 1.  das  Reservewehrdienstverhältnis  für  eine  Führungsfunk-
 tion  in  der  Reserveorganisation  der  Bundeswehr  begrün-
 det  wird  und  andere  Reservistinnen  und  Reservisten  in
 einem  Unterstellungsverhältnis  zu  ihnen  zu  einer  Dienst-
 leistung  nach  §  60  des  Soldatengesetzes  herangezogen
 werden oder

 2.  sie  in  einem  Arbeits-  oder  Dienstverhältnis  stehen  und
 während  der  Arbeits-  oder  Dienstzeit  dienstliche  Aufga-
 ben  wahrnehmen  oder  an  Aus-  und  Fortbildungsmaß-
 nahmen teilnehmen sollen.

 (2)  Für  die  Aktivierung  gelten  die  Vorschriften  über  die
 Heranziehung  zu  einer  Dienstleistung  nach  dem  Vierten  Ab-
 schnitt des Soldatengesetzes entsprechend.
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(3) Die Aktivierung erfolgt durch

 1.  die  Behörden,  die  nach  §  69  des  Soldatengesetzes  zu-
 ständig wären, oder

 2.  die  territorialen  Kommandobehörden  bei  Soldatinnen
 und  Soldaten,  die  für  eine  Funktion  in  einer  diesen  Kom-
 mandobehörden  unterstellten  Dienststelle  in  ein  Reser-
 vewehrdienstverhältnis  berufen  worden  sind,  jedoch  nur
 für  Dienstleistungen  im  Sinne  des  §  63  des  Soldatenge-
 setzes.

 (4)  Für  die  Dauer  der  Aktivierung  gelten  die  aktivierten
 Soldatinnen  und  Soldaten  im  Reservewehrdienstverhältnis
 als  Dienstleistende  im  Sinne  des  Vierten  Abschnitts  des  Sol-
 datengesetzes.

 (5)  Während  einer  Aktivierung  werden  keine  Leistungen
 nach  §  7  gewährt.  Soweit  solche  Leistungen  im  Voraus  ge-
 währt  worden  sind,  gilt  §  12  des  Bundesbesoldungsgesetzes
 entsprechend.

 §  9
 Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen

 Soldatinnen  und  Soldaten  im  Reservewehrdienstverhält-
 nis  können  entsprechend  §  81  des  Soldatengesetzes  zu
 dienstlichen  Veranstaltungen  zugezogen  werden.  §  1
 Absatz  6 des Wehrsoldgesetzes gilt entsprechend.

 §  10
 Benachteiligungsverbot

 §  6  Absatz  1  und  §  9  Absatz  7  des  Arbeitsplatzschutz-
 gesetzes  gelten  entsprechend.  Eine  Kündigung  oder  Entlas-
 sung  aus  einem  Dienst-  oder  Arbeitsverhältnis,  eine  Verset-
 zung  an  einen  anderen  Beschäftigungsort  und  jede  sonstige
 berufliche  Benachteiligung  auf  Grund  der  Berufung  in  ein
 Reservewehrdienstverhältnis  und  der  damit  verbundenen
 Tätigkeit sind unzulässig.

 §  11
 Versorgung

 Erleidet  eine  Soldatin  oder  ein  Soldat  im  Reservewehr-
 dienstverhältnis  bei  der  Verrichtung  des  Wehrdienstes  eine
 Schädigung,  richtet  sich  die  Versorgung  nach  dem  Soldaten-
 versorgungsgesetz.

 §  12
 Beendigungsgründe

 Ein Reservewehrdienstverhältnis endet

 1.  mit  dem  Ablauf  der  Zeit,  für  welche  das  Reservewehr-
 dienstverhältnis begründet worden ist,

 2.  durch  Umwandlung  in  das  Dienstverhältnis  einer  Solda-
 tin  auf  Zeit,  eines  Soldaten  auf  Zeit,  einer  Berufssoldatin
 oder eines Berufssoldaten,

 3.  im  Spannungs-  und  Verteidigungsfall  durch  Heranzie-
 hung  oder  Einberufung  zu  einem  unbefristeten  Wehr-
 dienst,

 4.  durch  den  Verlust  der  Rechtsstellung  einer  Soldatin  oder
 eines  Soldaten  im  Reservewehrdienstverhältnis  entspre-
 chend §  48 des Soldatengesetzes oder

 5.  durch Entlassung nach §  13.

 §  13
 Entlassung

 (1)  Soldatinnen  und  Soldaten  sind  mit  Ablauf  des
 Monats,  in  dem  sie  das  65.  Lebensjahr  vollenden,  aus  dem
 Reservewehrdienstverhältnis entlassen.

 (2)  §  46  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  bis  4,  7  und  8  des
 Soldatengesetzes gilt entsprechend.

 (3)  Aus  dem  Reservewehrdienstverhältnis  ist  zu  entlas-
 sen, wer

 1.  dienstunfähig ist oder

 2.  aus  persönlichen  oder  familiären  Gründen  nicht  in  der
 Lage  ist,  die  übertragenen  Aufgaben  ordnungsgemäß
 wahrzunehmen.

 (4)  Aus  dem  Reservewehrdienstverhältnis  soll  entlassen
 werden,  wer  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  verloren  hat.
 Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  kann  Ausnahmen
 zulassen, wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht.

 (5)  Soldatinnen  und  Soldaten  können  aus  dem  Reser-
 vewehrdienstverhältnis entlassen werden, wenn

 1.  sie  ihre  Dienstpflichten  schuldhaft  verletzen  und  ihr  Ver-
 bleib  im  Dienstverhältnis  die  militärische  Ordnung  oder
 das Ansehen der Bundeswehr gefährden könnte,

 2.  sie  die  mit  den  übertragenen  Funktionen  verbundenen
 Anforderungen nicht erfüllen oder

 3.  ihre  Funktion  in  der  Reserveorganisation  der  Bundes-
 wehr wegfällt.

 (6)  Soldatinnen  und  Soldaten  im  Reservewehrdienstver-
 hältnis  können  jederzeit  ihre  Entlassung  verlangen.  Soweit
 sie  für  eine  in  §  60  des  Soldatengesetzes  genannte  Dienst-
 leistung  aktiviert  worden  sind,  werden  sie  zu  dem  Zeitpunkt
 entlassen,  der  sich  bei  entsprechender  Anwendung  des  §  75
 des  Soldatengesetzes  ergibt.  Vor  dem  Beginn  einer  solchen
 Dienstleistung  gilt  §  59  Absatz  4  und  5  des  Soldatengeset-
 zes entsprechend.

 (7)  Die  Entlassung  wird  von  der  Stelle  verfügt,  die  für  die
 Berufung in das Reservewehrdienstverhältnis zuständig ist.

 Artikel  4

 Änderung des Bundesbeamtengesetzes

 §  54  Absatz  1  des  Bundesbeamtengesetzes  vom  5.  Fe-
 bruar  2009  (BGBl.  I  S.  160),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des
 Gesetzes  vom  …  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  Ge-
 setzes  zur  Unterstützung  der  Fachkräftegewinnung  im  Bund
 und  zur  Änderung  weiterer  dienstrechtlicher  Vorschriften
 (Bundesratsdrucksache  8/12)]  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  Nummer  7  wird  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma  er-
 setzt.

 2.  In  Nummer  8  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Komma
 ersetzt.

 3.  Folgende Nummern 9 bis 11 werden angefügt:

 „9.  die  Präsidentin  oder  den  Präsidenten  des  Bundes-
 amtes  für  das  Personalmanagement  der  Bundes-
 wehr,
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10.  die  Präsidentin  oder  den  Präsidenten  des  Bundes-
 amtes  für  Ausrüstung,  Informationstechnik  und
 Nutzung der Bundeswehr und

 11.  die  Präsidentin  oder  den  Präsidenten  des  Bundes-
 amtes  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienst-
 leistungen der Bundeswehr.“

 Artikel  5

 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

 Das  Beamtenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  24.  Februar  2010  (BGBl.  I  S.  150),  das
 zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  5.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2458)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  69h
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  69i  Übergangsregelung  aus  Anlass  des  Einsatzver-
 sorgungs-Verbesserungsgesetzes“.

 2.  Nach §  69h wird folgender §  69i eingefügt:

 „§  69i
 Übergangsregelung aus Anlass des Einsatzversorgungs-

 Verbesserungsgesetzes

 Ist  der  Anspruch  nach  §  43  in  der  Zeit  vom  1.  Dezem-
 ber  2002  bis  zum  12.  Dezember  2011  entstanden,  beträgt
 die Unfallentschädigung

 1.  im Fall des §  43 Absatz  1  150 000 Euro,

 2.  im Fall des §  43 Absatz  2 Nummer  1  100 000 Euro,

 3.  im Fall des §  43 Absatz  2 Nummer  2  40 000 Euro,

 4.  im Fall des §  43 Absatz  2 Nummer  3  20 000 Euro.

 Aus  gleichem  Anlass  bereits  gewährte  Leistungen  nach
 §  43 sind anzurechnen.“

 Artikel  6

 Änderung  des  Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes

 Das  Einsatz-Weiterverwendungsgesetz  vom  12.  Dezem-
 ber  2007  (BGBl.  I  S.  2861,  2962),  das  zuletzt  durch
 Artikel  3  des  Gesetzes  vom  5.  Dezember  2011  (BGBl.  I
 S.  2458) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  20  Absatz  5  werden  die  Wörter  „in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  16.  März  1999  (BGBl.  I  S.  322,
 847,  2033),  das  zuletzt  durch  Artikel  6  des  Gesetzes  vom
 19.  Juli  2006  (BGBl.  I  S.  1652)  geändert  worden  ist,“  je-
 weils gestrichen.

 2.  Dem §  22 wird folgender Absatz  4 angefügt:

 „(4)  Ist  der  Anspruch  auf  eine  einmalige  Unfallent-
 schädigung  nach  §  20  Absatz  4  oder  Absatz  5  in  der  Zeit
 vom  1.  Dezember  2002  bis  zum  12.  Dezember  2011  ent-
 standen, beträgt die Entschädigung

 1.  nach §  20 Absatz  4  150 000 Euro,

 2.  nach  §  20  Absatz  5  dieses  Gesetzes  in  Verbindung
 mit  §  43  Absatz  2  Nummer  1  des  Beamtenversor-
 gungsgesetzes  100 000 Euro,

 3.  nach  §  20  Absatz  5  dieses  Gesetzes  in  Verbindung
 mit  §  43  Absatz  2  Nummer  2  des  Beamtenversor-
 gungsgesetzes  40 000 Euro,

 4.  nach  §  20  Absatz  5  dieses  Gesetzes  in  Verbindung
 mit  §  43  Absatz  2  Nummer  3  des  Beamtenversor-
 gungsgesetzes  20 000 Euro.

 Aus  gleichem  Anlass  bereits  gewährte  Leistungen  nach
 §  20 Absatz  4 oder Absatz  5 sind anzurechnen.“

 Artikel  7

 Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

 Das  Bundesbesoldungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  Juni  2009  (BGBl.  I  S.  1434),  das
 zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  …  [einsetzen:  Da-
 tum  und  Fundstelle  des  Gesetzes  zur  Unterstützung  der
 Fachkräftegewinnung  im  Bund  und  zur  Änderung  weiterer
 dienstrechtlicher  Vorschriften  (Bundesratsdrucksache  8/12)]
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Nach §  43a wird folgender §  43b eingefügt:

 „§  43b
 Verpflichtungsprämie für Soldaten auf Zeit

 (1)  Zur  Sicherstellung  der  Deckung  des  Personalbe-
 darfs  der  Bundeswehr  kann  eine  Prämie  für  die  Ver-
 pflichtung  zum  Dienst  als  Soldat  auf  Zeit  (Verpflich-
 tungsprämie)  gewährt  werden,  wenn  die  sich  aus  der
 militärischen  Personalplanung  im  Rahmen  des  Haus-
 haltsplans  ergebenden  personellen  Zielvorgaben  seit
 mindestens  sechs  Monaten  zu  nicht  mehr  als  90  vom
 Hundert  erfüllt  werden  können  und  keine  Anhaltspunkte
 dafür  bestehen,  dass  der  vorgenannte  Schwellenwert  in-
 nerhalb  der  nächsten  sechs  Monate  überschritten  wird.
 Die  Verpflichtungsprämie  kann  für  bestimmte  Laufbah-
 nen  oder  bestimmte  militärische  Fachtätigkeiten,  gege-
 benenfalls  regional  begrenzt,  vorgesehen  werden.  Die
 Einzelheiten  legt  das  Bundesministerium  der  Verteidi-
 gung  für  höchstens  zwölf  Monate  fest;  die  Festlegung
 kann,  auch  mehrmals,  um  bis  zu  zwölf  Monate  verlän-
 gert werden.

 (2)  Die  Verpflichtungsprämie  beträgt  1  000  Euro  für
 jedes  Jahr  der  Verpflichtungsdauer.  Der  Anspruch  ent-
 steht mit der Festsetzung der Dienstzeit

 1.  bei  einer  Erstverpflichtung  nach  Ablauf  der  für  die
 Berufung  in  das  Dienstverhältnis  als  Soldat  auf  Zeit
 festgesetzten Bewährungszeit,

 2.  bei  einer  Weiterverpflichtung,  wenn  die  Verpflich-
 tungserklärung  im  Regelungszeitraum  nach  Absatz  1
 Satz  3 abgegeben wurde.

 Wird  die  Dienstzeit  stufenweise  festgesetzt,  ist  die  Ver-
 pflichtungsprämie  anteilig  entsprechend  der  jeweils  fest-
 gesetzten  Dienstzeit  zu  zahlen.  Die  Prämienfestsetzung
 ist dem Soldaten schriftlich mitzuteilen.

 (3) Die Verpflichtungsprämie wird nicht gewährt

 1.  neben  einem  Personalgewinnungszuschlag  nach
 §  43,

 2.  neben einer Prämie nach §  43a,

 3.  neben einem Zuschlag nach §  53 Absatz  1 Satz  5,
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4.  neben einer Verpflichtungsprämie nach §  85a sowie

 5.  für  Zeiträume,  für  die  eine  Verpflichtungsprämie
 nach  §  85a  in  der  bis  zum  31.  Dezember  2012  gelten-
 den  Fassung  oder  für  die  eine  Weiterverpflichtungs-
 prämie  nach  §  8i  des  Wehrsoldgesetzes  gewährt  wor-
 den ist.

 (4)  Die  Verpflichtungsprämie  ist  zurückzuzahlen,  wenn

 1.  das  Dienstverhältnis  vor  Ablauf  der  für  den  An-
 spruch  auf  die  Verpflichtungsprämie  nach  Absatz  2
 maßgebenden  Verpflichtungsdauer  nach  §  54
 Absatz  2  Nummer  2  oder  Nummer  3  des  Soldatenge-
 setzes  oder  nach  §  55  des  Soldatengesetzes  beendet
 wird,  im  Fall  des  §  55  Absatz  2  des  Soldatengesetzes
 aber  nur,  wenn  der  Soldat  die  Dienstunfähigkeit  vor-
 sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,

 2.  der  Soldat  nach  §  28  Absatz  5  oder  Absatz  7  des  Sol-
 datengesetzes beurlaubt wird,

 3.  ein  Wechsel  in  eine  Verwendung  erfolgt,  für  die  keine
 Verpflichtungsprämie gezahlt wird.

 Es  ist  der  Betrag  zu  belassen,  der  für  jeden  angefangenen
 Kalendermonat  der  anspruchsbegründenden  Verpflich-
 tungsdauer  vor  Eintritt  eines  in  Satz  1  genannten  Tatbe-
 standes  bereits  geleistet  worden  ist.  Im  Fall  des  Satzes  1
 Nummer  2  ist  nur  der  Betrag  zurückzuzahlen,  der  je-
 weils  auf  einen  vollen  Kalendermonat  der  Beurlaubung
 ohne  Geld-  und  Sachbezüge  entfällt.  Bei  Inanspruch-
 nahme  von  Elternzeit  nach  §  28  Absatz  7  des  Soldaten-
 gesetzes  besteht  eine  Rückzahlungsverpflichtung  nur,
 wenn  Zeiten  der  Elternzeit  nicht  nach  §  40  Absatz  4  des
 Soldatengesetzes  zur  Verlängerung  der  Dienstzeit  füh-
 ren.  Von  der  Rückforderung  kann  aus  Billigkeitsgründen
 ganz oder teilweise abgesehen werden.

 (5)  Wird  vor  Zahlung  der  Verpflichtungsprämie  ein
 Verfahren  eingeleitet,  das  voraussichtlich  zur  Beendi-
 gung  des  Dienstverhältnisses  aus  einem  der  in  Absatz  4
 Satz  1  aufgeführten  Gründe  führen  wird,  so  wird  die  Zah-
 lung bis zum Abschluss dieses Verfahrens ausgesetzt.

 (6)  Bis  zum  31.  Dezember  2016  prüft  das  Bundesmi-
 nisterium  der  Verteidigung  unter  Beteiligung  des  Bun-
 desministeriums  des  Innern  und  des  Bundesministeriums
 der  Finanzen  die  Anwendung  und  die  Wirkung  der  Ver-
 pflichtungsprämie.“

 2.  §  80a wird wie folgt gefasst:

 „§  80a
 Übergangsregelung für Verpflichtungsprämien

 für Soldaten auf Zeit
 aus Anlass des Bundeswehrreform-Begleitgesetzes

 §  85a  Absatz  4  in  der  bis  zum  31.  Dezember  2012  gel-
 tenden  Fassung  ist  auf  Verpflichtungsprämien,  die  nach
 §  85a  in  der  Zeit  vom  1.  Januar  2011  bis  zum  31.  De-
 zember 2012 gewährt wurden, weiterhin anzuwenden.“

 3.  §  85a wird aufgehoben.

 4.  Anlage  I  (Bundesbesoldungsordnungen  A  und  B)  wird
 wie folgt geändert:

 a)  In  der  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  2“
 wird  nach  der  Angabe  „Direktor  bei  einem  Regional-
 träger  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  –  als  stell-
 vertretender  Geschäftsführer  oder  Mitglied  der  Ge-

 schäftsführung,  wenn  der  Erste  Direktor  in  Besol-
 dungsgruppe  B  3  eingestuft  ist  –“  die  Angabe  „Direk-
 tor8)  –  bei  einem  Amt  der  Bundeswehr,  dessen  Leiter  in
 Besoldungsgruppe  B  9  eingestuft  ist“  eingefügt.

 b)  Die  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  3“  wird
 wie  folgt  geändert:

 aa)  Nach  der  Angabe  „Bundesbankdirektor2)“  wer-
 den folgende Angaben eingefügt:

 „Direktor

 –  als  Beauftragter  für  die  Rechtsausbildung  in
 den  Streitkräften  beim  Zentrum  Innere  Führung  –

 –  als  Rechtsberater  beim  Inspekteur  einer  Teil-
 streitkraft  oder  eines  militärischen  Organisations-
 bereiches,  des  Befehlshabers  des  Einsatzfüh-
 rungskommandos  der  Bundeswehr,  des  Befehls-
 habers des Multinational Joint Headquarters –“.

 bb)  Nach  der  Angabe  „Direktor  beim/bei  der  …  3)  –
 als  Leiter  einer  Hauptabteilung  oder  einer  gleich
 zu  bewertenden,  besonders  großen  und  besonders
 bedeutenden  Abteilung  bei  einer  Bundesober-
 behörde  oder  einer  vergleichbaren  Bundesanstalt,
 wenn  der  Leiter  mindestens  in  Besoldungsgruppe
 B  8  eingestuft  ist  –“  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „–  als  ständiger  Vertreter  des  Leiters  der  Abtei-
 lung  Personalgewinnung  im  Bundesamt  für  das
 Personalmanagement der Bundeswehr –

 –  als  Leiter  einer  Abteilung,  Unterabteilung  oder
 Gruppe  oder  als  Leiter  einer  Sonderorganisation
 bei  einem  Amt  der  Bundeswehr,  dessen  Leiter  in
 Besoldungsgruppe B 9 eingestuft ist –“.

 cc)  Nach  der  Angabe  „Direktor  des  Deutschen  Insti-
 tuts  für  medizinische  Dokumentation  und  Infor-
 mation“ werden folgende Angaben eingefügt:

 „Direktor  des  Verpflegungsamts  der  Bundeswehr

 Direktor  des  Zentrums  für  Brandschutz  der  Bun-
 deswehr

 Direktor  des  Zentrums  für  Informationstechnolo-
 gie der Bundeswehr“.

 c)  In  der  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  4“
 wird  nach  der  Angabe  „Erster  Direktor  beim  Bundes-
 institut  für  Berufsbildung  –  als  Leiter  des  For-
 schungsbereichs  und  als  der  ständige  Vertreter  des
 Präsidenten  –“  die  Angabe  „Erster  Direktor  beim
 Zentrum  für  Geoinformationswesen  der  Bundeswehr
 – als ständiger Vertreter des Amtschefs –“ eingefügt.

 d)  In  der  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  5“
 wird  die  Angabe  „Präsident  des  Bundesamtes  für  den
 Zivildienst“ gestrichen.

 e)  Die  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  6“
 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  der  Angabe  „Erster  Direktor  bei  der  Bun-
 desnetzagentur  für  Elektrizität,  Gas,  Telekom-
 munikation,  Post  und  Eisenbahnen“  wird  die  An-
 gabe  „Erster  Direktor  bei  einem  Amt  der  Bun-
 deswehr,  dessen  Leiter  in  Besoldungsgruppe  B  9
 eingestuft  ist  –  als  Leiter  einer  großen  und  be-
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deutenden  Abteilung  oder  als  Geschäftsführen-
 der Beamter –“ eingefügt.

 bb)  Nach  der  Angabe  „Erster  Direktor  beim
 Bundesnachrichtendienst3)“  wird  die  Angabe
 „Erster  Direktor  beim  Planungsamt  der  Bundes-
 wehr  –  als  ständiger  Vertreter  des  Amtschefs  –“
 eingefügt.

 cc)  Nach  der  Angabe  „Präsident  des  Bundesamtes
 für  Bevölkerungsschutz  und  Katastrophenhilfe“
 wird  die  Angabe  „Präsident  des  Bundesamtes  für
 Familie  und  zivilgesellschaftliche  Aufgaben“
 eingefügt.

 f)  Die  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  7“
 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  der  Angabe  „Ministerialdirigent  –  bei  einer
 obersten  Bundesbehörde  als  der  ständige  Vertre-
 ter  des  Leiters  der  Abteilung  Personal-,  Sozial-
 und  Zentralangelegenheiten  im  Bundesministe-
 rium  der  Verteidigung  –“  wird  die  Angabe  „–  im
 Bundesministerium  der  Verteidigung  als  stän-
 diger  Vertreter  des  Leiters  einer  großen  oder  be-
 deutenden  Abteilung  oder  als  Leiter  des  Stabes
 Organisation und Revision –“ eingefügt.

 bb)  Nach  der  Angabe  „Präsident  des  Amtes  für  den
 Militärischen  Abschirmdienst“  wird  die  Angabe
 „Präsident  des  Bildungszentrums  der  Bundes-
 wehr“ eingefügt.

 cc)  Nach  der  Angabe  „Präsident  des  Bundesinstituts
 für  Berufsbildung“  wird  die  Angabe  „Präsident
 des Planungsamts der Bundeswehr“ eingefügt.

 dd)  Nach  der  Angabe  „Senatsdirigent  –  in  Berlin  bei
 einer  obersten  Landesbehörde  als  Leiter  einer
 bedeutenden  Abteilung  –1)“  wird  die  Angabe
 „Vizepräsident  –  eines  Amtes  der  Bundeswehr,
 dessen  Leiter  in  Besoldungsgruppe  B  9  einge-
 stuft ist –“ eingefügt.

 g)  In  der  Gliederungseinheit  „Besoldungsgruppe  B  9“
 werden  nach  der  Angabe  „Ministerialdirektor  –  bei
 einer  obersten  Bundesbehörde  als  Leiter  einer  Abtei-
 lung –  4)“ folgende Angaben eingefügt:

 „Präsident  des  Bundesamtes  für  Ausrüstung,  Infor-
 mationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

 Präsident  des  Bundesamtes  für  Infrastruktur,  Um-
 weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

 Präsident  des  Bundesamtes  für  das  Personalmanage-
 ment der Bundeswehr“.

 Artikel  8

 Änderung des Wehrpflichtgesetzes

 Das  Wehrpflichtgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  15.  August  2011  (BGBl.  I  S.  1730)  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  §  25  wird  die  Angabe  „Nummer  4“  durch  die  Angabe
 „Nummer  3“ ersetzt.

 2.  In  §  61  Absatz  4  wird  die  Angabe  „§§  29a  und  29b“
 durch  die  Wörter  „§§  29a,  29b  sowie  30  Absatz  1  Satz  2,
 Absatz  2 und 3“ ersetzt.

 Artikel  9

 Änderung des Soldatengesetzes

 Das  Soldatengesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  30.  Mai  2005  (BGBl.  I  S.  1482),  das  zuletzt  durch
 Artikel  7  des  Gesetzes  vom  …  [einsetzen:  Datum  und  Fund-
 stelle  des  Gesetzes  zur  Unterstützung  der  Fachkräftegewin-
 nung  im  Bund  und  zur  Änderung  weiterer  dienstrechtlicher
 Vorschriften  (Bundesratsdrucksache  8/12)]  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu §  4a wird wie folgt gefasst:

 „§  4a  (weggefallen)“.

 b)  Die  Angabe  zum  Dritten  Abschnitt  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „Dritter Abschnitt

 Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz; Reser-
 vewehrdienstverhältnis“.

 c)  Die  Angabe  zu  §  58  wird  durch  folgende  Angaben
 ersetzt:

 „§  58  Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

 §  58a  Reservewehrdienstverhältnis“.

 2.  In  §  1  Absatz  4  Satz  1  werden  die  Wörter  „seines  Be-
 fehlsbereichs“ gestrichen.

 3.  §  4a wird aufgehoben.

 4.  Dem §  11 wird folgender Absatz  3 angefügt:

 „(3)  Im  Verhältnis  zu  Personen,  die  befugt  sind,
 dienstliche  Anordnungen  zu  erteilen,  die  keinen  Befehl
 darstellen,  gelten  §  62  Absatz  1  und  §  63  des  Bundes-
 beamtengesetzes entsprechend.“

 5.  In  §  46  Absatz  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „der
 Nummer  2“  durch  die  Wörter  „des  Satzes  1  Nummer  2“
 ersetzt.

 6.  In  §  54  Absatz  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  9  Abs.  3
 Satz  2  Nr.  1  bis  3  des  Soldatenversorgungsgesetzes“
 durch  die  Angabe  „§  9  Absatz  5  des  Soldatenversor-
 gungsgesetzes“ ersetzt.

 7.  Die  Überschrift  des  Dritten  Abschnitts  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „Dritter Abschnitt
 Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz;

 Reservewehrdienstverhältnis“.

 8.  §  58 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz“.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  Maß-
 gabe  des  Wehrpflichtgesetzes  Wehrdienst“  durch  die
 Wörter  „Wehrdienst  nach  dem  Wehrpflichtgesetz“  er-
 setzt.
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9.  Nach §  58 wird folgender §  58a eingefügt:

 „§  58a
 Reservewehrdienstverhältnis

 Die  Rechtsstellung  der  Soldaten  in  einem  Reser-
 vewehrdienstverhältnis  wird  durch  das  Reservistinnen-
 und Reservistengesetz geregelt.“

 10.  §  76 Absatz  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Ein  Dienstleistungspflichtiger  verliert  seinen
 Dienstgrad  ferner,  wenn  er  als  Kriegsdienstverweigerer
 anerkannt  wird,  im  Fall  der  Entlassung  nach  §  75
 Absatz  1  Satz  2  Nummer  6  mit  Beendigung  des  Wehr-
 dienstverhältnisses.  Er  verliert  seinen  Dienstgrad  auch,
 wenn  gegen  ihn  durch  ein  deutsches  Gericht  auf  eine
 der  in  §  38  Absatz  1  bezeichneten  Strafen,  Maßregeln
 und  Nebenfolgen  erkannt  worden  ist.  Die  §§  53  und  57
 bleiben unberührt.“

 11.  §  93 Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Nummer  2 wird aufgehoben.

 b)  Die  Nummern  3  bis  6  werden  die  Nummern  2  bis  5.

 Artikel  10

 Änderung der Soldatenlaufbahnverordnung

 Die  Soldatenlaufbahnverordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  August  2011  (BGBl.  I  S.  1813)
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  7  wie  folgt
 gefasst:

 „§  7  (weggefallen)“.

 2.  In  §  1  Satz  1  wird  nach  Nummer  2  folgende  Nummer  2a
 eingefügt:

 „2a.  Soldatinnen  und  Soldaten  im  Reservewehrdienst-
 verhältnis  nach  dem  Reservistinnen-  und  Reser-
 vistengesetz“.

 3.  §  7 wird aufgehoben.

 4.  In  §  18  Absatz  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „Nummer  3
 bis 7“ durch die Wörter „Nummer  2a bis 7“ ersetzt.

 5.  In  §  43  Absatz  1  wird  die  Angabe  „Nummer  2“  durch  die
 Wörter  „Nummer  2  und  2a“  und  werden  die  Wörter
 „eines  Berufssoldaten  oder  Soldaten  auf  Zeit“  durch  die
 Wörter  „einer  Berufssoldatin,  eines  Berufssoldaten,  einer
 Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit“ ersetzt.

 Artikel  11

 Änderung des Soldatinnen-
 und Soldatengleichstellungsgesetzes

 Dem  §  10  Absatz  2  des  Soldatinnen-  und  Soldatengleich-
 stellungsgesetzes  vom  27.  Dezember  2004  (BGBl.  I
 S.  3822),  das  zuletzt  durch  Artikel  3  Absatz  15  des  Gesetzes
 vom  14.  August  2006  (BGBl.  I  S.  1897)  geändert  worden
 ist, werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

 „Im  Einzelfall  können  auf  Antrag  für  die  Dauer  der  Teil-
 nahme  an  dienstlichen  Maßnahmen  der  Aus-,  Fort-  und

 Weiterbildung  zusätzlich  anfallende  unabwendbare  Kinder-
 betreuungskosten  erstattet  werden.  Das  Nähere  regelt  das
 Bundesministerium  der  Verteidigung  durch  Rechtsverord-
 nung ohne Zustimmung des Bundesrates.“

 Artikel  12

 Änderung der Wehrbeschwerdeordnung

 Die  Wehrbeschwerdeordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  22.  Januar  2009  (BGBl.  I  S.  81),  die  zu-
 letzt  durch  Artikel  19  des  Gesetzes  vom  24.  November  2011
 (BGBl.  I  S.  2302)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  22  wie
 folgt gefasst:

 „§  22  Entscheidungen  des  Generalinspekteurs  der
 Bundeswehr“.

 2.  In  §  16a  Absatz  5  Satz  4  werden  die  Wörter  „der  Inspek-
 teur  einer  Teilstreitkraft  oder  ein  Vorgesetzter  in  ver-
 gleichbarer  Dienststellung“  durch  die  Wörter  „der  Gene-
 ralinspekteur der Bundeswehr“ ersetzt.

 3.  §  22 wird wie folgt gefasst:

 „§  22
 Entscheidungen des Generalinspekteurs

 der Bundeswehr

 Für  die  Entscheidungen  des  Generalinspekteurs  der
 Bundeswehr  über  weitere  Beschwerden  gilt  §  21  Ab-
 satz  1, 2 und 3 Satz  2 entsprechend.“

 Artikel  13

 Änderung der Wehrdisziplinarordnung

 Die  Wehrdisziplinarordnung  vom  16.  August  2001
 (BGBl.  I  S.  2093),  die  zuletzt  durch  Artikel  20  des  Gesetzes
 vom  24.  November  2011  (BGBl.  I  S.  2309)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Dem §  22 wird folgender Absatz  4 angefügt:

 „(4)  Gegen  Soldaten  in  einem  Wehrdienstverhältnis
 nach  dem  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz  kann
 außerhalb  einer  Aktivierung  nach  §  8  des  Reservistin-
 nen-  und  Reservistengesetzes  oder  einer  Zuziehung  nach
 §  9  des  Reservistinnen-  und  Reservistengesetzes  nur  ein
 Verweis verhängt werden.“

 2.  §  42 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  4  Satz  3  werden  die  Wörter  „einer  der  in
 §  22  der  Wehrbeschwerdeordnung  genannten  Diszi-
 plinarvorgesetzten“  durch  die  Wörter  „der  Generalin-
 spekteur der Bundeswehr“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  5  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  in  §  22
 der  Wehrbeschwerdeordnung  genannten  Disziplinar-
 vorgesetzten“  durch  die  Wörter  „des  Generalinspek-
 teurs der Bundeswehr“ ersetzt.

 3.  §  58 Absatz  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Disziplinarmaß-
 nahmen“  die  Wörter  „gegen  Soldaten  in  einem  Wehr-
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dienstverhältnis  nach  dem  Reservistinnen-  und  Re-
 servistengesetz,“ eingefügt.

 b)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „Für  Soldaten  im  Ruhestand  und  frühere  Soldaten,
 die  als  Soldaten  im  Ruhestand  gelten  (§  1  Absatz  3),
 die  in  ein  Wehrdienstverhältnis  nach  dem  Reservis-
 tinnen-  und  Reservistengesetz  berufen  werden,  bleibt
 Absatz  2 Satz  1 unberührt.“

 Artikel  14

 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

 Das  Soldatenversorgungsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  16.  September  2009  (BGBl.  I  S.  3054),
 das  zuletzt  durch  Artikel  10  des  Gesetzes  vom  …  [einset-
 zen:  Datum  und  Fundstelle  des  Gesetzes  zur  Unterstützung
 der  Fachkräftegewinnung  im  Bund  und  zur  Änderung  wei-
 terer  dienstrechtlicher  Vorschriften  (Bundesratsdrucksache
 8/12)] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zum  Zweiten  Teil  Abschnitt  I  werden
 die  Wörter  „Grundwehrdienst  nach  §  5  oder“  gestri-
 chen.

 b)  In  der  Angabe  zum  Zweiten  Teil  Abschnitt  I  Unterab-
 schnitt  4  werden  die  Wörter  „am  Ende  und  nach  der
 Wehrdienstzeit“ gestrichen.

 c)  Nach  der  Angabe  zu  §  13d  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „e)  Unterhaltsbeitrag für Soldaten auf Zeit  §  13e“.

 d)  Nach  der  Angabe  zu  §  100  werden  folgende  Angaben
 eingefügt:

 „13.  Übergangsregelungen  aus  Anlass  des  Einsatz-
 versorgungs-Verbesserungsgesetzes  §  101

 14.  Übergangsregelungen  aus  Anlass  des  Bundes-
 wehrreform-Begleitgesetzes  §  102“.

 2.  In  der  Überschrift  des  Zweiten  Teils  Abschnitt  I  werden
 die Wörter „Grundwehrdienst nach §  5 oder“ gestrichen.

 3.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  werden  die  Wörter  „(§§  4  und  7
 Absatz  2)“  durch  die  Wörter  „(§§  4,  5  Absatz  1a
 und §  7 Absatz  2)“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  4  werden  die  Wörter  „am  Ende  und
 nach der Wehrdienstzeit“ gestrichen.

 b)  Absatz 3 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Als  Berufsförderung  der  freiwilligen  Wehrdienst
 nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  Leistenden
 können  die  Teilnahme  an  dienstzeitbegleitenden  Bil-
 dungs-  und  Eingliederungsmaßnahmen  (§§  4  und  7
 Absatz  2)  sowie  Hilfen  zur  Eingliederung  in  das
 zivile  Erwerbsleben  (§  7  Absatz  1  und  5)  gewährt
 werden.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Dienstzeitversorgung  der  Soldaten  auf
 Zeit umfasst

 1.  die Übergangsgebührnisse,

 2.  die Ausgleichsbezüge,

 3.  die Übergangsbeihilfe,

 4.  den Unterhaltsbeitrag für Soldaten auf Zeit,

 5.  den  Unterschiedsbetrag  nach  §  47  Absatz  1
 Satz  2,

 6.  die Einmalzahlungen nach §  89b.“

 4.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  nach  dem  Wort  „(Berufsförderungs-
 dienste)“  das  Wort  „interne“  eingefügt  und  werden
 die  Wörter  „und  Grundwehrdienst,  freiwilligen  zu-
 sätzlichen Wehrdienst“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Ist  für  Soldaten  auf  Zeit  mit  einer  Wehrdienst-
 zeit  von  weniger  als  vier  Jahren  und  für  freiwilligen
 Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes
 Leistende  im  Förderungsplan  im  Sinne  des  §  3a
 Absatz  2  vorgesehen,  dass  ein  bestimmtes  schuli-
 sches  oder  berufliches  Bildungsziel  im  Rahmen  der
 dienstzeitbegleitenden  Förderung  erreicht  werden
 soll,  und  kann  dieses  Bildungsziel  nicht  oder  nicht
 planmäßig  durch  Teilnahme  an  internen  Maßnahmen
 erreicht  werden,  kann  im  Einzelfall  ausnahmsweise
 die  Teilnahme  an  Bildungsmaßnahmen  anderer  An-
 bieter gefördert werden.“

 c)  Absatz 3 Satz  2 wird wie folgt gefasst:

 „Sie  steht  unter  dem  Vorbehalt  ausreichend  verfügba-
 rer Haushaltsmittel.“

 5.  In  der  Überschrift  des  Zweiten  Teils  Abschnitt  I  Unter-
 abschnitt  4  werden  die  Wörter  „am  Ende  und  nach  der
 Wehrdienstzeit“ gestrichen.

 6.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „am  Ende  und“  ge-
 strichen.

 bb)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „Die  Förderung  beruflicher  Erfahrungszeiten  ist
 ausgeschlossen.“

 b)  Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  1a eingefügt:

 „(1a)  Sieht  der  Förderungsplan  nach  §  3a  Absatz  2
 vor,  dass  ein  bestimmtes  schulisches  oder  berufliches
 Bildungsziel  schon  während  der  Dienstzeit  erreicht
 werden  soll,  und  kann  dieses  Bildungsziel  nicht  oder
 nicht  planmäßig  durch  Teilnahme  an  internen  Maß-
 nahmen  erreicht  werden,  so  kann  die  Teilnahme  an
 Bildungsmaßnahmen  nach  Absatz  1  gefördert  wer-
 den,  wenn  dienstliche  Gründe  dem  nicht  entgegenste-
 hen.  Eine  zeitliche  Anrechnung  auf  den  Anspruch
 nach  Absatz  4  findet  während  der  Dienstzeit  nicht
 statt.“
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c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Dauer  der  Förderung  nach  der  Wehr-
 dienstzeit beträgt nach einer Wehrdienstzeit von

 1.  4 und weniger als 5 Jahren  bis zu 12 Monate,

 2.  5 und weniger als 6 Jahren  bis zu 18 Monate,

 3.  6 und weniger als 7 Jahren  bis zu 24 Monate,

 4.  7 und weniger als 8 Jahren  bis zu 30 Monate,

 5.  8 und weniger als 9 Jahren  bis zu 36 Monate,

 6.  9 und weniger als 10 Jahren  bis zu 42 Monate,

 7.  10 und weniger als 11 Jahren  bis zu 48 Monate,

 8.  11 und weniger als 12 Jahren  bis zu 54 Monate
 und

 9.  12 und mehr Jahren  bis  zu  60  Monate.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird aufgehoben.

 bb)  Der neue Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Förderungszeiten  nach  Absatz  4  werden
 nach  Maßgabe  der  Absätze  6  bis  8  und  10  ver-
 mindert.“

 cc)  In  dem  neuen  Satz  2  wird  das  Wort  „verbleiben-
 den“ gestrichen.

 e)  In  Absatz  6  Satz  1  werden  die  Wörter  „Absatz  5
 Satz  1  Nummer  1  am  Ende  der  Wehrdienstzeit  entfal-
 len  vollständig  und  die  Förderungszeiten  nach
 Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  und  3“  durch  die  Angabe
 „Absatz 4“ ersetzt.

 f)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Absatz  5  entfallen
 oder“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „Absatz  5“  durch  die
 Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

 g)  Die Absätze 8 und 9 werden wie folgt gefasst:

 „(8)  Die  Förderungszeiten  nach  Absatz  4  vermin-
 dern  sich  ferner  um  sechs  Monate,  wenn  die  militäri-
 sche  Ausbildung  zum  Erwerb  der  Fahrlehrerlaubnis,
 des  Hauptschul-  oder  eines  diesem  mindestens
 gleichwertigen schulischen Abschlusses geführt hat.

 (9)  Für  Soldaten  auf  Zeit  in  den  Laufbahnen  der
 Offiziere,  die  einen  Hochschulabschluss  im  Sinne
 des  §  1  des  Hochschulrahmengesetzes  auf  Kosten  des
 Bundes  erworben  haben,  beträgt  die  Dauer  der  För-
 derung  12  Monate  in  den  Fällen  des  Absatzes  4
 Nummer  1  bis  8  und  24  Monate  in  den  Fällen  des
 Absatzes  4  Nummer  9.  Für  Offiziere,  die  mit  einem
 nach  den  Laufbahnvorschriften  geforderten  Hoch-
 schulabschluss  im  Sinne  des  §  1  des  Hochschulrah-
 mengesetzes  in  die  Bundeswehr  eingestellt  worden
 sind,  und  für  Unteroffiziere  des  Militärmusikdiens-
 tes,  die  im  Rahmen  ihrer  militärfachlichen  Ausbil-
 dung  eine  Hochschule  besucht  und  das  vorgegebene
 Studienziel  erreicht  haben,  beträgt  die  Dauer  der  För-
 derung nach einer Dienstzeit von

 1.  4 und weniger als 5 Jahren  bis zu 7 Monate,

 2.  5 und weniger als 6 Jahren  bis zu 10 Monate,

 3.  6 und weniger als 7 Jahren  bis zu 12 Monate,

 4.  7 und weniger als 8 Jahren  bis zu 17 Monate,

 5.  8 und weniger als 9 Jahren  bis zu 21 Monate,

 6.  9 und weniger als 10 Jahren  bis zu 25 Monate,

 7.  10 und weniger als 11 Jahren  bis zu 29 Monate,

 8.  11 und weniger als 12 Jahren  bis  zu  33  Monate
 und

 9.  12 und mehr Jahren  bis  zu  36  Monate.“

 h)  In  Absatz  10  wird  die  Angabe  „Absatz  5“  durch  die
 Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

 i)  Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

 „(11)  Soweit  es  zur  Umsetzung  des  Förderungs-
 plans  erforderlich  ist,  kann  ausnahmsweise  eine  Frei-
 stellung  vom  militärischen  Dienst  gewährt  werden.
 Der  Freistellungszeitraum  verkürzt  nach  §  11
 Absatz  2  Satz  3  den  Bezugszeitraum  der  Übergangs-
 gebührnisse.“

 j) Absatz  12 Satz  3 wird aufgehoben.

 7.  §  6 Absatz  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  kann
 für die Förderung Pauschalbeträge festsetzen.“

 8.  §  7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „Soldaten
 auf  Zeit“  die  Wörter  „und  freiwilligen  Wehr-
 dienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes
 Leistenden“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  Soldaten  auf
 Zeit“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Vor  oder  nach  der  Förderung  einer  schulischen
 oder  beruflichen  Bildungsmaßnahme  kann  inner-
 halb  von  sieben  Jahren  nach  dem  Dienstzeitende
 die  Teilnahme  an  Berufsorientierungs-  oder  Be-
 rufsvorbereitungsmaßnahmen  und  an  Bewerber-
 trainingsprogrammen  mit  den  gleichen  Leistun-
 gen  wie  für  die  Teilnahme  an  Bildungsmaßnah-
 men nach §  4 gefördert werden.“

 bb)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Satz  2  gilt  für  Soldaten  auf  Zeit,  die  keinen  An-
 spruch  auf  Förderung  der  schulischen  und  beruf-
 lichen  Bildung  nach  §  5  Absatz  4  haben,  mit  der
 Maßgabe,  dass  die  Maßnahme  innerhalb  von  ei-
 nem Jahr beginnen muss.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Soldaten  auf  Zeit  mit  einer  Verpflichtungs-
 dauer  von  mindestens  zwölf  Jahren,  die  nicht  auf
 Grund  ihrer  zivilberuflichen  Vorbildung  mit  höherem
 Dienstgrad  eingestellt  wurden  oder  die  während  ihrer
 Dienstzeit  keine  zivilberuflich  anerkannte  militär-
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fachliche  Aus-  oder  Weiterbildung  im  Sinne  des  §  5
 Absatz  6  bis  9  erhalten  haben,  haben  Anspruch  auf
 Teilnahme  an  höchstens  drei  Berufsorientierungs-
 praktika  mit  einer  Dauer  von  jeweils  höchstens  einem
 Monat  unter  Freistellung  vom  militärischen  Dienst.
 Ein  Praktikum  kann  in  mehrere  Abschnitte  aufgeteilt
 werden,  soweit  es  zur  Umsetzung  des  Förderungs-
 plans zweckmäßig ist.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Wörter  „vier  Wochen“  werden  durch  die
 Wörter „einem Monat“ ersetzt.

 bb)  Folgender Satz  wird angefügt:

 „Absatz 3 Satz  2 gilt entsprechend.“

 e)  In  Absatz  5  werden  nach  den  Wörtern  „Soldaten  auf
 Zeit“  die  Wörter  „und  für  freiwilligen  Wehrdienst
 nach  Abschnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  Leistende“
 eingefügt.

 9.  §  11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Übergangsgebührnisse  werden  gewährt  nach
 einer Dienstzeit von

 1.  4 und weniger als 5 Jahren  für 12 Monate,

 2.  5 und weniger als 6 Jahren  für 18 Monate,

 3.  6 und weniger als 7 Jahren  für 24 Monate,

 4.  7 und weniger als 8 Jahren  für 30 Monate,

 5.  8 und weniger als 9 Jahren  für 36 Monate,

 6.  9 und weniger als 10 Jahren  für 42 Monate,

 7.  10 und weniger als 11 Jahren  für 48 Monate,

 8.  11 und weniger als 12 Jahren  für 54 Monate und

 9.  12 und mehr Jahren  für 60 Monate.

 Soldaten  auf  Zeit  mit  einem  Förderungsanspruch
 nach  §  5  Absatz  9  erhalten  Übergangsgebührnisse
 entsprechend  den  dort  festgelegten  Förderungszeiten.
 Die  Gewährung  einer  Freistellung  vom  militärischen
 Dienst  nach  §  5  Absatz  11  führt  zu  einer  entsprechen-
 den  Verkürzung  der  Bezugszeiträume  nach  den  Sät-
 zen  1  und  2.  Die  Bezugszeiträume  verkürzen  sich  fer-
 ner  um  den  Umfang  einer  Minderung  nach  Maßgabe
 des §  5 Absatz  6 bis 8 und 10.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „75“  durch  die  An-
 gabe „50“ ersetzt.

 bb)  Die Sätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst:

 „Die  Übergangsgebührnisse  erhöhen  sich  um  ei-
 nen  Bildungszuschuss,  der  auf  Antrag  gewährt
 wird,  wenn  und  solange  während  des  Bezugs-
 zeitraums  an  einer  nach  §  5  geförderten  Bil-
 dungsmaßnahme  in  Vollzeitform  teilgenommen
 wird;  in  diesem  Fall  beträgt  der  Bildungszu-
 schuss  50  vom  Hundert  der  Dienstbezüge  des
 letzten  Monats.  Liegen  die  Voraussetzungen  des
 Satzes  3  nicht  vor,  erhöhen  sich  die  Übergangs-
 gebührnisse  auf  Antrag  um  einen  Versorgungs-
 zuschuss  in  Höhe  von  25  vom  Hundert  der

 Dienstbezüge  des  letzten  Monats.  Erwerbsein-
 kommen,  das  kein  Erwerbseinkommen  aus  einer
 Verwendung  im  Sinne  des  §  53  Absatz  6  ist,  oder
 Einkünfte  auf  Grund  einer  Bildungsmaßnahme
 werden  auf  den  Bildungs-  oder  Versorgungszu-
 schuss angerechnet.“

 c)  In  Absatz  5  werden  nach  den  Wörtern  „eigenen  An-
 trag“  die  Wörter  „nach  §  55  Absatz  3  des  Soldatenge-
 setzes“ eingefügt.

 d)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „grundsätzlich“  gestri-
 chen.

 bb)  Nach Satz  2 wird folgender Satz  eingefügt:

 „Soweit  es  der  Eingliederung  in  das  zivile  Er-
 werbsleben  dient,  kann  die  für  die  Zahlung  von
 Übergangsgebührnissen  zuständige  Stelle  in  be-
 gründeten  Einzelfällen,  insbesondere  zur  Schaf-
 fung  oder  Verbesserung  einer  Existenzgrund-
 lage,  die  Zahlung  für  den  gesamten  Anspruchs-
 zeitraum  oder  für  mehrere  Monate  in  einer
 Summe  zulassen;  für  diesen  Zeitraum  gilt  der
 Anspruch  auf  Übergangsgebührnisse  mit  der
 Zahlung als abgegolten.“

 cc)  In  dem  neuen  Satz  5  wird  die  Angabe  „Satz  3“
 durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

 dd)  In  dem  neuen  Satz  6  werden  die  Wörter  „Sätze  3
 und 4“ durch die Wörter „Sätze 4 und 5“ ersetzt.

 10.  In  §  11a  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  11
 Absatz  6  Satz  3  und  4“  durch  die  Wörter  „§  11
 Absatz  6 Satz  4 und 5“ ersetzt.

 11.  §  12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz  1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Übergangsbeihilfe  beträgt  für  Soldaten  auf
 Zeit,  die  nicht  Inhaber  eines  Eingliederungsscheins
 oder  Zulassungsscheins  (§  9)  sind,  nach  einer
 Dienstzeit von

 1.  weniger als 18 Monaten  das 1,5fache,

 2.  18 Monaten und weniger
 als 2 Jahren  das 1,8fache,

 3.  2 und weniger als 4 Jahren  das 2fache,

 4.  4 und weniger als 5 Jahren  das 4fache,

 5.  5 und weniger als 6 Jahren  das 4,5fache,

 6.  6 und weniger als 7 Jahren  das 5fache,

 7.  7 und weniger als 8 Jahren  das 5,5fache,

 8.  acht und weniger 9 Jahren  das 6fache,

 9.  9 und weniger als 10 Jahren  das 6,5fache,

 10.  10 und weniger als 11 Jahren  das 7fache,

 11.  11 und weniger als 12 Jahren  das 7,5fache,

 12.  12 und weniger als 13 Jahren  das 8fache,

 13.  13 und weniger als 14 Jahren  das 8,5fache,

 14.  14 und weniger als 15 Jahren  das 9fache,



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 21 – Drucksache 17/9340
15.  15 und weniger als 16 Jahren  das 9,5fache,

 16.  16 und weniger als 17 Jahren  das 10fache,

 17.  17 und weniger als 18 Jahren  das  10,5fache,

 18.  18 und weniger als 19 Jahren  das 11fache,

 19.  19 und weniger als 20 Jahren  das  11,5fache
 und

 20.  20 und mehr Jahren  das 12fache

 der Dienstbezüge des letzten Monats.“

 b)  In  Absatz  7  Satz  1  wird  die  Angabe  „Satz  3“  durch
 die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

 12.  Nach  §  13d  wird  folgende  Untergliederung  e  einge-
 fügt:

 „e)  Unterhaltsbeitrag für Soldaten auf Zeit

 §  13e

 Einem  früheren  Soldaten  auf  Zeit,  dessen
 Dienstverhältnis  nach  einer  Gesamtdienstzeit  von
 mehr  als  20  Jahren  wegen  Ablaufs  der  Zeit,  für
 die  der  Soldat  auf  Zeit  in  das  Dienstverhältnis
 eines  Soldaten  auf  Zeit  berufen  worden  ist,  oder
 wegen  Dienstunfähigkeit  endet,  nachdem  seine
 Dienstzeit  auf  mehr  als  20  Jahre  festgesetzt
 wurde,  kann  nach  Beendigung  der  Zahlung  der
 Übergangsgebührnisse  nach  §  11  ein  Unterhalts-
 beitrag  bis  zur  Höhe  von  75  vom  Hundert  der
 Mindestversorgung  eines  Soldaten  im  Ruhestand
 nach  §  26  Absatz  7  Satz  2  bewilligt  werden.  Die
 wirtschaftlichen  Verhältnisse  des  früheren  Solda-
 ten  auf  Zeit  sind  angemessen  zu  berücksichtigen.
 Der  Unterhaltsbeitrag  entfällt  spätestens  ab  dem
 Zeitpunkt,  ab  dem  ein  Anspruch  auf  eine  Rente
 aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  auf
 Grund  der  durchgeführten  Nachversicherung  be-
 steht.“

 13.  §  21 wird wie folgt gefasst:

 „§  21

 Die  ruhegehaltfähige  Dienstzeit  nach  §  20  erhöht
 sich um die Zeit, die

 1.  ein Soldat im Ruhestand zurückgelegt hat

 a)  in  einer  seine  Arbeitskraft  voll  beanspruchenden
 entgeltlichen  Beschäftigung  als  Berufssoldat,
 Beamter,  Richter  oder  in  einem  Amtsverhältnis
 im  Sinne  des  §  20  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1
 und  2,  ohne  einen  neuen  Versorgungsanspruch
 zu erlangen,

 b)  in  einer  Tätigkeit  im  Sinne  des  §  64  Absatz  1
 Satz  1 Nummer  3,

 2.  im  einstweiligen  Ruhestand  zurückgelegt  worden
 ist,  bis  zu  drei  Jahren,  wenn  die  Versetzung  in  den
 einstweiligen  Ruhestand  nach  dem  31.  Dezember
 2011 erfolgt ist.

 §  20  Absatz  1  Satz  2  Nummer  2  und  3  sowie  Absatz  2
 gilt  entsprechend.  Für  die  Anwendung  des  Satzes  1
 Nummer  1  Buchstabe  a  gilt  außerdem  §  64  Absatz  2
 Satz  2 entsprechend.“

 14.  §  39 wird wie folgt gefasst:

 „§  39

 (1)  Einem  Berufssoldaten,  dessen  Dienstverhältnis
 vor  Vollendung  des  45.  Lebensjahres  wegen  Dienstun-
 fähigkeit  infolge  einer  Wehrdienstbeschädigung  endet,
 wird  auf  Antrag  die  Förderung  der  schulischen  oder
 beruflichen  Bildung  in  dem  Umfang  gewährt,  wie  sie
 einem  Soldaten  auf  Zeit  mit  einer  Wehrdienstzeit  von
 acht Jahren zusteht.

 (2) Die Förderungszeiten betragen

 1.  24  Monate  bei  einem  Offizier,  der  einen  Hoch-
 schulabschluss  im  Sinne  des  §  1  des  Hochschulrah-
 mengesetzes auf Kosten des Bundes erworben hat,

 2.  36 Monate

 a)  bei  einem  Offizier,  der  mit  einem  nach  den
 Laufbahnvorschriften  geforderten  Hochschulab-
 schluss  im  Sinne  des  §  1  des  Hochschulrahmen-
 gesetzes eingestellt worden ist, und

 b)  bei  einem  Unteroffizier  des  Militärmusikdiens-
 tes,  der  im  Rahmen  seiner  militärfachlichen
 Ausbildung  eine  Hochschule  besucht  und  das
 vorgegebene Studienziel erreicht hat.

 (3)  Endet  das  Dienstverhältnis  vor  Vollendung  des
 40.  Lebensjahres  wegen  Dienstunfähigkeit  infolge
 Wehrdienstbeschädigung,  ist  auf  Antrag  auch  der  Zu-
 lassungsschein  zu  erteilen.  Beruht  die  Dienstunfähig-
 keit  nicht  auf  einer  Wehrdienstbeschädigung,  können
 die  Leistungen  nach  Satz  1  sowie  den  Absätzen  1  und
 2 gewährt werden.

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  entsprechend  für  ei-
 nen  Offizier,  der  wegen  Überschreitens  der  besonderen
 Altersgrenze  nach  §  45  Absatz  2  Nummer  6  des  Solda-
 tengesetzes  in  den  Ruhestand  versetzt  wird.  Zudem
 können  ihm  auch  die  Leistungen  nach  den  §§  3a,  4
 Absatz  1  und  3  sowie  §  7  Absatz  1,  2,  4  und  5  gewährt
 werden.

 (5)  §  5  gilt  entsprechend.  Bei  der  Anwendung  des
 Absatzes  1  gelten  auch  §  4  Absatz  1  und  3  sowie  die
 §§  9 und 10 entsprechend.

 (6)  Für  die  Dauer  der  Teilnahme  an  einer  nach  den
 Absätzen  1  und  2  geförderten  Bildungsmaßnahme  in
 Vollzeitform  wird  ein  Zuschlag  zum  Ruhegehalt  in
 Höhe  von  15  vom  Hundert  der  jeweils  ruhegehaltfähi-
 gen  Dienstbezüge  gewährt;  Einkommen  aus  der  Bil-
 dungsmaßnahme ist anzurechnen.“

 15.  In  §  44  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  11
 Absatz  6  Satz  3  oder  Satz  4“  durch  die  Wörter  „§  11
 Absatz  6 Satz  4 oder Satz  5“ ersetzt.

 16.  In  §  45  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „Satz  3  und
 4“ durch die Wörter „Satz 4 und 5“ ersetzt.

 17.  In  §  59  Absatz  4  wird  die  Angabe  „Satz  3“  durch  die
 Angabe „Satz 4“ ersetzt.

 18.  In  §  60  Absatz  2  Satz  1  Nummer  2  wird  die  Angabe
 „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt.

 19.  In  §  89a  wird  die  Angabe  „0,9951“  durch  die  Angabe
 „0,9901“ ersetzt.
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20.  Nach  §  100  werden  die  folgenden  Unterabschnitte  13
 und 14 angefügt:

 „13. Übergangsregelungen aus Anlass des
 Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetzes

 §  101

 Ist  der  Anspruch  auf  eine  einmalige  Unfallentschä-
 digung  nach  §  63  oder  auf  eine  einmalige  Entschädi-
 gung  nach  §  63a  in  der  Zeit  vom  1.  Dezember  2002  bis
 zum  12.  Dezember  2011  entstanden,  beträgt  die  Ent-
 schädigung

 1.  nach §  63 Absatz  3 Nummer  1
 und §  63a Absatz  1  150 000 Euro,

 2.  nach §  63 Absatz  3 Nummer  2
 und §  63a Absatz  3 Nummer  1  100 000 Euro,

 3.  nach §  63 Absatz  3 Nummer  3
 und §  63a Absatz  3 Nummer  2  40 000 Euro,

 4.  nach §  63 Absatz  3 Nummer  4
 und §  63a Absatz  3 Nummer  3  20 000 Euro.

 Aus  gleichem  Anlass  bereits  gewährte  Leistungen  nach
 den  §§  63  oder  63a  sind  anzurechnen.  Die  Sätze  1  und
 2  gelten  für  die  einmalige  Entschädigung  nach  §  63e
 entsprechend.

 14. Übergangsregelungen aus Anlass des
 Bundeswehrreform-Begleitgesetzes

 §  102

 (1)  Für  die  bei  Inkrafttreten  des  Bundeswehrreform-
 Begleitgesetzes  vorhandenen  Versorgungsempfänger
 sowie  die  Soldaten,  die  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bun-
 deswehrreform-Begleitgesetzes  in  das  Dienstverhältnis
 eines  Soldaten  auf  Zeit  berufen  worden  sind  oder  die
 ihren  Dienst  als  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Ab-
 schnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  Leistende  angetreten
 haben, gilt weiterhin das bisherige Recht.

 (2)  §  5  Absatz  8,  §  6  Absatz  2  sowie  die  §§  7  und  11
 Absatz  6 sind anzuwenden.“

 Artikel  15

 Änderung des Arbeitszeitgesetzes

 Nach  §  15  Absatz  3  des  Arbeitszeitgesetzes  vom  6.  Juni
 1994  (BGBl.  I  S.  1170,  1171),  das  zuletzt  durch  Artikel  7
 des  Gesetzes  vom  15.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1939)  geändert
 worden ist, wird folgender Absatz  3a eingefügt:

 „(3a)  Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  kann  in
 seinem  Geschäftsbereich  durch  Rechtsverordnung  im  Ein-
 vernehmen  mit  dem  Bundesministerium  für  Arbeit  und  So-
 ziales  für  besondere  Tätigkeiten  der  Arbeitnehmer  bei  den
 Streitkräften  Abweichungen  von  in  diesem  Gesetz  sowie
 von  in  den  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Rechtsver-
 ordnungen  bestimmten  Arbeitszeitgrenzen  und  -beschrän-
 kungen  zulassen,  soweit  die  Abweichungen  aus  zwingenden

 Gründen  erforderlich  sind  und  die  größtmögliche  Sicherheit
 und  der  bestmögliche  Gesundheitsschutz  der  Arbeitnehmer
 gewährleistet werden.“

 Artikel  16

 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Sechste  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  –  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 19.  Februar  2002  (BGBl.  I  S.  754,  1404,  3384),  das  zuletzt
 durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  22.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  3057)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Dem §  230 wird folgender Absatz  7 angefügt:

 „(7)  Personen,  die  eine  Versorgung  nach  §  7  des
 Streitkräftepersonalstruktur-Anpassungsgesetzes  bezie-
 hen,  sind  nicht  nach  §  5  Absatz  4  Nummer  2  versiche-
 rungsfrei.“

 2.  Dem §  282 wird folgender Absatz  3 angefügt:

 „(3) Versicherte, die

 1.  nach  §  1  Absatz  4  des  Streitkräftepersonalstruktur-
 Anpassungsgesetzes  oder  nach  §  3  Absatz  2  des  Bun-
 deswehrbeamtinnen-  und  Bundeswehrbeamten-Aus-
 gliederungsgesetzes beurlaubt worden sind und

 2.  bis  zum  Erreichen  der  Regelaltersgrenze  die  allge-
 meine Wartezeit nicht erfüllt haben,

 können,  wenn  zwischen  der  Beurlaubung  und  der  maß-
 gebenden  gesetzlichen  oder  besonderen  Altersgrenze
 weniger  als  60  Kalendermonate  liegen,  auf  Antrag  frei-
 willige  Beiträge  für  so  viele  Monate  nachzahlen,  wie  zur
 Erfüllung  der  allgemeinen  Wartezeit  noch  erforderlich
 sind.  Beiträge  können  nur  für  Zeiten  nachgezahlt  wer-
 den, die noch nicht mit Beiträgen belegt sind.“

 Artikel  17

 Bekanntmachungserlaubnis

 Das  Bundesministerium  der  Verteidigung  kann  den  Wort-
 laut  des  Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes  in  der  vom  In-
 krafttreten  dieses  Gesetzes  an  geltenden  Fassung  im  Bun-
 desgesetzblatt bekannt machen.

 Artikel  18

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in
 Kraft, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

 (2)  Artikel  14  Nummer  19  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Ja-
 nuar 2012 in Kraft.

 (3)  Artikel  7  Nummer  2  und  3  tritt  am  1.  Januar  2013  in
 Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Ziel und Inhalt des Gesetzentwurfs

 Mit  dem  Artikelgesetz  werden  die  rechtlichen  Vorausset-
 zungen  für  die  Umsetzung  der  Strukturreform  der  Bundes-
 wehr  und  eine  nachhaltige  Sicherung  der  Attraktivität  der
 Bundeswehr als Dienstherr und Arbeitgeber geschaffen.

 Mit  der  Neuausrichtung  der  Bundeswehr  wird  der  politische
 Wille  zur  Umorganisation  der  Streitkräfte  von  der  Wehr-
 pflichtarmee  zur  Freiwilligenarmee  umgesetzt.  Die  dazu  er-
 forderliche  tiefgreifende  Veränderung  der  organisatori-
 schen  Strukturen  hat  weitreichende  Auswirkungen  auf  den
 militärischen und den zivilen Personalkörper.

 Die  Personalstrukturreform  zielt  auf  Einsatzausrichtung,  Ef-
 fizienzsteigerung  und  Verschlankung.  Daraus  leitet  sich  die
 Notwendigkeit ab,

 –  den Personalkörper einsatzorientiert zu verjüngen,

 –  Personalumfänge deutlich zu reduzieren sowie

 –  den  Personalkörper  einsatzorientiert  an  den  Erfordernis-
 sen der Neuausrichtung umzubauen.

 Der  personelle  Anpassungsprozess  ist  demnach  durch  den
 Dreiklang von Aufbau, Umbau und Abbau gekennzeichnet.

 Vorrangiges  Ziel  ist  die  zügige  Einnahme  der  neuen  Struk-
 turen.  Dabei  müssen  Doppelstrukturen  vermieden  und  ein
 schneller  Personalabbau  realisiert  werden.  Dies  ist  nur  zu
 gewährleisten,  wenn  entsprechende  Instrumentarien  zeit-
 nah zur Verfügung stehen.

 Die Reform wird von folgenden Eckwerten bestimmt:

 In  der  neuen  Zielstruktur  wird  die  Bundeswehr  bis  zu
 185  000  Soldatinnen  und  Soldaten  einschließlich  Reser-
 vistinnen  und  Reservisten  (bis  zu  170  000  Berufssoldatin-
 nen,  Berufssoldaten,  Soldatinnen  auf  Zeit,  Soldaten  auf  Zeit
 und  bis  zu  15  000  freiwilligen  Wehrdienst  Leistende)  sowie
 55  000 Haushaltsstellen für das Zivilpersonal umfassen.

 Als  Handlungsmaxime  für  die  Personalanpassung  gilt  der
 Grundsatz,  zunächst  vorhandene  Möglichkeiten  auszu-
 schöpfen, um den Personalüberhang abzubauen.

 Im  militärischen  Bereich  kann  der  unter  Berücksichtigung
 der  Fluktuation  bis  2017  prognostizierte  Überhang  von  rund
 9  200  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  durch  systemi-
 sche  Steuerungsmaßnahmen  um  ein  Drittel  verringert  wer-
 den.  Hierzu  sind  neben  der  Reduzierung  der  Personalergän-
 zung  auf  das  für  die  neue  Struktur  erforderliche  Soll  bereits
 in  den  Jahren  2010  und  2011  insgesamt  1  000  Übernahmen
 weniger  in  das  Dienstverhältnis  einer  Berufssoldatin  oder
 eines  Berufssoldaten  erfolgt.  In  Fortsetzung  dieser  Maßnah-
 men  werden  in  den  Jahren  2012  bis  2014  insgesamt  noch-
 mals  weniger  Übernahmen  in  das  Dienstverhältnis  einer  Be-
 rufssoldatin  oder  eines  Berufssoldaten  als  eigentlich  not-
 wendig  erfolgen  sowie  im  Zeitraum  2014  bis  2016  weniger
 Feldwebelanwärterinnen  und  -anwärter  als  künftig  struktu-
 rell  tatsächlich  erforderlich  eingestellt.  Darüber  hinaus
 werden  ab  der  für  das  Jahr  2015  vorgesehenen  Einnahme
 der  neuen  Organisationsstruktur  Berufsunteroffiziere  auf

 Dienstposten  verwendet,  die  üblicherweise  von  Soldatinnen
 auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  besetzt  werden.  Durch  dieses
 Maßnahmenpaket  wird  der  personelle  Überhang  im  militäri-
 schen  Bereich  von  9  200  Berufssoldatinnen  und  Berufs-
 soldaten  auf  ca.  6  200  Berufssoldatinnen  und  Berufssolda-
 ten  reduziert.  Darüber  hinaus  gehende  Eingriffe  würden  zu
 nicht  mehr  ausgleichbaren  Strukturverwerfungen  führen
 und  damit  die  Einsatzbereitschaft  der  Streitkräfte  schmä-
 lern.  Um  den  verbleibenden  Personalüberhang  von  ca.
 6  200  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  sozialverträg-
 lich  abbauen  zu  können,  sind  daher  zusätzliche  Instrumente
 erforderlich.

 Vor  dem  Hintergrund,  dass  für  das  Zivilpersonal  nur  der
 Zielumfang  von  55  000  Haushaltsstellen  und  Dienstposten
 festgelegt  ist  und  damit  die  notwendige  organisatorische
 Feinausplanung,  d.  h.  die  Unterteilung  dieses  Zielumfangs
 nach  Status-  und  –  für  den  Beamtenbereich  –  nach  Lauf-
 bahngruppen  noch  aussteht,  ist  der  tatsächliche  Abbaube-
 darf  derzeit  nur  vorläufig  ermittelbar.  Dem  errechneten
 Überhang  von  mindestens  3  000  Beamtinnen  und  Beamten
 liegt  der  Beamtenanteil  der  Zielstruktur  2010  zugrunde,  der
 36,3  Prozent  beträgt.  Da  der  Beamtenbereich  aufgrund  der
 Verkleinerung  des  Bundesministeriums  und  der  Auflösung
 stark  beamtenlastiger  Behörden  (zum  Beispiel  Ober-  und
 Mittelbehörden,  Kreiswehrersatzämter)  stärker  als  bisher
 von  den  Strukturmaßnahmen  betroffen  sein  wird,  könnte
 der  vorgenannte  Prozentsatz  auch  darunter  liegen.  Es  ist  da-
 her  davon  auszugehen,  dass  rund  35  Prozent  des  Überhang-
 personals  über  eine  Vorruhestandsregelung  abgebaut  wer-
 den können und müssen.

 Zum  sozialverträglichen  Personalabbau  im  zivilen  Bereich
 steht  mit  dem  Tarifvertrag  über  sozialverträgliche  Begleit-
 maßnahmen  im  Zusammenhang  mit  der  Umgestaltung  der
 Bundeswehr  bereits  ein  bewährtes  Mittel  zur  Personalan-
 passung  zur  Verfügung.  Für  Beamtinnen  und  Beamte  fehlt
 ein vergleichbares Instrument.

 Die  Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn  und  das  Gebot  wirt-
 schaftlichen  Handelns  gebieten  es,  vorrangig  eine  Weiterbe-
 schäftigung  des  Personals  zu  ermöglichen,  das  originär
 keine  Aufgabe  mehr  in  den  neuen  Strukturen  hat.  Erst  wenn
 derartige  berufliche  Perspektiven  weder  bei  der  Bundes-
 wehr  noch  bei  anderen  öffentlichen  Arbeitgebern  möglich
 sind, ist eine Ausgliederung anzubieten.

 Für  Soldatinnen  und  Soldaten  werden  folgende  Instrumente
 zur  Personalanpassung  und  Verjüngung  des  Personalkörpers
 geschaffen,  die  bis  zum  31.  Dezember  2017  in  Anspruch  ge-
 nommen werden können (Artikel  1):

 Anderweitige  Verwendungen  im  öffentlichen  Dienst  sollen
 gefördert  werden.  Dazu  sollen  Berufssoldatinnen  und  Be-
 rufssoldaten  für  die  Ableistung  einer  Erprobungszeit  oder
 für  Qualifizierungsmaßnahmen  bis  zu  drei  Jahre  unter  Be-
 lassung  der  Geld-  und  Sachbezüge  beurlaubt  werden  kön-
 nen.  Eine  Einmalzahlung  dient  dem  Ausgleich  bei  einer
 Verringerung  der  Besoldung  in  der  neuen  Verwendung.  Au-
 ßerdem  soll  eine  Beurlaubung  unter  Fortfall  der  Geld-  und
 Sachbezüge  für  Verwendungen  außerhalb  des  öffentlichen
 Dienstes ermöglicht werden.



Drucksache 17/9340 – 24 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Für  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  sind  weiterhin
 folgende Möglichkeiten vorgesehen:

 In der Altersgruppe I (bis 40. Lebensjahr):

 Den  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  steht  nach  einer
 Umwandlung  des  Dienstverhältnisses  in  das  einer  Soldatin
 auf  Zeit  oder  eines  Soldaten  auf  Zeit  das  Leistungsspektrum
 der  Berufsförderung  nach  dem  Soldatenversorgungsgesetz
 zur  Verfügung.  Zusätzlich  erhalten  sie  eine  Einmalzahlung
 in  Höhe  von  7  500  Euro  für  jedes  geleistete  Dienstjahr  (für
 maximal  20  Dienstjahre).  Dieser  finanzielle  Anreiz  ist  er-
 forderlich  vor  dem  Hintergrund,  dass  mit  der  Umwandlung
 des  Dienstverhältnisses  eine  gesicherte  berufliche  Lebens-
 stellung  aufgegeben  wird.  Bislang  ist  die  Möglichkeit  einer
 Umwandlung  nur  marginal  in  Anspruch  genommen  wor-
 den.  Daher  soll  die  Attraktivität  dieser  Maßnahme  für  den
 Reformzeitraum gesteigert werden.

 In der Altersgruppe II (40. bis 50. oder 52. Lebensjahr):

 Mit  Zustimmung  des  Dienstherrn  können  Berufssoldatinnen
 und  Berufssoldaten  in  der  vorgenannten  Altersgruppe  (Be-
 rufsunteroffiziere  bis  zur  Vollendung  des  49.  Lebensjahres,
 Berufsoffiziere  bis  zur  Vollendung  des  51.  Lebensjahres)
 vorzeitig  in  den  Ruhestand  versetzt  werden,  wenn  dies  zur
 Verringerung  der  Personalstärke  erforderlich  ist.  Sie  erhal-
 ten  mit  Ausscheiden  aus  dem  aktiven  Dienst  monatliche
 Versorgungsleistungen  in  Höhe  der  bis  dahin  „erworbenen
 Anwartschaften“  sowie  eine  Einmalzahlung  in  Höhe  von
 7  500  Euro  für  jedes  Jahr,  das  sie  vor  der  jeweils  geltenden
 besonderen Altersgrenze ausscheiden.

 In der Altersgruppe III (ab dem 50. oder 52. Lebensjahr):

 Mit  Zustimmung  des  Dienstherrn  können  Berufssoldatinnen
 und  Berufssoldaten  in  der  Altersgruppe  III  (Berufsunteroffi-
 ziere  ab  dem  50.  Lebensjahr,  Berufsoffiziere  ab  dem  52.  Le-
 bensjahr)  vorzeitig  in  den  Ruhestand  versetzt  werden,  wenn
 dies  zur  Verringerung  der  Personalstärke  oder  zur  Verjün-
 gung  des  Personalkörpers  erforderlich  ist.  Damit  werden  die
 Ziele  des  Gesetzes  zur  Anpassung  der  Personalstärke  der
 Streitkräfte  (Personalanpassungsgesetz  vom  20.  Dezember
 2001  [BGBl.  I  S.  4013,  4019]  i.  d.  F.  des  Ersten  Gesetzes  zur
 Änderung  des  Personalanpassungsgesetzes  vom  7.  Dezem-
 ber  2007  [BGBl.  I  S.  2807])  weiterverfolgt.  Die  Regelungen
 dieses  Gesetzes  waren  bis  zum  31.  Dezember  2011  befristet.

 Darüber  hinaus  wird  Berufssoldatinnen  und  Berufsoldaten
 in  Verwendungen  als  Flugzeugführer  oder  Waffensystemof-
 fizier  in  strahlgetriebenen  Kampfflugzeugen  auf  Antrag  und
 bei  Vorliegen  eines  dienstlichen  Interesses  eine  Freistellung
 vom  militärischen  Dienst  ermöglicht,  um  den  nach  Dienst-
 zeitende  bestehenden  Anspruch  auf  Förderung  der  schuli-
 schen  und  beruflichen  Bildung  vorzeitig  nutzen  zu  können
 und  damit  den  sich  aus  der  Reduzierung  von  Flugstunden
 ergebenden  Personalüberhang  bei  Luftfahrzeugbesatzun-
 gen sozialverträglich abzubauen.

 Um  bei  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  die  Be-
 reitschaft  zu  einer  Verkürzung  der  Dienstzeit  zu  erhöhen,
 wird  ihnen  der  mit  der  ursprünglichen  Verpflichtungszeit
 korrespondierende  Anspruch  auf  Berufsförderung  belassen.

 Beamtinnen  und  Beamte  erhalten  ebenso  wie  die  Berufssol-
 datinnen  und  Berufssoldaten  eine  Einmalzahlung,  wenn  die

 neue  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  zu  einer  Verringe-
 rung  der  Besoldung  führt.  Werden  sie  zunächst  zur  Erpro-
 bung  abgeordnet,  wird  die  Besoldung  für  die  Dauer  der  Ab-
 ordnung vom bisherigen Dienstherrn gezahlt.

 Beamtinnen  und  Beamte,  die  das  60.  Lebensjahr  vollendet
 haben,  können  auf  Antrag  und  mit  Zustimmung  des  Dienst-
 herrn  vorzeitig  in  den  Ruhestand  versetzt  werden.  Eine  sol-
 che  Zurruhesetzung  setzt  voraus,  dass  eine  anderweitige  Tä-
 tigkeit  im  öffentlichen  Dienst  nicht  möglich  ist  oder  nach
 allgemeinen  beamtenrechtlichen  Grundsätzen  nicht  zuge-
 mutet  werden  kann.  Auch  diese  Regelung  soll  nur  bis  zum
 31.  Dezember  2017  in  Anspruch  genommen  werden  kön-
 nen.  Der  Bestand  der  Beamtinnen  und  Beamten,  der  insge-
 samt  durch  starke  Verzerrungen  der  Alterstruktur  gekenn-
 zeichnet  ist,  wird  deutlich  reduziert  und  konsequent  zu  ei-
 nem  ausgewogenen,  stärker  einsatzorientierten  Personalkör-
 per  umgebaut.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  dass  jährlich
 etwa  1  000  Beamte  der  Bundeswehr  an  Auslandseinsätzen
 (überwiegend  im  Soldatenstatus)  teilnehmen.  Dies  setzt  die
 medizinisch-erforderliche  Auslandsverwendungsfähigkeit
 voraus.

 Die  Abbauschritte  für  Berufssoldatinnen  und  Berufssolda-
 ten  sowie  Beamtinnen  und  Beamte  steigen  im  Laufe  des  Re-
 formzeitraums  an.  Dies  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass
 die  neue  Struktur  sukzessive  eingenommen  wird  und  der
 Aufgabentransfer  aus  den  alten  Strukturen  schrittweise  er-
 folgt.

 Insgesamt  wird  die  Ausgliederung  im  Rahmen  von  Vorruhe-
 standsregelungen  für  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten
 sowie  Beamtinnen  und  Beamte  auf  35  Prozent  des  jeweils
 auszugliedernden Personals beschränkt.

 Neben  der  Schaffung  von  sozialverträglichen  Instrumenten
 zur  Personalanpassung  bedarf  es  zur  Verwirklichung  der
 personellen  Neuausrichtung  der  Bundeswehr  auch  reform-
 begleitender  Hilfen  und  Initiativen,  die  die  Attraktivität  der
 Bundeswehr  für  das  derzeitige  Personal,  vor  allem  aber  für
 den  Nachwuchs,  nachhaltig  sichern  und  steigern.  Hierzu
 sieht das Gesetz folgende Regelungen vor:

 Erstattung von Kosten für die Kinderbetreuung

 Die  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Dienst  ist  ein  wichtiges
 Kriterium  für  die  Attraktivität  des  Arbeitgebers  und  damit
 für  die  Berufswahl  junger  Menschen.  Sie  trägt  wesentlich
 zur  Berufszufriedenheit  bei.  Bei  Soldatinnen  und  Soldaten
 nimmt  die  Teilnahme  an  Maßnahmen  der  Aus-,  Fort-  und
 Weiterbildung  einen  bedeutenden  Teil  ihrer  beruflichen  Tä-
 tigkeit  ein.  Mit  der  Erstattungsmöglichkeit  für  zusätzliche
 und  unabwendbare  Kinderbetreuungskosten  wird  erreicht,
 dass  gerade  junge  Soldatenfamilien  durch  dienstlich  not-
 wendige  Qualifizierungsmaßnahmen  finanziell  nicht  über-
 fordert werden.

 Bedarfsorientierte Verpflichtungsprämie

 Um  in  dem  zunehmenden  Wettbewerb  um  qualifizierten
 Nachwuchs  die  personelle  Einsatzbereitschaft  der  Bundes-
 wehr  weiterhin  sicherstellen  zu  können,  wird  die  Möglich-
 keit  geschaffen,  im  Bedarfsfall  zielgerecht  und  zeitnah  Ver-
 pflichtungsprämien  für  den  Dienst  als  Soldatin  auf  Zeit  oder
 Soldat  auf  Zeit  zu  gewähren.  Die  Verpflichtungsprämien  er-
 gänzen  als  bundeswehrspezifische  Lösung  den  mit  dem
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Fachkräftegewinnungsgesetz  eingeführten  Personalgewin-
 nungszuschlag  für  bereits  in  Mangelberufen  (zum  Beispiel
 Fachärzte,  Ingenieure)  ausgebildete  Bewerberinnen  und  Be-
 werber  und  lösen  die  ab  dem  Jahr  2011  befristet  eingeführte
 Verpflichtungsprämie  für  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten
 auf  Zeit  in  den  Mannschaftslaufbahnen  zugunsten  einer  fle-
 xiblen  Prämienregelung  für  Soldatinnen  und  Soldaten  in
 alle Soldatenlaufbahnen ab.

 Weiterentwicklung der Berufsförderung

 Junge  Menschen  werden  nicht  nur  durch  finanzielle  An-
 reize,  sondern  auch  durch  Fortbildungs-  und  Qualifizie-
 rungsmöglichkeiten  motiviert,  Dienst  in  den  Streitkräften  zu
 leisten.  Für  potenzielle  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten
 auf  Zeit  ist  es  von  ausschlaggebender  Bedeutung,  dass  sie
 nach  ihrer  Dienstleistung  in  der  Bundeswehr  ausreichende
 Möglichkeiten  erhalten,  sich  für  den  Arbeitsmarkt  zu  quali-
 fizieren  und  damit  ein  adäquates  berufliches  Fortkommen
 im  zivilen  Erwerbsleben  zu  sichern.  Im  Soldatenversor-
 gungsgesetz  sollen  daher  die  Berufsförderungsansprüche
 für  Dienstverhältnisse  mit  geringer  Verpflichtungszeit  er-
 weitert  werden.  Die  in  zeitlichen  Stufen  gestaffelten  Berufs-
 förderungsleistungen  sollen  im  Wesentlichen  linear  gestei-
 gert  werden,  beginnend  mit  einem  Anspruch  auf  Berufsför-
 derung  für  die  Dauer  von  einem  Jahr  bei  einer  Verpflich-
 tungszeit  von  vier  Jahren.  Das  stärkt  die  Attraktivität  der
 Laufbahnen  der  Mannschaften  und  die  Attraktivität  des
 Dienstverhältnisses  einer  Soldatin  auf  Zeit  oder  eines  Solda-
 ten auf Zeit im Ganzen.

 Darüber  hinaus  ist  vorgesehen,  die  Leistungen  der  Berufs-
 förderung  zukünftig  aus  der  aktiven  Dienstzeit  in  die  Zeit
 nach  Dienstzeitende  zu  verlagern,  um  die  Verwendungs-
 dauer  der  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  auf
 Dienstposten  zu  erhöhen.  Dadurch  wird  die  Stehzeit  auf
 Dienstposten  verlängert,  die  dann  künftig  erst  zu  einem  spä-
 teren  Zeitpunkt  nachbesetzt  werden  müssen.  Verpflich-
 tungszeiten  werden  nicht  mehr  um  Freistellungszeiten  für
 die  Berufsförderung  gekürzt,  sondern  voll  ausgeschöpft.
 Damit  werden  die  Professionalisierung  im  Einsatz  verbes-
 sert  und  der  Regenerationsbedarf  erheblich  gesenkt.  Um  ge-
 zielt  Anreize  zu  setzen,  Maßnahmen  der  beruflichen  Quali-
 fikation  durchzuführen  und  sich  anschließend  möglichst
 schnell  in  das  zivile  Erwerbsleben  einzugliedern,  soll  die
 Struktur  der  Übergangsgebührnisse  angepasst  und  verfei-
 nert  werden.  Die  Staffelung  der  Übergangsbeihilfe  wird
 ebenfalls  neu  geregelt,  die  Leistungen  werden  moderat  er-
 höht  und  einer  Linearisierung  zugeführt.  Schließlich  können
 in  begründeten  Einzelfällen  die  Übergangsgebührnisse  ganz
 oder  teilweise  in  einer  Summe  ausgezahlt  werden  (Kapitali-
 sierung).

 Die  Änderungen  des  Rechts  der  Berufsförderung  sollen
 grundsätzlich  nur  diejenigen  Soldatinnen  und  Soldaten  er-
 fassen,  die  nach  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  einge-
 stellt werden.

 Mit  dem  Inkrafttreten  des  Fachkräftegewinnungsgesetzes
 werden  zukünftig  die  Verpflichtungszeiten  von  20  Jahren
 auf  bis  zu  25  Jahre  erhöht.  Bei  Verpflichtungszeiten  von
 mehr  als  20  Jahren  kann  von  einer  für  das  Dienstverhältnis
 einer  Soldatin  auf  Zeit  oder  eines  Soldaten  auf  Zeit  bisher
 geltenden  Charakterisierung  als  „Durchgangsberuf“  nicht

 mehr  gesprochen  werden,  da  regelmäßig  mehr  als  die  Hälfte
 des  Arbeitslebens  im  Dienst  der  Bundeswehr  verbracht  wer-
 den  wird.  Dieser  Personenkreis  wird  in  der  Regel  erst  in  ei-
 nem  Alter  ab  40  Jahren  auf  den  Arbeitsmarkt  treffen.  Mit
 diesem  Einstiegsalter  ist  die  Wiedereingliederung  in  das  zi-
 vile  Arbeits-  und  Erwerbsleben  insbesondere  für  Soldatin-
 nen  und  Soldaten  in  Mannschaftslaufbahnen  bedeutend  er-
 schwert.  Daher  kann  nach  einer  Dienstzeit  von  mehr  als  20
 Jahren  ein  Unterhaltsbeitrag  zur  Unterstützung  des  Lebens-
 unterhalts  gewährt  werden,  wenn  die  wirtschaftlichen  Ver-
 hältnisse dies erfordern.

 Schaffung  und  Anpassung  wehrrechtlicher  und  sonstiger
 Vorschriften

 Für  Reservistinnen  und  Reservisten,  die  ehrenamtlich  Ver-
 bindungs-  und  Führungsfunktionen  im  Rahmen  der  zivil-
 militärischen  Zusammenarbeit  übernehmen,  bedarf  es  eines
 neuen  Wehrdienstverhältnisses,  das  deren  Aufgabenspekt-
 rum  Rechnung  trägt.  Hierzu  wird  ein  Reservistinnen-  und
 Reservistengesetz geschaffen.

 Aus  der  geplanten  Organisationsänderung  des  Bundesmi-
 nisteriums  der  Verteidigung  mit  der  künftigen  Eigenschaft
 des  Generalinspekteurs  der  Bundeswehr  als  Disziplinarvor-
 gesetztem  und  der  Ausgliederung  der  Inspekteure  aus  dem
 Ministerium  sowie  den  Regelungen  im  Reservistinnen-  und
 Reservistengesetz  ergeben  sich  Folgeänderungen  in  der
 Wehrdisziplinarordnung  und  der  Wehrbeschwerdeordnung.
 Die  grundlegend  neue  Behördenstruktur  im  Geschäftsbe-
 reich  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung  erfordert
 Änderungen  der  Einstufung  der  Leitungsämter  im  Bereich
 der Bundesbesoldungsordnung B.

 Die  derzeit  für  die  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer
 bei  den  Streitkräften  geltenden  Bestimmungen  des  Arbeits-
 zeitgesetzes  tragen  den  besonderen  Rahmenbedingungen,
 unter  denen  sie  ihre  Tätigkeiten  ausüben,  nicht  in  jedem
 Fall  Rechnung,  insbesondere  bei  mandatierten  Auslands-
 einsätzen  oder  diesen  vergleichbaren  Einsätzen  auf  See
 außerhalb  des  deutschen  Hohheitsgebietes  auf  Schiffen  und
 Booten  der  Marine.  Daher  bedarf  es  einer  Ermächtigungs-
 norm  im  Arbeitszeitgesetz,  aufgrund  derer  das  Bundes-
 ministerium  der  Verteidigung  spezifische  arbeitszeitrechtli-
 che  Regelungen  für  die  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitneh-
 mer  bei  den  Streitkräften  erlassen  kann,  damit  die  Einsatz-
 fähigkeit  der  Bundeswehr  nicht  gefährdet  und  die
 Bundesrepublik  Deutschland  in  die  Lage  versetzt  wird,  ih-
 ren  internationalen  Bündnisverpflichtungen  vollumfänglich
 nachzukommen.

 II. Gesetzgebungskompetenz

 Der  Bund  hat  die  ausschließliche  Gesetzgebungskompetenz
 nach  Artikel  73  Absatz  1  Nummer  8  des  Grundgesetzes
 (GG)  für  die  Rechtverhältnisse  der  im  Dienste  des  Bundes
 und  der  bundesunmittelbaren  Körperschaften  des  öffentli-
 chen  Rechtes  stehenden  Personen  und  nach  Artikel  73
 Absatz  1  Nummer  1  GG  für  die  Regelung  der  Dienstver-
 hältnisse  in  den  Streitkräften.  Die  Gesetzgebungskompetenz
 des  Bundes  für  die  Änderung  des  Arbeitszeitgesetzes  folgt
 aus Artikel  74 Absatz  1 Nummer  12 GG.
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III. Haushaltsausgaben

 Im  Finanzplanungszeitraum  bis  2015  entstehen  folgende
 Ausgaben:

 1.  Instrumente  zur  Personalanpassung  und  reformbeglei-
 tende Hilfen und Initiativen

 Für  diese  Maßnahmen  entstehen  im  Jahr  2012  voraussicht-
 lich  Ausgaben  in  Höhe  von  75  Mio.  Euro.  Nach  derzeitigen
 Prognosen  steigen  die  Ausgaben  im  Jahr  2013  auf
 109,7  Mio.  Euro,  im  Jahr  2014  auf  171,8  Mio.  Euro,  im  Jahr
 2015  auf  219,6  Mio.  Euro,  im  Jahr  2016  auf  262,7  Mio.
 Euro  und  im  Jahr  2017  auf  303,4  Mio.  Euro  an.  Ab  dem
 Jahr  2018  sinken  die  Ausgaben  –  durch  das  Auslaufen  erster
 Maßnahmen  –  mit  183,7  Mio.  Euro  dauerhaft  unter  den  Be-
 trag von 300  Mio. Euro pro Jahr.

 Die  Ausgaben  aufgrund  der  Regelungen  dieses  Gesetzes
 werden  innerhalb  der  Plafonds  des  45.  Finanzplans  und  der
 nachfolgenden Finanzpläne des Einzelplans 14 finanziert.

 Im  Einzelnen  lassen  sich  derzeit  folgende  Schritte  prognos-
 tizieren:

 Artikel  1 Personalanpassung militärisch (in  Mio. Euro):

 Artikel  2 Personalanpassung zivil (in  Mio. Euro):

 Artikel  7  Verpflichtungsprämien  Soldaten  auf  Zeit  (in  Mio.
 Euro):

 Artikel  11 Verbesserung Kinderbetreuung (in  Mio. Euro):

 Artikel  14  Weiterentwicklung  Berufsförderung  (in  Mio.
 Euro):

 Die  Berechnung  der  Ausgaben  für  die  Instrumente  zur  Per-
 sonalanpassung  und  zur  weiteren  Reformbegleitung  erfolgte
 auf  der  Grundlage  eines  zum  Teil  grob  geschätzten  Mengen-
 gerüsts  und  unter  der  idealtypischen  Annahme,  dass  diese
 Mengengerüste  vollständig  ausgeschöpft  werden.  Wie  sich
 die  Fallzahlen  bei  den  einzelnen  Maßnahmen  tatsächlich
 entwickeln  werden,  lässt  sich  zum  Beginn  des  Reformpro-
 zesses  nicht  hinreichend  prognostizieren.  Es  handelt  sich
 um  eine  Vielzahl  teilweise  neuartiger  Instrumente,  deren  In-
 terdependenz  und  Akzeptanz  in  der  praktischen  Anwendung

 abgewartet  werden  muss.  Mit  Fortschreiten  des  Reformpro-
 zesses  und  zunehmender  Ausplanung  und  Umsetzung  der
 neuen  Strukturen  wird  sich  die  Akzeptanz  der  einzelnen
 Maßnahmen  zeigen.  Mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  wird  es
 Feinjustierungen  in  den  Mengengerüsten  geben,  die  bei  ver-
 schiedenen  Maßnahmen  zu  Korrekturen  führen  werden.  Da
 gerade  im  Hinblick  auf  die  Neuartigkeit  einiger  Instrumente
 die  Akzeptanz  der  Maßnahmen  nicht  eingeschätzt  werden
 kann,  ist  es  aus  personalwirtschaftlicher  Sicht  zur  Vermei-
 dung  von  Fehlentwicklungen  erforderlich,  die  Anwen-
 dungsmöglichkeiten  der  einzelnen  Instrumente  zunächst
 möglichst  offen  zu  halten  und  sich  nicht  durch  Quotierun-
 gen  in  den  gesetzlichen  Regelungen  vorzeitig  zu  binden.
 Dass  der  vorgegebene  Finanzrahmen  eingehalten  wird,  wird
 dadurch  sichergestellt,  dass  die  Personalführung  im  Rahmen
 des  Verwaltungsvollzugs  die  Inanspruchnahme  der  einzel-
 nen  Maßnahmen  einer  ständigen,  engmaschigen  Kontrolle
 und Steuerung unterzieht.

 Die  Zurruhesetzung  von  Beamtinnen  und  Beamten,  die
 nicht  weiterverwendet  werden  können,  weil  die  dienstlichen
 Aufgaben  nicht  mehr  vorhanden  sind,  führt  auf  jeden  Fall
 zu  Minderausgaben  im  Einzelplan  14  und  damit  im  Bundes-
 haushalt.  Die  Betroffenen  erhalten  Versorgungsbezüge  in
 Höhe  von  höchstens  71,75  Prozent  ihrer  ruhegehaltfähigen
 Dienstbezüge.  Im  Fall  einer  Weiterbeschäftigung  müssten
 dagegen  die  Dienstbezüge  in  voller  Höhe  bis  zum  altersbe-
 dingten Ausscheiden gezahlt werden.

 Die  Weiterentwicklung  der  Berufsförderung  wird  im  Fi-
 nanzplanungszeitraum  zu  keinen  Belastungen  des  Einzel-
 plans  14  führen,  da  die  Neuregelung  erst  für  Neueinstellun-
 gen ab 2012 gelten soll.

 2.  Weitere Gesetze

 Die  im  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz  vorgesehene
 Einführung  einer  Aufwandsentschädigung  für  Reservistin-
 nen  und  Reservisten  führt  nach  ersten  Schätzungen  zu
 Mehrausgaben  in  Höhe  von  1  Mio.  Euro  jährlich.  Für  die
 rückwirkende  Erhöhung  der  Zahlbeträge  der  einmaligen
 Entschädigungszahlungen  ab  1.  Dezember  2002  nach  dem
 Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz  fallen  2012  vor-
 aussichtlich einmalige Mehrausgaben von 4  Mio. Euro an.

 Die  vorgesehene  Rechtsverordnung  aufgrund  der  Ermächti-
 gungsnorm  in  Artikel  15,  die  Abweichungen  von  den  Rege-
 lungen  des  Arbeitszeitgesetzes  zulassen  soll,  wird  zu  Mehr-
 ausgaben  in  einer  zu  vermutenden  Höhe  von  ca.  4  Mio.
 Euro  jährlich  führen,  bis  2015  also  zu  Mehrausgaben  in
 Höhe von insgesamt ca. 16  Mio. Euro.

 Auch  diese  Mehrausgaben  werden  innerhalb  der  Plafonds
 des  45.  Finanzplans  und  der  nachfolgenden  Finanzpläne  des
 Einzelplans 14 finanziert.

 IV. Erfüllungsaufwand

 1.  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Aufgrund  der  Artikel  1  und  2  entsteht  den  Soldatinnen  und
 Soldaten  sowie  den  Beamtinnen  und  Beamten  als  Bürgerin-
 nen  und  Bürgern  ein  zeitlicher  Erfüllungsaufwand  von  ca.
 180  Minuten.  Sie  müssen  sich  mit  den  dortigen  Regelungen
 beschäftigen,  Überlegungen  anstellen  und  wenn  sie  oder  er
 die  Regelungen  in  Anspruch  nehmen  möchte,  einen  Antrag

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 52,5  83,8  139,5  181,0  201,7  218,2  95,5

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 3,5  6,9  13,3  19,6  25,9  32,2  31,6

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 18  18  18  18  18  18  18

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 1  1  1  1  1  1  1

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 0  0  0  0  16,1  34  37,6
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stellen  und  diesen  versenden.  Dies  kann  nicht  monetär  be-
 ziffert werden.

 2.  Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

 Zu Artikel  1  (Streitkräftepersonalstruktur-Anpassungs-
 gesetz)

 Bei  einem  Personaltransfer  einer  Berufssoldatin  oder  eines
 Berufssoldaten  innerhalb  des  öffentlichen  Dienstes  ist  mit
 einem  zusätzlichen  Aufwand  von  ca.  13  Stunden  zu  rech-
 nen.  Die  Bearbeitung  erfolgt  durch  Soldatinnen  und  Solda-
 ten,  die  im  Hinblick  auf  ihren  Dienstgrad  mit  Beamtinnen
 und Beamten wie folgt zu vergleichen sind:

 –  zwei  Stunden  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin  oder  einem  Beamten  des  höheren  Dienstes  (Stunden-
 ansatz: 52,30 Euro),

 –  sieben  Stunden  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten
 hinsichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Be-
 amtin  oder  einem  Beamten  des  gehobenen  Dienstes
 (Stundenansatz: 32,10 Euro),

 –  vier  Stunden  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin  oder  einem  Beamten  des  mittleren  Dienstes  (Stun-
 denansatz: 24,50 Euro).

 Bei  für  den  Geltungszeitraum  des  Gesetzes  angenommenen
 2  015  Fällen  beträgt  der  Erfüllungsaufwand  ca.  861  010
 Euro.

 Zu  dem  bei  einer  Beurlaubung  für  eine  Tätigkeit,  die  nicht
 als  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  anzusehen  ist,  sowie
 dem  bei  einer  längerfristigen  Beurlaubung  entstehenden  Er-
 füllungsaufwand  können  keine  Angaben  gemacht  werden,
 da  nicht  abschätzbar  ist,  wie  viel  Berufssoldatinnen  und  Be-
 rufssoldaten  die  sichere  Tätigkeit  im  öffentlichen  Dienst  ge-
 gen  eine  vergleichsweise  unsichere  Tätigkeit  außerhalb  des
 öffentlichen Dienstes eintauschen.

 Der  Prozess  der  Zurruhesetzung  einer  Berufssoldatin  oder
 eines  Berufssoldaten  nimmt  ca.  sechs  Stunden  in  Anspruch.
 Die  Bearbeitung  erfolgt  ebenfalls  durch  Soldatinnen  oder
 Soldaten,  die  im  Hinblick  auf  ihren  Dienstgrad  mit  Beam-
 tinnen oder Beamten zu vergleichen sind. Anzusetzen sind:

 –  eine  Stunde  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin oder eines Beamten des höheren Dienstes,

 –  drei  Stunden  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin oder eines Beamten des gehobenen Dienstes,

 –  zwei  Stunden  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin oder einem Beamten des mittleren Dienstes.

 Bei  für  den  Geltungszeitraum  des  Gesetzes  angenommenen
 2  170  Fällen  beträgt  der  Erfüllungsaufwand  somit  ca.
 428  792 Euro.

 Nach  den  Zurruhesetzungen  der  Berufssoldatinnen  und  Be-
 rufssoldaten  nach  dem  40.,  50.  oder  52.  Lebensjahr  entsteht
 kein  zusätzlicher  Erfüllungsaufwand,  da  dieser  Prozess  nur
 zeitlich vorverlagert wird.

 Der  Prozess  der  Umwandlung  des  Dienstverhältnisses  einer
 Berufssoldatin  oder  eines  Berufssoldaten  in  das  einer  Solda-
 tin  auf  Zeit  oder  eines  Soldaten  auf  Zeit  nimmt  ca.  drei
 Stunden  in  Anspruch.  Die  Bearbeitung  erfolgt  ebenfalls
 durch  Soldatinnen  und  Soldaten,  die  im  Hinblick  auf  ihren
 Dienstgrad  mit  Beamtinnen  und  Beamten  zu  vergleichen
 sind. Anzusetzen sind:

 –  eine  Stunde  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin oder einem Beamten des höheren Dienstes,

 –  eine  Stunde  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes,

 –  eine  Stunde  für  eine  Soldatin  oder  einen  Soldaten  hin-
 sichtlich  des  Dienstgrades  vergleichbar  mit  einer  Beam-
 tin oder einem Beamten des mittleren Dienstes.

 Bei  für  den  Geltungszeitraum  des  Gesetzes  angenommenen
 2  015  Fällen  beträgt  der  Erfüllungsaufwand  somit  ca.
 219  434 Euro.

 Der  Prozess  der  Freistellung  vom  militärischen  Dienst  eines
 Offiziers  in  der  Verwendung  als  Flugzeugführer  oder  Waf-
 fensystemoffizier  in  strahlgetriebenen  Kampfflugzeugen
 zum  Zwecke  der  Förderung  der  schulischen  und  beruflichen
 Bildung  nimmt  ca.  3,25  Stunden  in  Anspruch.  Anzusetzen
 sind:

 –  0,75  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 höheren Dienstes,

 –  1,75  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 gehobenen Dienstes,

 –  0,75  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 mittleren Dienstes.

 Es  ist  von  insgesamt  40  Fällen  bis  Ende  2017  auszugehen.
 Der Erfüllungsaufwand beträgt ca. 4  552 Euro.

 Der  Erfüllungsaufwand  für  Artikel  1  beträgt  insgesamt  ca.
 1  513  788 Euro.

 Zu Artikel  2  (Bundeswehrbeamtinnen- und Bundeswehr-
 beamten-Ausgliederungsgesetz)

 Bei  einem  Personaltransfer  einer  Beamtin  oder  eines  Beam-
 ten  innerhalb  des  öffentlichen  Dienstes  ist  mit  einem  zusätz-
 lichen  Aufwand  von  ca.  13  Stunden  zu  rechnen.  Die  Bear-
 beitung  erfolgt  durch  Beamtinnen  und  Beamte.  Anzusetzen
 sind:

 –  zwei  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 höheren Dienstes,

 –  sieben  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 gehobenen Dienstes,

 –  vier  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 mittleren Dienstes.

 Bei  im  Geltungszeitraum  des  Gesetzes  angenommenen  500
 Fällen beträgt der Erfüllungsaufwand ca. 213  650 Euro.

 Zu  dem  bei  einer  Beurlaubung  für  eine  Tätigkeit,  die  nicht
 als  Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  anzusehen  ist,  sowie
 dem  bei  einer  längerfristigen  Beurlaubung  entstehenden  Er-
 füllungsaufwand  können  keine  Angaben  gemacht  werden,
 da  nicht  abschätzbar  ist,  wie  viel  Beamtinnen  und  Beamte
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die  sichere  Tätigkeit  im  öffentlichen  Dienst  gegen  eine  ver-
 gleichsweise  unsichere  Tätigkeit  außerhalb  des  öffentlichen
 Dienstes eintauschen.

 Der  Prozess  der  Zurruhesetzung  einer  Beamtin  oder  eines
 Beamten  nach  Maßgabe  des  Gesetzes  nimmt  ca.  fünf  Stun-
 den  in  Anspruch.  Die  Bearbeitung  erfolgt  durch  Beamtin-
 nen und Beamte. Anzusetzen sind:

 –  eine  Stunde  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 höheren Dienstes,

 –  zwei  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 gehobenen Dienstes,

 –  zwei  Stunden  für  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  des
 mittleren Dienstes.

 Bei  der  Annahme  eines  rechnerischen  Überhangs  von  min-
 destens  3  000  Beamtinnen  und  Beamten  ist  derzeit  von  ei-
 ner  Inanspruchnahme  der  Vorruhestandsregelung  im  Um-
 fang  von  1  050  Fällen  bis  Ende  2017  auszugehen.  Der  Er-
 füllungsaufwand beträgt somit ca. 173  775 Euro.

 Nach  den  Zurruhesetzungen  der  Beamtinnen  und  Beamten
 nach  Ablauf  des  60.  Lebensjahres  entsteht  kein  zusätzlicher
 Erfüllungsaufwand,  da  dieser  Prozess  nur  zeitlich  vorverla-
 gert wird.

 Der  Erfüllungsaufwand  für  Artikel  2  beträgt  insgesamt  ca.
 387  425 Euro.

 Zu Artikel  3  (Reservistinnen- und Reservistengesetz)

 Hinsichtlich  des  neuen  Statusverhältnisses  ergibt  sich  eine
 Verringerung  des  Erfüllungsaufwands,  da  durch  die  einma-
 lige  Berufung  in  ein  Reservewehrdienstverhältnis  mehr  He-
 ranziehungen  zu  Dienstleistungen  und  zu  dienstlichen  Ver-
 anstaltungen  nach  altem  Recht  entfallen  als  vergleichbare
 Aktivierungen nach neuem Recht anfallen.

 Zu Artikel  4  (Bundesbeamtengesetz)

 Durch  die  Änderungen  des  Bundesbeamtengesetzes  entsteht
 kein  zusätzlicher  Erfüllungsaufwand,  da  lediglich  der  Per-
 sonenkreis  erweitert  wird,  der  zukünftig  in  den  einstweili-
 gen Ruhestand versetzt werden kann.

 Zu Artikel  5  (Beamtenversorgungsgesetz)

 Es sind derzeit keine Fälle bekannt.

 Zu Artikel  6  (Einsatz-Weiterverwendungsgesetz)

 Es  ist  von  90  Fällen  auszugehen,  für  die  jeweils  eine  Neu-
 festsetzung  erforderlich  ist.  Es  ist  eine  Bearbeitungszeit  von
 zwei  Stunden  durch  Beamtinnen  und  Beamte  des  gehobe-
 nen  Dienstes  anzusetzen.  Der  einmalige  Erfüllungsaufwand
 beträgt somit ca. 5  778 Euro.

 Zu Artikel  7  (Bundesbesoldungsgesetz)

 Die  Änderung  des  Bundesbesoldungsgesetzes  ist  auf  eine
 künftige,  noch  nicht  absehbare  Situation  gerichtet.  Es  hängt
 von  verschiedenen  Konstellationen  ab,  wie  und  ob  diese
 Vorschriften  zur  Anwendung  kommen.  Das  künftige  Ver-
 pflichtungsverhalten  kann  insoweit  nicht  prognostiziert
 werden.  Es  können  daher  keine  Angaben  zum  Erfüllungs-

 aufwand  gemacht  werden,  dies  kann  erst  im  Nachhinein
 nachvollzogen werden.

 Zu Artikel  8  (Wehrpflichtgesetz)

 Die  Änderung  des  Wehrpflichtgesetzes  schließt  nur  eine  Re-
 gelungslücke,  daher  entsteht  kein  zusätzlicher  Erfüllungs-
 aufwand.

 Zu Artikel  9  (Soldatengesetz)

 Es entsteht kein Erfüllungsaufwand.

 Zu Artikel  10  (Soldatenlaufbahnverordnung)

 Die  Änderungen  in  der  Soldatenlaufbahnverordnung  sind
 Folgeänderungen  zum  Reservistinnen-  und  Reservistenge-
 setz und bewirken keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand.

 Zu Artikel  11  (Soldatinnen- und Soldatengleichstellungs-
 gesetz)

 Die  Änderung  des  Soldatinnen-  und  Soldatengleichstel-
 lungsgesetzes  führt  zu  keinem  Erfüllungsaufwand,  da  ledig-
 lich  die  Ermächtigung  zum  Erlass  einer  Rechtsverordnung
 geschaffen  wird.  Wie  diese  Rechtsverordnung  ausgestaltet
 wird, steht noch nicht fest.

 Zu Artikel  12  (Wehrbeschwerdeordnung)

 Die  Änderungen  der  Wehrbeschwerdeordnung  sind  durch
 die  Neustrukturierung  des  Bundesministeriums  der  Verteidi-
 gung  bedingt  und  verursachen  keinen  zusätzlichen  Erfül-
 lungsaufwand.

 Zu Artikel  13  (Wehrdisziplinarordnung)

 Die  Änderungen  der  Wehrdisziplinarordnung  sind  teils
 durch  die  Neustrukturierung  des  Bundesministeriums  der
 Verteidigung  bedingt,  teils  handelt  es  sich  um  Folgeände-
 rungen  zum  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz.  Sie  be-
 wirken keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand.

 Zu Artikel  14  (Soldatenversorgungsgesetz)

 Durch  die  Änderungen  im  Soldatenversorgungsgesetz  und
 die  damit  entfallende  Freistellung  vom  militärischen  Dienst
 wird  sich  der  Erfüllungsaufwand  voraussichtlich  vermin-
 dern.  Da  die  Änderung  des  Soldatenversorgungsgesetzes  für
 Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  gilt,  die  nach
 dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  neu  eingestellt  werden
 und  nur  für  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  mit
 einer  Verpflichtungszeit  von  sechs  und  mehr  Jahren  Wir-
 kung  zeigt,  wird  sich  der  Erfüllungsaufwand  durch  den
 Wegfall  der  Bearbeitung  beginnend  ab  2018  kontinuierlich
 verringern.

 Durch  die  Einfügung  der  „freiwilligen  Wehrdienst  nach  Ab-
 schnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  Leistenden“  in  §  7
 Absatz  1  und  5  des  Soldatenversorgungsgesetzes  werden
 einem  neuen  Personenkreis  bestimmte  Leistungen  der  Be-
 rufsförderung  eröffnet.  Da  dieses  besondere  Dienstverhält-
 nis  erst  seit  dem  1.  Juli  2011  existiert,  fehlen  die  Erfah-
 rungswerte,  in  welchem  Umfang  diese  Regelungen  über-
 haupt  in  Anspruch  genommen  werden.  Da  für  die  Abschät-
 zungen  der  Anzahl  der  Betroffenen  nach  §  7  Absatz  1  und  5
 des  Soldatenversorgungsgesetzes  auch  die  berufliche  Vor-
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bildung  wichtig  ist  und  nicht  absehbar  ist,  welche  Personen
 ab  2012  für  den  freiwilligen  Wehrdienst  zur  Verfügung  ste-
 hen,  kann  der  Erfüllungsaufwand  erst  später  berechnet  wer-
 den.

 Die  neu  geschaffene  Regelung  des  §  13e  des  Soldatenver-
 sorgungsgesetzes  gilt  nur  für  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Sol-
 daten  auf  Zeit,  die  nach  dem  Inkrafttreten  des  Bundeswehr-
 reform-Begleitgesetzes  eingestellt  werden.  Da  diese  Rege-
 lung  eine  Dienstzeit  von  20  Jahren  und  mehr  voraussetzt
 und  der  bedarfsabhängige  Unterhaltsbeitrag  erst  nach  Ende
 des  fünfjährigen  Bezugszeitraums  von  Übergangsgeührnis-
 sen  gewährt  wird,  kann  es  erste  Fälle  frühestens  ab  2037  ge-
 ben.  Der  Erfüllungsaufwand  kann  derzeit  noch  nicht  abge-
 schätzt werden.

 Die  Einführung  der  neuen  berufsförderungsrechtlichen  Be-
 stimmungen  macht  einen  einmaligen  Schulungsaufwand  er-
 forderlich.  Anzusetzen  ist  eine  einwöchige  zentrale  Schu-
 lung  mit  insgesamt  24  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern
 als  so  genannte  Multiplikatoren  in  zwei  Abschnitten,  je-
 weils  intern  durchgeführt  von  einer  Beamtin  oder  einem  Be-
 amten  des  gehobenen  Dienstes.  Hierdurch  entstehen  Kosten
 für  Beamtinnen  oder  Beamte  des  gehobenen  Dienstes  bei  41
 Arbeitsstunden  pro  Woche  in  Höhe  von  32  903  Euro.  Die
 Schulung  neuer  Mitarbeiter  wird  im  Rahmen  der  standard-
 mäßig  vorgesehenen  Einweisungsphase  sichergestellt  und
 verursacht keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand.

 Die  Anpassung  der  elektronischen  Datenverarbeitung  des
 Fachinformationssystems  des  Berufsförderungsdienstes  ver-
 ursacht Kosten in Höhe von ca. 23  384 Euro.

 Der  einmalige  Umstellungsaufwand  beträgt  somit  insge-
 samt ca. 56  287 Euro.

 Zu Artikel  15  (Arbeitszeitgesetz)

 Die  Änderung  des  Arbeitszeitgesetzes  führt  zu  keinem  Er-
 füllungsaufwand,  da  dort  nur  die  Ermächtigung  zum  Erlass
 einer  Rechtsverordnung  geschaffen  wird.  Wie  diese  Rechts-
 verordnung ausgestaltet wird, steht noch nicht fest.

 Zu Artikel  16  (Sechstes Buch Sozialgesetzbuch)

 Ein  Erfüllungsaufwand  für  die  Wirtschaft  entsteht  nicht,  da
 der  betreffende  Personenkreis  wie  jede  andere  Arbeitneh-
 merin  oder  jeder  andere  Arbeitnehmer  bei  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung angemeldet werden muss.

 Zu Artikel  17  (Bekanntmachungserlaubnis)

 Hierbei  entsteht  kein  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwal-
 tung.

 Zu Artikel  18  (Inkrafttreten)

 Hierbei  entsteht  kein  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwal-
 tung.

 Der  gesamte  laufende  Erfüllungsaufwand  für  die  Regelun-
 gen  dieses  Gesetzes  beträgt  ca.  1  901  219  Euro.  Der  einma-
 lige Umstellungsaufwand beträgt ca. 62  000 Euro.

 Der  dargestellte  Erfüllungsaufwand  wird  im  Rahmen  der
 vorhandenen Stellen und Mittel abgedeckt.

 V.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  den  mittelständischen  Unter-
 nehmen, entstehen keine zusätzlichen Kosten.

 Die  vorgesehenen  Regelungen  werden  keine  wesentlichen
 Änderungen  von  Angebots-  und  Nachfragestrukturen  zur
 Folge  haben.  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbeson-
 dere  auf  das  Verbraucherpreisniveau  und  die  Einzelpreise,
 sind nicht zu erwarten.

 VI. Gleichstellungspolitische Relevanz

 Der  Gesetzentwurf  wurde  auf  gleichstellungspolitische  Re-
 levanz  überprüft.  Die  Änderungen  beziehen  sich  in  glei-
 chem  Maße  auf  Männer  und  Frauen.  Auch  eine  mittelbare
 geschlechterbezogene Benachteiligung liegt nicht vor.

 VII. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

 Durch  den  Wegfall  des  Rechtsanspruchs  auf  Freistellung
 vom  militärischen  Dienst  wird  der  Verwaltungsaufwand  des
 Berufsförderungsdienstes reduziert.

 VIII.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
 Union

 Der  Entwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union  ver-
 einbar.

 IX.  Nachhaltigkeit

 Der  Gesetzentwurf  berücksichtigt  die  Grundsätze  einer
 nachhaltigen  Entwicklung.  Er  unterstützt  den  notwendigen
 Personalabbau innerhalb des öffentlichen Dienstes.

 X.  Evaluation

 Artikel  1  §  11  und  Artikel  2  §  8  schreiben  eine  Evaluation
 der  Maßnahmen  zur  Unterstützung  des  Personalabbaus  der
 Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  sowie  der  Beamtin-
 nen und Beamten bis zum 30. September 2014 vor.

 Artikel  7  Nummer  1  (Verpflichtungsprämie  für  Soldaten  auf
 Zeit)  schreibt  eine  Evaluation  dieses  Instruments  bis  Ende
 2016 vor.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Streitkräftepersonalstruktur-
 Anpassungsgesetz)

 Zu §  1 (Beurlaubung)

 Zu Absatz  1

 Absatz  1  schafft  die  rechtlichen  Voraussetzungen  für  eine
 Beurlaubung  unter  Belassung  der  Geld-  und  Sachbezüge  zur
 Vorbereitung  auf  eine  anderweitige  Verwendung  im  öffent-
 lichen  Dienst.  Damit  steht  ein  weiteres  Instrument  zur  Ein-
 nahme  einer  einsatzorientierten  Personalstruktur  der  Streit-
 kräfte  zur  Verfügung.  Eine  Beurlaubung  nach  Absatz  1
 Nummer  1  ermöglicht  der  Berufssoldatin  oder  dem  Berufs-
 soldaten  sowie  der  neuen  Beschäftigungsstelle  ein  gegensei-
 tiges  Kennenlernen  im  Arbeitsumfeld  mit  den  tatsächlichen
 Anforderungen  und  dem  gegebenenfalls  notwendigen  Qua-
 lifizierungsbedarf.  Die  Urlaubsregelung  soll  die  Wechsel-
 bereitschaft  der  Berufssoldatin  oder  des  Berufssoldaten  und
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gleichzeitig  die  Aufnahmebereitschaft  anderer  Ressorts
 oder  Dienstherren  unterstützen.  Für  Berufssoldatinnen  und
 Berufssoldaten  kann  wegen  ihrer  im  Vergleich  mit  anderen
 Beschäftigten  im  öffentlichen  Dienst  abweichenden  Qualifi-
 kationen  und  Laufbahnvoraussetzungen  für  eine  funktional
 ebenengerechte  oder  besoldungsgleiche  Weiterbeschäfti-
 gung  eine  ergänzende  Qualifizierung  erforderlich  werden,
 die  allerdings  nicht  den  Charakter  des  vollständigen  Neuer-
 werbs  einer  Laufbahnbefähigung  hat.  Für  diese  Fortbildun-
 gen  sind  die  einen  Statuswechsel  anstrebenden  Berufssolda-
 tinnen  und  Berufssoldaten  unter  Belassung  der  Geld-  und
 Sachbezüge zu beurlauben.

 Zu Absatz  2

 Satz  1  bestimmt,  dass  nach  Erreichung  des  Beurlaubungs-
 zwecks  (Ablauf  der  Erprobungszeit  oder  Abschluss  der
 Qualifikationsmaßnahme)  das  Soldatenverhältnis  beendet
 ist.  Satz  2  stellt  klar,  dass  es  in  den  Fällen  der  Berufung  in
 ein  Beamtenverhältnis  keiner  zusätzlichen  Zustimmung  zur
 Entlassung  durch  das  Bundesministerium  der  Verteidigung
 nach  §  46  des  Soldatengesetzes  bedarf.  Ferner  wird  gere-
 gelt,  dass  keine  Pflicht  zur  Erstattung  der  Kosten  der  militä-
 rischen  Ausbildung  besteht,  selbst  wenn  die  Initiative  von
 der  Berufssoldatin  oder  dem  Berufssoldaten  ausgegangen
 ist.  Die  Sätze  3  und  4  sichern  dem  Dienstherrn  ein  Rückhol-
 recht  sowie  der  Berufssoldatin  oder  dem  Berufssoldaten  die
 Möglichkeit  der  Rückkehr  in  die  Streitkräfte,  falls  die  Ein-
 arbeitung  oder  die  Qualifikationsmaßnahme  erfolglos
 bleibt.  Dabei  beugt  Satz  4  einer  missbräuchlichen  Inan-
 spruchnahme der Beurlaubung vor.

 Zu Absatz  3

 Mit  der  befristeten  Beurlaubung  der  Berufssoldatinnen  und
 Berufssoldaten  soll  ein  Berufswechsel  aus  einem  Berufssol-
 datenverhältnis  in  eine  auf  Dauer  gerichtete  Tätigkeit  außer-
 halb  des  öffentlichen  Dienstes  erleichtert  werden.  Die  Beur-
 laubung  ermöglicht  der  Berufssoldatin  oder  dem  Berufssol-
 daten  ein  Kennenlernen  des  neuen  Arbeitsumfeldes  mit  den
 dortigen  Anforderungen  und  dem  gegebenenfalls  notwendi-
 gen  Qualifizierungsbedarf.  Die  Beurlaubung  dient  dienst-
 lichen  Interessen,  weil  damit  eine  angestrebte  Verringerung
 der  Zahl  der  Soldatinnen  und  Soldaten  erreicht  werden
 kann.  Damit  steht  ein  weiteres  Instrument  zur  Einnahme  ei-
 ner  einsatzorientierten  Personalstruktur  der  Streitkräfte  zur
 Verfügung.

 Zu Absatz  4

 Mit  der  Möglichkeit  der  dauerhaften  Beurlaubung  der  Be-
 rufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  bis  zum  Eintritt  in  den
 Ruhestand  soll  ein  Berufswechsel  aus  einem  Berufssoldaten-
 verhältnis  in  eine  auf  Dauer  ausgerichtete  Tätigkeit  außer-
 halb  des  öffentlichen  Dienstes  ermöglicht  werden.  Dies  gilt
 auch  für  die  Aufnahme  einer  Beschäftigung  als  Tarifbeschäf-
 tigte  oder  Tarifbeschäftigter  im  öffentlichen  Dienst.  Die
 Rückkehrmöglichkeit  dient  der  Attraktivität  dieses  Instru-
 ments.  Die  Zeit  der  Beurlaubung  ist  nicht  ruhegehaltfähig,
 weil  in  dieser  Zeit  eine  Rentenanwartschaft  in  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung  erworben  werden  kann.

 Zu Absatz  5

 Der  Bund  übernimmt  laufende  freiwillige  Beiträge  zur  ge-
 setzlichen  Rentenversicherung  nach  §  7  des  Sechsten  Bu-

 ches  Sozialgesetzbuch  bis  zur  Erfüllung  der  allgemeinen
 Wartezeit  von  fünf  Jahren  (60  Kalendermonate).  Dies  gilt
 auch in den Fällen der Rückkehr nach Absatz  4 Satz  2.

 Zu Absatz  6

 Die  Regelung  stellt  –  wie  Absatz  5  –  sicher,  dass  Betroffene
 in  jedem  Fall  die  allgemeine  Wartezeit  für  den  Bezug  einer
 Regelaltersrente  erfüllen  können.  Damit  soll  eine  zusätzli-
 che  Alterssicherung  aufgebaut  werden.  Der  Bund  verpflich-
 tet  sich,  Beiträge  in  der  Höhe  nachzuzahlen,  wie  sie  fiktiv
 bei  einer  Nachversicherung  zu  zahlen  wären,  wenn  als  bei-
 tragspflichtige  Einnahmen  die  Bezüge  nach  dem  Bundesbe-
 soldungsgesetz  im  letzten  Kalendermonat  vor  der  Beurlau-
 bung  zugrunde  gelegt  würden.  Die  Betroffenen  können  dar-
 über  hinaus  die  freiwilligen  Beiträge  bis  zum  Höchstbeitrag
 auf  Grundlage  der  Beitragsbemessungsgrenze  in  der  Ren-
 tenversicherung  aufstocken.  Diese  Aufstockung  hat  dadurch
 zu  erfolgen,  dass  dem  Bund  die  entsprechenden  Beiträge
 von  den  Beurlaubten  zur  Verfügung  gestellt  werden  und  der
 Bund die Nachzahlung insgesamt vornimmt.

 Zu §  2  (Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der
 Altersgrenze)

 Zu Absatz  1

 Absatz  1  schafft  –  neben  einer  Weiterverwendung  –  für  Be-
 rufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  die  rechtlichen  Voraus-
 setzungen  zur  Anpassung  des  militärischen  Personalkör-
 pers.  Die  Strukturreform  der  Bundeswehr  zielt  auf  Ein-
 satzausrichtung,  Effizienzsteigerung  und  Verschlankung  ab.
 Dazu  ist  es  erforderlich,  den  Personalkörper  anzupassen.
 Die  vorhandenen  rechtlichen  Instrumente  reichen  dafür
 nicht  aus.  Nummer  1  schafft  in  Anlehnung  an  das  Perso-
 nalanpassungsgesetz  vom  20.  Dezember  2001  (BGBl.  I
 S.  4013,  4019),  dessen  Möglichkeiten  zur  vorzeitigen  Zur-
 ruhesetzung  ausgeschöpft  sind,  die  rechtliche  Grundlage,
 Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  mit  ihrer  Zustim-
 mung  nach  Vollendung  des  50.  Lebensjahres  (Berufsunter-
 offiziere)  oder  des  52.  Lebensjahres  (Berufsoffiziere)  zur
 Verringerung  der  Personalstärke  oder  zur  Verjüngung  des
 Personalkörpers  in  den  Ruhestand  zu  versetzen.  Die  höhere
 Altersgrenze  für  Berufsoffiziere  ist  im  Hinblick  auf  die  für
 diesen  Personenkreis  geltenden  höheren  besonderen  Alters-
 grenzen  gerechtfertigt.  Absatz  1  Nummer  2  ermöglicht  es
 –  neben  den  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  be-
 reits  das  50.  oder  das  52.  Lebensjahr  vollendet  haben  –  Be-
 rufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  nach  Vollendung  des
 40.  Lebensjahres  zur  Verringerung  der  Personalstärke  in  den
 Ruhestand  zu  versetzen.  Für  Absatz  1  Nummer  1  und  2  gilt,
 dass  Zurruhesetzungen  gegen  den  Willen  der  Betroffenen
 ausgeschlossen  sind.  Jede  Zurruhesetzung  setzt  eine  ruhege-
 haltfähige  Dienstzeit  von  mindestens  20  Jahren  voraus,  die
 nicht  allein  im  Dienstverhältnis  einer  Berufssoldatin  oder
 eines  Berufssoldaten  erbracht  sein  muss.  Die  Festsetzung
 einer  Mindestdienstzeit  ist  im  Hinblick  darauf  erforderlich,
 dass  die  in  den  Ruhestand  versetzten  Berufssoldatinnen  und
 Berufssoldaten  eine  lebenslange  Versorgung  erhalten  und
 dieser  Versorgung  –  insbesondere  mit  Blick  auf  die  in
 Nummer  2  aufgeführte  Gruppe  –  eine  angemessene  Min-
 destdienstzeit  gegenüber  zu  stehen  hat.  Unter  Berücksichti-
 gung  der  für  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  anzu-
 nehmenden  Regeldienstzeiten,  die  laufbahnabhängig  zwi-
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schen  35  Jahren  (Unteroffiziere)  und  40  Jahren  (Offiziere)
 betragen,  ist  die  Festlegung  einer  Mindestdienstzeit  von  20
 Jahren  angemessen,  da  diese  zumindest  die  Hälfte  der  Re-
 geldienstzeit  beträgt.  Bei  einer  geringeren  Dienstzeit  ist  eine
 lebenslange  Versorgung  nicht  mehr  vertretbar.  Von  dem  An-
 wendungsbereich  der  Norm  sind  auch  Berufssoldatinnen  er-
 fasst.  Seit  1.  Juni  1989  gibt  es  im  Bereich  des  Sanitätsdiens-
 tes  Soldatinnen,  der  Bereich  der  Militärmusik  wurde  ab  Ja-
 nuar  1991  für  Soldatinnen  geöffnet.  Diese  Personenkreise
 können  für  den  Geltungszeitraum  des  Gesetzes  Dienstzeiten
 von  20  Jahren  aufweisen.  Die  anderen  Laufbahngruppen
 wurden  ab  1.  Januar  2001  für  Soldatinnen  geöffnet.  Diese
 Soldatinnen  haben  in  der  Regel  noch  lange  nicht  das  erfor-
 derliche  Lebensalter  erreicht,  um  dem  Anwendungsbereich
 des §  2 zu unterfallen.

 Die  Versetzung  in  den  Ruhestand  wird  zusätzlich  an  weitere
 Voraussetzungen  geknüpft,  um  eine  Zurruhesetzung  nur
 dann  zu  ermöglichen,  wenn  sie  dienstlich  geboten  ist.  Die  in
 Absatz  1  genannten  Maßgaben  stellen  sicher,  dass  eine  vor-
 zeitige  Versetzung  in  den  Ruhestand  nur  eine  „Ultima  Ratio“
 sein  kann.  Eine  vorzeitige  Versetzung  in  den  Ruhestand  ist
 daher  nur  möglich,  wenn  weder  eine  anderweitige  Verwen-
 dungsmöglichkeit  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministe-
 riums  der  Verteidigung  besteht  noch  eine  Verwendung  bei
 einer  anderen  Bundesbehörde  oder  bei  einem  anderen
 Dienstherrn in Betracht kommt.

 Zu Absatz  2

 Absatz  2  legt  fest,  dass  sich  die  Dienstzeit  –  wie  auch  bei
 Eintritt  oder  Versetzung  in  den  Ruhestand  nach  §  44
 Absatz  5  des  Soldatengesetzes  –  nach  den  Maßgaben  des
 Soldatenversorgungsgesetzes  berechnet.  Für  die  Mindest-
 dienstzeit  werden  Zeiten  im  Sinne  des  §  15  Absatz  2  Satz  1
 des  Soldatenversorgungsgesetzes  angerechnet.  Dabei  han-
 delt  es  sich  um  Dienstzeiten,  die  kraft  Gesetzes  ruhegehalt-
 fähig  sind  oder  als  ruhegehaltfähig  gelten  (zum  Beispiel
 Wehrdienstzeiten,  Beamtendienstzeiten)  sowie  Zeiten  der
 Beschäftigung  als  Arbeitnehmerin  oder  Arbeitnehmer  im
 öffentlichen  Dienst  und  nach  §  23  Absatz  1  des  Soldaten-
 versorgungsgesetzes  (zum  Beispiel  vorgeschriebene  Hoch-
 oder  Fachhochschulausbildung),  soweit  sie  ruhegehaltfähig
 sind.

 Zu Absatz  3

 Absatz  3  regelt  die  Zuständigkeit  für  das  Verfahren  und  die
 einzuhaltende  Frist  für  die  Zustellung  der  Verfügung  über
 die  Zurruhesetzung.  Ein  Verzicht  auf  die  Einhaltung  dieser
 Frist  ist  nach  allgemeinen  Regeln  möglich.  Zudem  wird
 eine  Widerrufsmöglichkeit  hinsichtlich  der  Versetzung  in
 den Ruhestand bis zum Beginn des Ruhestandes geregelt.

 Zu Absatz  4

 Absatz  4  stellt  im  Hinblick  auf  vergleichbare  Regelungen  in
 früheren  Anpassungsgesetzen  klar,  dass  nach  §  2  ausschei-
 dende  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  wie  ihre  nach
 allgemeinen  Regeln  ausscheidenden  Kameradinnen  und  Ka-
 meraden  ihren  früheren  Dienstgrad  mit  einem  ihr  früheres
 Dienstverhältnis  kenntlich  machenden  Zusatz  führen  dür-
 fen.  Für  nach  §  2  ausscheidende  Berufssoldatinnen  und  Be-
 rufssoldaten  gelten  §  49  Absatz  5  des  Soldatengesetzes  und
 §  2  des  Reservistinnen-  und  Reservistengesetzes  (Artikel  3).

 Zu §  3  (Einmalzahlung)

 Zu Absatz  1

 Seit  der  Neuordnung  der  Gesetzgebungskompetenzen  zwi-
 schen  Bund  und  Ländern  durch  das  Gesetz  zur  Änderung
 des  Grundgesetzes  vom  28.  August  2006  (BGBl.  I  S.  2034)
 haben  sich  unterschiedliche  Systeme  der  Beamtenbesoldung
 entwickelt.  Bei  einem  Wechsel  in  eine  neue  Verwendung  ist
 nicht  auszuschließen,  dass  die  aus  dem  Wehrdienstverhält-
 nis  entlassenen  Berufssoldatinnen  oder  Berufssoldaten  ihr
 bisheriges  Besoldungsniveau  nicht  halten  können.  Ein  ver-
 ringertes  Monatseinkommen  (Besoldung  oder  Entgelt)  wird
 sich  negativ  auf  die  Wechselbereitschaft  auswirken.  Um  die
 Besoldungsverluste  bei  einem  Wechsel  innerhalb  des  öffent-
 lichen  Dienstes  für  eine  Übergangszeit  ausgleichen  zu  kön-
 nen,  sieht  §  3  eine  Einmalzahlung  vor.  Für  die  Berechnung
 des  finanziellen  Ausgleichs  sind  die  jeweiligen  individuel-
 len  Verhältnisse  zum  Zeitpunkt  der  Entlassung  maßgeblich.
 Berücksichtigt  werden  die  aufgeführten  monatlichen  Ge-
 haltsbestandteile.  Diese  Regelung  orientiert  sich  an  der  ver-
 gleichbaren  tarifrechtlichen  Regelung  des  §  8  des  Tarifver-
 trages  über  sozialverträgliche  Begleitmaßnahmen  im  Zu-
 sammenhang  mit  der  Umgestaltung  der  Bundeswehr  (Ab-
 geltung  bei  Wechsel  zu  einem  anderen  Arbeitgeber  des
 öffentlichen Dienstes).

 Nach  Satz  2  sind  bei  einem  Wechsel  in  ein  Arbeitnehmer-
 verhältnis  die  Bestandteile  des  Arbeitnehmerentgelts  zu-
 grunde  zu  legen,  die  den  aufgeführten  Besoldungsbestand-
 teilen entsprechen.

 Zu Absatz  2

 Die  in  dieser  Vorschrift  festgelegte  Einmalzahlung  ein-
 schließlich  der  vorgesehenen  Progression  bei  längerer
 Dienstzeit  stellt  sicher,  dass  nach  der  Beendigung  des  Wehr-
 dienstverhältnisses  die  Anpassung  der  persönlichen  Le-
 bensumstände  an  das  niedrigere  Einkommensniveau  in  der
 neuen  Verwendung  erfolgen  kann.  Unter  Berücksichtigung
 der  Richtlinie  2000/78/EG  wird  der  Erhöhungsbetrag  aus-
 schließlich  unter  Beachtung  der  anrechnungsfähigen
 Dienstzeit  gestaffelt.  Mit  der  Einmalzahlung  ist  die  finan-
 zielle  Beteiligung  des  Bundes  abgeschlossen.  Weiterer  Ver-
 waltungsaufwand entsteht nicht mehr.

 Zu Absatz  3

 Die  Vorschrift  regelt  die  anrechnungsfähigen  Dienstzeiten
 für  die  Berechnung  der  Einmalzahlung.  Zu  dem  Personen-
 kreis,  für  den  eine  Einmalzahlung  nach  §  3  in  Betracht
 kommt,  gehören  auch  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten
 mit  nicht  ruhegehaltfähigen  Vordienstzeiten  in  der  nationa-
 len  Volksarmee.  Die  Höhe  der  Einmalzahlung  bestimmt  sich
 nach  der  ruhegehaltfähigen  Dienstzeit,  so  dass  Berufssolda-
 tinnen  und  Berufssoldaten  mit  diesen  Vordienstzeiten  den
 möglichen  Höchstbetrag  der  Einmalzahlung  nicht  erreichen
 könnten.  Die  Wechselbereitschaft  der  betroffenen  Berufssol-
 datinnen  und  Berufssoldaten  zu  anderen  Dienstherren  bleibt
 mit der Anrechnung der Wehrdienstzeiten erhalten.

 Zu §  4  (Kosten der Teilnahme an Qualifizierungs-
 maßnahmen)

 Für  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  kann  wegen  ihrer
 im  Vergleich  mit  anderen  Beschäftigten  des  öffentlichen
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Dienstes  abweichenden  Qualifikationen  und  Laufbahnvor-
 aussetzungen  für  eine  funktional  ebenengerechte  oder  be-
 soldungsgleiche  Weiterbeschäftigung  eine  ergänzende  Qua-
 lifizierung  erforderlich  werden.  Diese  Norm  schafft  die
 rechtlichen  Voraussetzungen  zur  Übernahme  der  notwendi-
 gen  Kosten  der  Teilnahme  an  Qualifizierungsmaßnahmen
 zur  Aufnahme  einer  anderweitigen  Verwendung  im  öffent-
 lichen  Dienst  durch  den  Bund.  Die  zeitlich  bis  zum  31.  De-
 zember  2017  befristete  Kostenübernahme  durch  den  ab-
 gebenden  Dienstherrn  soll  die  Wechselbereitschaft  der  Be-
 rufssoldatin  oder  des  Berufssoldaten  und  gleichzeitig  die
 Aufnahmebereitschaft  anderer  Ressorts  oder  anderer  öffent-
 licher Arbeitgeber unterstützen.

 Zu §  5  (Anwendung des Soldatenversorgungsgesetzes)

 Die  Vorschrift  stellt  klar,  dass  für  die  dort  genannten  Perso-
 nenkreise,  auf  deren  weitere  Dienstleistung  vorzeitig  ver-
 zichtet  wird,  grundsätzlich  die  Vorschriften  des  Soldaten-
 versorgungsgesetzes  anzuwenden  sind,  jedoch  nach  Maß-
 gabe der besonderen Regelungen der §§  6 bis 10.

 Zu §  6  (Versorgung  bei  Versetzung  in  den  Ruhestand  nach
 §  2 Absatz  1 Nummer  1)

 Zu Absatz  1

 Die  Regelung  dient  dem  versorgungsrechtlichen  Ausgleich
 hinsichtlich  der  Zeiten,  um  die  sich  die  Zeit  der  Dienstleis-
 tung  aufgrund  der  vorzeitigen  Zurruhesetzung  nach  §  2
 Absatz  1  Nummer  1  verkürzt.  Damit  die  Möglichkeit  zur
 vorzeitigen  Zurruhesetzung  angenommen  wird,  muss  dem
 Adressatenkreis  die  für  ihn  regulär  erreichbare  Versorgung
 gewährleistet  werden.  Die  Notwendigkeit  eines  versor-
 gungsrechtlichen  Ausgleichs  ist  jedoch  in  den  Fällen  nicht
 gegeben,  in  denen  entsprechende  Zeiten  auch  ohne  vorzei-
 tige  Zurruhesetzung  nicht  als  ruhegehaltfähig  berücksichtigt
 worden wären.

 Zu Absatz  2

 Zu Nummer  1

 Durch  die  entsprechende  Geltung  des  §  26  Absatz  2  und  3
 des  Soldatenversorgungsgesetzes  wird  erreicht,  dass  die  der
 besonderen  Altersgrenze  unterliegenden  vorzeitig  in  den
 Ruhestand  versetzten  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten
 den  Zuschlag  zum  Ruhegehalt  in  gleicher  Weise  erhalten,
 wie  wenn  sie  wegen  Überschreitens  der  für  sie  jeweils  gel-
 tenden  besonderen  Altersgrenze  in  den  Ruhestand  versetzt
 worden  wären.  Damit  knüpft  diese  Regelung  an  die  Erhö-
 hung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach Absatz  1 an.

 Zu Nummer  2

 Von  der  Möglichkeit,  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten
 mit  ihrer  Zustimmung  vorzeitig  in  den  Ruhestand  zu  verset-
 zen,  sollen  auch  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  mit
 ausschließlich  rentenrechtlich  zu  bewertenden  Vordienstzei-
 ten  nicht  ausgenommen  werden.  Im  Bereich  der  Bundes-
 wehr  handelt  es  sich  überwiegend  um  Vordienstzeiten  in  der
 ehemaligen  DDR  einschließlich  der  Dienstzeit  in  der  Natio-
 nalen  Volksarmee  (NVA),  da  die  in  den  Versorgungssyste-
 men  der  DDR  (zum  Beispiel  nach  der  Versorgungsordnung
 der  NVA)  erworbenen  Versorgungsanwartschaften  nach  der
 Systementscheidung  im  Einigungsvertrag  in  die  gesetzliche

 Rentenversicherung  überführt  worden  sind.  Dieser  Perso-
 nenkreis  erhält  die  Altersversorgung  aus  zwei  Versorgungs-
 systemen:  zum  einen  eine  Pension  nach  dem  Soldatenver-
 sorgungsgesetz  für  die  Dienstzeit  in  der  Bundeswehr  und
 zum  anderen  eine  Rente  aus  der  gesetzlichen  Rentenversi-
 cherung  für  die  in  die  gesetzliche  Rentenversicherung  über-
 führten  Beschäftigungszeiten  in  der  DDR  (einschließlich
 der  NVA-Dienstzeit).  Weil  der  Beginn  der  Pensions-  und
 der  Beginn  der  Rentenzahlung  infolge  der  gegenüber  dem
 Renteneintrittsalter  vorgezogenen  Altersgrenzen  der  Be-
 rufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  zeitlich  auseinanderfal-
 len,  erhalten  die  wegen  Überschreitens  einer  derartigen  Al-
 tersgrenze  in  den  Ruhestand  versetzten  Soldatinnen  und
 Soldaten  bis  zum  Beginn  der  Rentenzahlung  aus  der  gesetz-
 lichen  Rentenversicherung  einen  vorübergehenden  Zu-
 schlag zum Ruhegehaltssatz nach §  26a des Soldatenversor-
 gungsgesetzes  für  die  rentenrechtlichen  Vordienstzeiten.
 Damit  wird  die  Versorgungslücke  zwischen  dem  Beginn  der
 Pensionszahlung  (ohne  DDR-Zeiten)  und  dem  Beginn  der
 Rentenzahlung  (mit  DDR-Zeiten)  geschlossen.  Um  die  wei-
 tere  Versorgungslücke,  die  infolge  des  Vorziehens  der  Zur-
 ruhesetzung  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  vor  die  Alters-
 grenzen  für  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  eintritt,
 ebenfalls  zu  schließen,  ist  es  erforderlich,  den  Zuschlag
 nach  §  26a  des  Soldatenversorgungsgesetzes  bereits  mit
 dem  Beginn  des  Ruhestandes  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1
 zu gewähren.

 Zu Nummer  3

 Die  Regelung  bewirkt,  dass  den  vorzeitig  ausscheidenden
 Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  der  Ausgleich  bei  Al-
 tersgrenzen  nach  §  38  des  Soldatenversorgungsgesetzes  ge-
 währt  wird,  den  sie  bei  Ruhestandseintritt  wegen  Über-
 schreitens  der  jeweiligen  besonderen  oder  Erreichens  der
 jeweiligen  allgemeinen  Altersgrenze  erhalten  hätten.  Der
 Erhöhungsbetrag  nach  §  38  Absatz  4  des  Soldatenversor-
 gungsgesetzes  richtet  sich  danach,  wie  weit  der  Ruhestand-
 seintritt  und  die  Regelaltersgrenze  für  Polizeivollzugsbeam-
 tinnen  und  Polizeivollzugsbeamte  nach  §  5  des  Bundespoli-
 zeibeamtengesetzes  auseinanderfallen.  Nach  dem  Grund-
 satz,  dass  im  Fall  der  vorgezogenen  Zurruhesetzung  nach
 §  2  Absatz  1  Nummer  1  die  Versorgung  gezahlt  werden  soll,
 die  bei  regulärem  Ruhestandseintritt  nach  Überschreiten  der
 jeweiligen  besonderen  Altersgrenze  erreicht  worden  wäre,
 ist  sicherzustellen,  dass  auch  der  Erhöhungsbetrag  der  Aus-
 gleichszahlung  entsprechend  begrenzt  wird.  Zu  diesem
 Zweck  wird  die  Zeit  vom  Ruhestandseintritt  bis  zur  Regel-
 altersgrenze  für  Polizeivollzugsbeamtinnen  und  Polizeivoll-
 zugsbeamte  nach  §  5  des  Bundespolizeibeamtengesetzes
 unter  der  Annahme  berechnet,  das  für  die  Zurruhesetzung
 wegen  Überschreitens  der  jeweiligen  besonderen  Alters-
 grenze  erforderliche  Lebensjahr  sei  im  Zeitpunkt  der  Zurru-
 hesetzung  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  bereits  vollendet
 (Satz  2).  Kein  Bedarf  für  einen  Ausgleich  bei  Altersgrenzen
 besteht,  wenn  der  Ausgleich  auch  im  Fall  einer  regulären
 Zurruhesetzung  wegen  Erreichens  einer  Altersgrenze  nicht
 zugestanden  hätte.  Dies  stellt  Satz  3  klar.  Dabei  handelt  es
 sich  um  Fälle,  in  denen  die  bei  Anwendung  des  Satzes  2
 maßgebliche  besondere  Altersgrenze  von  Berufssoldatinnen
 und  Berufssoldaten  über  der  Regelaltersgrenze  für  Polizei-
 vollzugsbeamtinnen  und  Polizeivollzugsbeamte  nach  §  5
 des  Bundespolizeibeamtengesetzes  liegt,  und  um  Berufssol-
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datinnen  und  Berufssoldaten,  für  die  keine  besonderen  Al-
 tersgrenzen  festgesetzt  sind  und  deren  allgemeine  Alters-
 grenze  über  der  Regelaltersgrenze  für  Polizeivollzugsbeam-
 tinnen  und  Polizeivollzugsbeamte  nach  §  5  des  Bundespoli-
 zeibeamtengesetzes liegt.

 Zu Nummer  4

 Bei  der  Anrechnung  von  Einkünften  wird  nach  §  53  des
 Soldatenversorgungsgesetzes  hinsichtlich  der  für  die  Ru-
 hensregelung  vorgesehenen  Höchstgrenzen  zwischen  einer
 Verwendung  im  öffentlichen  Dienst  (Verwendungseinkom-
 men)  und  einer  Beschäftigung  oder  Tätigkeit  außerhalb  des
 öffentlichen  Dienstes  unterschieden.  Nummer  4  legt  fest,
 dass  bei  einer  Beschäftigung  außerhalb  des  öffentlichen
 Dienstes  die  Höchstgrenze  bis  zum  61.  Lebensjahr  in  An-
 lehnung  an  die  Regelung  des  §  53  Absatz  7  des  Soldaten-
 versorgungsgesetzes um 20 Prozent erhöht wird.

 Zu §  7  (Versorgung  bei  Versetzung  in  den  Ruhestand  nach
 §  2 Absatz  1 Nummer  2)

 Zu Absatz  1

 Bei  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  nach  §  2
 Absatz  1  Nummer  2  in  den  Ruhestand  versetzt  werden,  be-
 rechnet  sich  das  Ruhegehalt  nach  §  16  des  Soldatenversor-
 gungsgesetzes  auf  der  Grundlage  der  bis  dahin  erworbenen
 Versorgungsanwartschaft.  In  Anbetracht  der  geringen
 Dienstzeiten  der  dem  Anwendungsbereich  des  §  2  Absatz  1
 Nummer  2  unterfallenden  Berufssoldatinnen  und  Berufssol-
 daten  und  mit  Blick  auf  die  für  diese  Gruppe  bestehenden
 Beschäftigungsmöglichkeiten  auf  dem  Arbeitsmarkt  kommt
 eine  Berücksichtigung  zusätzlicher  Zeiten,  um  welche  die
 Zeit  der  Dienstleistung  bis  zum  Erreichen  der  jeweils  gel-
 tenden  Altersgrenze  verkürzt  ist,  nicht  in  Betracht.  Legt
 man  die  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  2  mindestens  erforder-
 liche  Dienstzeit  von  20  Jahren  als  ruhegehaltfähige  Dienst-
 zeit  zugrunde,  errechnet  sich  daraus  beispielsweise  ein  Ru-
 hegehalt  von  lediglich  35,88  Prozent  der  jeweils  ruhegehalt-
 fähigen  Dienstbezüge  als  Grundversorgung.  Zum  Aufbau
 einer  kompletten  Altersabsicherung  ist  regelmäßig  die  Auf-
 nahme  eines  Zivilberufs  erforderlich.  Um  einen  Anreiz  für
 die  vorzeitige  Beendigung  des  Dienstverhältnisses  zu  bieten
 und  um  die  Umstellung  auf  das  zivile  Erwerbsleben  abzufe-
 dern,  wird  zusätzlich  zum  Ruhegehalt  ein  einmaliger  Aus-
 gleich  gewährt.  Maßstab  für  dessen  Höhe  sind  die  Dienst-
 jahre,  um  die  die  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  ge-
 genüber  dem  frühestmöglichen  Zurruhesetzungszeitpunkt
 wegen  Überschreitens  der  allgemeinen  oder  besonderen  Al-
 tersgrenze früher ausscheiden.

 Zu Absatz  2

 Zu Nummer  1

 Zur  Berechnung  der  ruhegehaltfähigen  Dienstzeit  wird  auf
 die Begründung zu §  2 Absatz  2 verwiesen.

 Zu Nummer  2

 Auf  die  Begründung  zu  §  6  Absatz  2  Nummer  2  wird  ver-
 wiesen.

 Zu Nummer  3

 In  den  Fällen  des  §  2  Absatz  1  Nummer  2  wird  es  für  die  be-
 troffenen  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten  in  der  Re-
 gel  notwendig  sein,  dauerhaft  einer  Erwerbstätigkeit  nach-
 zugehen.  Die  Erhöhung  der  für  das  Zusammentreffen  von
 Erwerbseinkommen  und  Versorgungsbezügen  maßgeben-
 den  Höchstgrenze  um  40  Prozent  bei  privatwirtschaftlich  er-
 zielten  Einkünften  stellt  sicher,  dass  bis  zum  Erreichen  der
 für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte geltenden Regel-
 altersgrenze,  die  der  Regelaltersgrenze  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  entspricht  (§  35  des  Sechsten  Buches
 Sozialgesetzbuch),  die  Versorgungsbezüge  des  Adressaten-
 kreises  in  einem  angemessenen  Maße  anrechnungsfrei  blei-
 ben.  Damit  wird  ein  zusätzlicher  Anreiz  geschaffen,  von  der
 Zurruhesetzungsregelung  des  §  2  Absatz  1  Nummer  2  Ge-
 brauch zu machen.

 Zu §  8  (Einmaliger Ausgleich bei Umwandlung
 des Dienstverhältnisses)

 Um  für  die  Umwandlung  eines  Verhältnisses  als  Berufsol-
 datin  oder  als  Berufssoldat  in  das  einer  Soldatin  auf  Zeit
 oder  eines  Soldaten  auf  Zeit  einen  Anreiz  zu  bieten,  ist  als
 Ausgleich  für  den  Verzicht  auf  lebenslange  Alimentation
 die  Gewährung  einer  Einmalzahlung  unerlässlich.  Maßstab
 für  die  Einmalzahlung  ist  die  bis  zur  Beendigung  des
 Dienstverhältnisses  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  als  Soldat  auf
 Zeit  geleistete  Wehrdienstzeit  im  Sinne  des  §  2  Absatz  1  des
 Soldatenversorgungsgesetzes.  Die  Leistung  begünstigt  ge-
 zielt  nur  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  sich  im
 Rahmen  des  Reformprozesses  zur  Umwandlung  und  damit
 zur  zeitnahen  Beendigung  ihres  Dienstverhältnisses  bereit
 erklären  und  so  im  Interesse  des  Dienstherrn  an  einer  effek-
 tiven  und  zügigen  Personalreduzierung  mitwirken.  Die
 Leistung  wird  fällig,  wenn  das  Dienstverhältnis  als  Soldatin
 auf  Zeit  oder  Soldat  auf  Zeit  endet.  Im  Interesse  der  Perso-
 nalreduzierung  soll  die  verbleibende  Wehrdienstzeit  als  Sol-
 datin  auf  Zeit  und  Soldat  auf  Zeit  so  kurz  wie  möglich  sein.
 Daher  ist  die  verbleibende  Wehrdienstzeit  auf  die  zur
 Durchführung  der  Berufsförderung  notwendige  Zeit  der
 Freistellung vom militärischen Dienst beschränkt.

 Zu §  9  (Freistellung vom militärischen Dienst)

 Nach  §  39  des  Soldatenversorgungsgesetzes  haben  Berufs-
 soldatinnen  und  Berufssoldaten,  deren  Dienstverhältnis  we-
 gen  Überschreitens  der  für  Offiziere  in  Verwendungen  als
 Flugzeugführer  oder  Waffensystemoffizier  in  strahlgetriebe-
 nen  Kampfflugzeugen  im  Soldatengesetz  festgesetzten  be-
 sonderen  Altersgrenze  endet,  einen  Anspruch  auf  Förderung
 ihrer  schulischen  und  beruflichen  Bildung  in  einem  Umfang
 von  bis  zu  drei  Jahren.  Der  Anspruch  beginnt  nach  Dienst-
 zeitende.  Die  Strukturänderungen  und  damit  verbunden  die
 Reduzierungen  bei  den  fliegenden  Verbänden  der  Luftwaffe
 führen  zu  einer  drastischen  Verringerung  der  Flugstunden,
 die  in  der  Summe  nicht  länger  ausreichen,  um  die  Ausbil-
 dung,  die  Einsatzbereitschaft  und  den  Lizenzerhalt  aller
 Luftfahrzeugbesatzungen  sicherstellen  zu  können.  Hieraus
 ergibt  sich  in  den  Einsatzverbänden  ein  Überhang  an  Offi-
 zieren  in  Verwendungen  als  Flugzeugführer  oder  Waffen-
 systemoffizier  in  strahlgetriebenen  Kampfflugzeugen.  Für
 diesen  Personenkreis  besteht  weder  eine  fliegerische  noch
 eine  sonstige  Verwendungsmöglichkeit  in  der  Bundeswehr.
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Diesen  Soldatinnen  und  Soldaten  soll  die  Berufsförderung
 zu  einem  früheren  Zeitpunkt  als  in  §  39  des  Soldatenversor-
 gungsgesetzes  vorgesehen  ermöglicht  werden.  Die  vorgezo-
 gene  Freistellungsmaßnahme  gilt  nur  für  die  Zeit  der  Um-
 strukturierung der Bundeswehr.

 Zu §  10  (Berufsförderung und Dienstzeitversorgung
 bei Verkürzung der Dienstzeit)

 In  den  Fällen  der  Verkürzung  der  Dienstzeit  ist  grundsätz-
 lich  die  neu  festgesetzte  Dienstzeit  für  die  Versorgungsleis-
 tungen  maßgebend.  Um  die  Bereitschaft  zu  erhöhen,  eine
 im  Interesse  des  Dienstherrn  liegende  Dienstzeitverkürzung
 vorzunehmen,  sind  für  den  Reformzeitraum  den  Soldatin-
 nen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  die  Ansprüche  auf  Förde-
 rung  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung,  Übergangs-
 gebührnisse  und  Übergangsbeihilfe  zu  belassen,  die  der  in
 der  Verpflichtungserklärung  abgegebenen  Verpflichtungs-
 zeit  entsprechen.  Im  Hinblick  auf  die  Ziele  der  Strukturre-
 form  der  Bundeswehr  soll  das  Gesetz  nur  bei  Soldatinnen
 auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  zur  Anwendung  kommen,  de-
 ren  Dienstverhältnisse  vor  dem  Inkrafttreten  dieses  Geset-
 zes begonnen haben.

 Zu §  11   (Evaluation)

 Die  Regelung  schreibt  eine  Evaluation  der  in  diesem  Gesetz
 vorgesehenen  Maßnahmen  zur  Unterstützung  des  Perso-
 nalabbaus bis zum 30. September 2014 vor.

 Zu Artikel  2  (Bundeswehrbeamtinnen- und Bundes-
 wehrbeamten-Ausgliederungsgesetz)

 Zu §  1  (Anwendungsbereich)

 Die  Vorschrift  regelt  den  persönlichen  Geltungsbereich.  Sie
 richtet  sich  an  Beamtinnen  und  Beamte  der  Bundeswehr,  die
 nach  Einnahme  der  neuen  einsatzorientierten  Zielstruktur
 und  dem  damit  einhergehenden  Personalabbau  nicht  mehr
 im  Bundesministerium  der  Verteidigung,  dessen  nachgeord-
 netem  Geschäftsbereich  oder  einer  anderen  Bundesbehörde
 verwendet  werden  können.  Um  den  Personalabbau  der  Bun-
 deswehr  sozialverträglich  und  zügig  zu  gestalten,  werden
 vorbehaltlich  entgegenstehender  dienstlicher  Gründe  zu-
 sätzliche  Anreize  geschaffen,  den  Dienst  als  Beamter  des
 Bundes freiwillig zu beenden.

 Zu §  2  (Verwendung bei anderen Dienstherren)

 Eine  vorherige  Abordnung  zur  Erprobung  ermöglicht  Be-
 amtinnen  und  Beamten  sowie  aufnehmenden  Dienstherrn
 ein  gegenseitiges  Kennenlernen  im  Arbeitsumfeld.  Die  Vor-
 schrift  dient  der  Erhöhung  der  Wechselbereitschaft  der  Be-
 troffenen.  Durch  die  sechsmonatige  Abordnung  wird  klar-
 gestellt,  dass  die  Beamtin  oder  der  Beamte  im  Bundesbeam-
 tenverhältnis  bleibt,  wenn  es  bis  zum  Ablauf  des  Abord-
 nungszeitraums  nicht  zu  einer  Versetzung  kommt.  Das
 Einvernehmen  zur  Versetzung  wird  nur  erklärt,  wenn  im
 Einzelfall  eine  anderweitige  Tätigkeit  in  der  Bundeswehr
 sowie  in  anderen  Ressorts  und  bei  Arbeitgebern  des  öffent-
 lichen  Bundesdienstes  nicht  möglich  oder  nach  allgemeinen
 beamtenrechtlichen  Grundsätzen  nicht  zumutbar  ist  und
 dienstliche  Gründe  nicht  entgegenstehen  (beispielsweise
 Tätigkeit  in  einem  Bereich  mit  Personalmangel).  Neben
 dem  Einvernehmen  zwischen  abgebendem  und  aufnehmen-

 dem  Dienstherrn  erfordert  eine  Versetzung  unter  den  Vor-
 aussetzungen  des  §  28  des  Bundesbeamtengesetzes  die  Zu-
 stimmung  der  Beamtin  oder  des  Beamten,  sofern  die  Verset-
 zung  mit  der  Übertragung  eines  Amtes  mit  geringerem  End-
 grundgehalt einhergeht.

 Zu §  3  (Beurlaubung)

 Zu Absatz  1

 Mit  der  befristeten  Beurlaubung  der  Beamtinnen  und  Beam-
 ten  soll  ein  Berufswechsel  aus  einem  Beamtenverhältnis  in
 eine  auf  Dauer  gerichtete  Tätigkeit  außerhalb  des  öffentli-
 chen  Dienstes  erleichtert  werden.  Die  Beurlaubung  ermög-
 licht  der  Beamtin  oder  dem  Beamten  ein  Kennenlernen  des
 neuen  Arbeitsumfelds  mit  den  dortigen  Anforderungen  und
 dem  gegebenenfalls  notwendigen  Qualifizierungsbedarf.
 Die  Beurlaubung  dient  dienstlichen  Interessen,  weil  damit
 eine  angestrebte  Verringerung  der  Zahl  der  Bundesbeamtin-
 nen  und  Bundesbeamten  im  Geschäftsbereich  des  Bundes-
 ministeriums  der  Verteidigung  erreicht  werden  kann.  Die
 Vorschriften  über  die  Beendigung  des  Beamtenverhältnisses
 werden hierdurch nicht berührt.

 Zu Absatz  2

 Mit  der  Möglichkeit  der  dauerhaften  Beurlaubung  der  Be-
 amtinnen  und  Beamten  bis  zum  Eintritt  in  den  Ruhestand
 soll  ein  Berufswechsel  aus  einem  Beamtenverhältnis  in  eine
 auf  Dauer  ausgerichtete  andere  Tätigkeit  ermöglicht  wer-
 den.  Die  Rückkehrmöglichkeit  dient  der  Attraktivität  dieses
 Instruments.  Die  Zeit  der  Beurlaubung  ist  nicht  ruhegehalt-
 fähig,  weil  in  dieser  Zeit  eine  Rentenanwartschaft  in  der  ge-
 setzlichen Rentenversicherung erworben werden kann.

 Zu Absatz  3

 Sind  die  Voraussetzungen  für  eine  Nachzahlung  freiwilliger
 Beiträge  nach  §  282  Absatz  3  des  Sechsten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch  nicht  gegeben,  weil  zwischen  der  Beurlaubung
 und  der  maßgebenden  gesetzlichen  oder  besonderen  Alters-
 grenze  mindestens  60  Kalendermonate  liegen,  übernimmt
 der  Bund  laufende  Beiträge  zur  gesetzlichen  Rentenversi-
 cherung  nach  §  7  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  bis
 zur  Erfüllung  der  allgemeinen  Wartezeit  von  fünf  Jahren  (60
 Kalendermonate).  Dies  gilt  auch  in  den  Fällen  der  Rückkehr
 nach Absatz  2 Satz  2.

 Zu Absatz  4

 Die  Regelung  stellt  –  wie  Absatz  3  –  sicher,  dass  Betroffene
 in  jedem  Fall  die  allgemeine  Wartezeit  für  den  Bezug  einer
 Regelaltersrente  erfüllen  können.  Damit  soll  eine  zusätz-
 liche  Alterssicherung  aufgebaut  werden.  Der  Bund  ver-
 pflichtet  sich,  Beiträge  in  der  Höhe  nachzuzahlen,  wie  sie
 fiktiv  bei  einer  Nachversicherung  zu  zahlen  wären,  wenn  als
 beitragspflichtige  Einnahmen  die  Bezüge  nach  dem  Bun-
 desbesoldungsgesetz  im  letzten  Kalendermonat  vor  der  Be-
 urlaubung  zugrunde  gelegt  würden.  Die  Betroffenen  können
 darüber  hinaus  die  freiwilligen  Beiträge  bis  zum  Höchstbei-
 trag  auf  Grundlage  der  Beitragsbemessungsgrenze  in  der
 Rentenversicherung  aufstocken.  Diese  Aufstockung  hat  da-
 durch  zu  erfolgen,  dass  dem  Bund  die  entsprechenden  Bei-
 träge  von  den  Beurlaubten  zur  Verfügung  gestellt  werden
 und der Bund die Nachzahlung insgesamt vornimmt.
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Zu §  4  (Versetzung in den Ruhestand)

 Mit  der  Möglichkeit  der  vorzeitigen  Versetzung  in  den  Ru-
 hestand  soll  ein  mit  der  Auflösung  von  Dienststellen  und
 dem  Umbau  der  Bundeswehr  einhergehender  notwendiger
 Personalab-  und  -umbau  der  Bundeswehrverwaltung  unter-
 stützt  werden.  Diese  Vorschrift  schafft  hierfür  die  rechtli-
 chen  Vorrausetzungen.  Die  Antragsabhängigkeit  der  vorzei-
 tigen  Versetzung  in  den  Ruhestand  ist  rechtlich  zwingend.
 Dienstfähige  Beamtinnen  und  Beamte  dürfen  vor  Erreichen
 der  Altersgrenze  nicht  gegen  ihren  Willen  in  den  Ruhestand
 versetzt  werden.  Die  Mindestaltersgrenze  von  60  Jahren  für
 alle  Laufbahngruppen  ist  erforderlich,  damit  die  Maßnahme
 ihren  Zweck  als  Personalabbau-  und  -umbauinstrument  hin
 zu  stärker  einsatzorientierten  Personalstrukturen  vollständig
 erfüllen  kann.  Mit  der  vorgesehenen  Altersgrenze  kann  zu-
 dem  dem  Reformziel  Rechnung  getragen  werden,  eine  Ver-
 jüngung der überalterten Personalstruktur herbeizuführen.

 Die  Bewilligung  des  Antrags  in  der  Form  der  Versetzung  in
 den  Ruhestand  ist  nur  dann  möglich,  wenn  im  Einzelfall
 eine  anderweitige  Tätigkeit  in  der  Bundeswehr,  in  anderen
 Bundesbehörden  und  bei  anderen  Dienstherren  nicht  mög-
 lich  oder  nach  allgemeinen  beamtenrechtlichen  Grundsät-
 zen  nicht  zumutbar  ist  und  dienstliche  Gründe  nicht  entge-
 genstehen  (beispielsweise  Tätigkeit  in  einem  Bereich  mit
 Personalmangel).  Diese  Maßgaben  stellen  sicher,  dass  eine
 vorzeitige  Versetzung  in  den  Ruhestand  nur  eine  „Ultima
 Ratio“ sein kann.

 Zu §  5  (Einmalzahlung)

 Zu Absatz  1

 Absatz  1  schafft  eine  Anspruchsgrundlage  für  eine  Einmal-
 zahlung  als  Ausgleich  für  Besoldungsverluste,  die  bei  einer
 zustimmungsabhängigen  Versetzung  zu  einem  anderen
 Dienstherrn  eintreten  können,  sofern  die  §§  13,  19a  oder
 19b  des  Bundesbesoldungsgesetzes  nicht  zur  Anwendung
 kommen.  Bisher  war  ein  finanzieller  Ausgleich  nicht  mög-
 lich.  Seit  der  Neuordnung  der  Gesetzgebungskompetenzen
 zwischen  Bund  und  Ländern  durch  das  Gesetz  zur  Ände-
 rung  des  Grundgesetzes  vom  28.  August  2006  (BGBl.  I
 S.  2034)  haben  sich  unterschiedliche  Systeme  der  Beamten-
 besoldung  entwickelt.  Die  Bezüge  von  Bundesbeamtinnen
 und  Bundesbeamten,  die  zu  einem  Dienstherrn  versetzt  wer-
 den,  bei  dem  die  §§  13,  19a  oder  19b  des  Bundesbesol-
 dungsgesetzes  nicht  zur  Anwendung  kommen,  können  sich
 dadurch  auch  unter  Beibehaltung  der  bisherigen  Besol-
 dungsgruppe  verringern.  Ein  unterschiedliches  Besoldungs-
 niveau  zwischen  dem  Bund  und  anderen  Dienstherren
 könnte  sich  negativ  auf  die  Wechselbereitschaft  auswirken.
 Die  Regelung  orientiert  sich  ausdrücklich  an  der  vergleich-
 baren  tariflichen  Regelung  des  §  8  des  Tarifvertrages  über
 sozialverträgliche  Begleitmaßnahmen  im  Zusammenhang
 mit  der  Umgestaltung  der  Bundeswehr  (Abgeltung  bei
 Wechsel  zu  einem  anderen  Arbeitgeber  des  öffentlichen
 Dienstes).

 Für  die  Berechnung  des  finanziellen  Ausgleichs  sind  die  je-
 weiligen  individuellen  Verhältnisse  zum  Zeitpunkt  der  Ver-
 setzung  maßgeblich.  Berücksichtigt  werden  die  aufgeführ-
 ten Gehaltsbestandteile.

 Zu Absatz  2

 Die  in  dieser  Vorschrift  festgelegte  Einmalzahlung  ein-
 schließlich  der  vorgesehenen  Progression  bei  längerer
 Dienstzeit  stellt  sicher,  dass  nach  der  Beendigung  des  Bun-
 desbeamtenverhältnisses  die  Anpassung  der  persönlichen
 Lebensumstände  an  das  niedrigere  Einkommensniveau  in
 der  neuen  Verwendung  schrittweise  erfolgen  kann.  Mit  der
 Einmalzahlung  sind  die  finanzielle  Beteiligung  des  Bundes
 und  der  Verwaltungsaufwand  des  Bundes  abgeschlossen.
 Unter  Berücksichtigung  der  Richtlinie  2000/78/EG  wird  der
 Erhöhungsbetrag,  der  sich  in  einer  vergleichbaren  Regelung
 des  §  8  des  Tarifvertrags  über  sozialverträgliche  Begleit-
 maßnahmen  im  Zusammenhang  mit  der  Umgestaltung  der
 Bundeswehr  noch  am  Lebensalter  ausrichtet,  ausschließlich
 unter  Beachtung  der  anrechnungsfähigen  Dienstzeit  gestaf-
 felt.

 Zu Absatz  3

 Nach  dieser  Regelung  wird  die  im  öffentlichen  Dienst  ver-
 brachte  oder  darauf  angerechnete  Zeit  bei  der  Berechnung
 der  Einmalzahlung  berücksichtigt,  sofern  diese  Zeit  ruhege-
 haltfähig  ist.  Ausgenommen  sind  Zeiten,  für  die  eine  Nach-
 versicherung  durchgeführt  wurde.  Zu  dem  Personenkreis,
 für  den  eine  Einmalzahlung  nach  §  5  in  Betracht  kommt,  ge-
 hören  auch  Beamtinnen  und  Beamte  mit  nicht  ruhegehaltfä-
 higen  Vordienstzeiten  in  der  ehemaligen  DDR  (insbeson-
 dere  NVA-Dienstzeit),  die  nach  der  Herstellung  der  Einheit
 Deutschlands  in  der  Wehrverwaltung  eingestellt  wurden.
 Die  Höhe  der  Einmalzahlung  bestimmt  sich  nach  der  ruhe-
 gehaltfähigen  Dienstzeit,  so  dass  Beamtinnen  und  Beamte
 mit  den  oben  genannten  Vordienstzeiten  (insbesondere  mit
 DDR-Erwerbsbiografie)  den  möglichen  Höchstbetrag  der
 Einmalzahlung  nicht  erreichen  könnten.  Die  Wechselbereit-
 schaft  der  betroffenen  Beamtinnen  und  Beamten  zu  anderen
 Dienstherren  bleibt  mit  der  Anrechnung  der  Wehrdienstzei-
 ten  und  vergleichbarer  Zeiten  nach  den  §§  8  und  9  des
 Beamtenversorgungsgesetzes erhalten.

 Zu Absatz  4

 Ausgenommen  von  der  Einmalzahlung  ist  die  Besoldung
 aus  einem  Amt  mit  leitender  Funktion  in  einem  Beamten-
 verhältnis  auf  Probe  (§  24  des  Bundesbeamtengesetzes).
 Die  Einmalzahlung  soll  nur  aufgrund  eines  dauerhaft  über-
 tragenen Amtes geleistet werden.

 Zu §  6  (Erstattung  der  Personalausgaben  bei  Abordnung
 zur Erprobung)

 Diese  Regelung  dient  der  Erhöhung  der  Aufnahmebereit-
 schaft  anderer  Dienstherren.  Das  Gesetz  zu  dem  Staatsver-
 trag  vom  16.  Dezember  2009  und  26.  Januar  2010  über  die
 Verteilung  von  Versorgungslasten  bei  bund-  und  länderüber-
 greifenden  Dienstherrenwechseln  vom  5.  September  2010
 (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)  wird  von  dieser
 Regelung nicht berührt.

 Zu §  7  (Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes)

 Es  wird  klargestellt,  dass  für  den  in  §  4  beschriebenen  Per-
 sonenkreis  grundsätzlich  die  Vorschriften  des  Beamtenver-
 sorgungsgesetzes  Anwendung  finden,  jedoch  nach  Maß-
 gabe der besonderen Regelungen der Nummern 1 bis 7.
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Zu Nummer  1

 Die  Regelung  dient  dem  versorgungsrechtlichen  Ausgleich
 hinsichtlich  der  Zeiten,  um  die  sich  die  Zeit  der  Dienstleis-
 tung  aufgrund  der  Regelung  des  §  4  durch  vorzeitige  Zurru-
 hesetzung  verkürzt.  Diese  Zeiten  werden  bei  der  Berech-
 nung  des  Ruhegehaltssatzes  mit  1,19583  Prozent  pro  Jahr
 –  anstatt  1,79375  Prozent  –  berücksichtigt.  Die  Notwendig-
 keit  eines  versorgungsrechtlichen  Ausgleichs  ist  in  den  Fäl-
 len  nicht  gegeben,  in  denen  entsprechende  Zeiten  auch  ohne
 vorzeitige  Zurruhesetzung  nicht  als  ruhegehaltfähig  berück-
 sichtigt worden wären.

 Zu Nummer  2

 Nummer  2  dient  der  Klarstellung,  dass  bei  der  vorzeitigen
 Zurruhesetzung  nach  §  3  keine  Versorgungsabschläge  nach
 §  14 Absatz  3 des Beamtenversorgungsgesetzes anfallen.

 Zu Nummer  3

 Zu  dem  Personenkreis,  für  den  eine  vorzeitige  Zurruheset-
 zung  nach  §  4  in  Betracht  kommt,  gehören  auch  Beamtin-
 nen  und  Beamte  mit  rentenrechtlich  zu  berücksichtigenden
 Vordienstzeiten,  die  nicht  ruhegehaltfähig  sind.  Insbeson-
 dere  wurden  nach  der  Herstellung  der  Einheit  Deutschlands
 Personen  mit  Vordienstzeiten  in  der  ehemaligen  DDR  (ein-
 schließlich  NVA-Dienstzeit)  als  Beamtin  oder  Beamter  in
 die  Wehrverwaltung  eingestellt.  Infolge  der  vorzeitigen  Zur-
 ruhesetzung  vor  Erreichen  des  Rentenalters  wird  auch  für
 diese  Beamtinnen  und  Beamten  eine  vergleichbare  Versor-
 gungslücke  wie  bei  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten
 mit  entsprechenden  Vordienstzeiten  geöffnet.  Dies  würde
 faktisch  ein  Hindernis  für  die  betroffenen  Beamtinnen  und
 Beamte  darstellen,  einen  Antrag  auf  Zurruhesetzung  nach
 §  4  zu  stellen.  Damit  die  Ausgliederungsziele  des  Gesetzes
 erreicht  werden  können,  ist  es  erforderlich,  dass  eine  ausrei-
 chende  Zahl  der  Beamtinnen  und  Beamten  einen  Antrag  auf
 Zurruhesetzung  nach  §  4  stellt.  Davon  dürfen  Beamtinnen
 und  Beamte  mit  den  oben  genannten  Vordienstzeiten  (insbe-
 sondere  mit  DDR-Erwerbsbiografie)  nicht  ausgeschlossen
 werden.  Deshalb  ist  es  erforderlich,  eine  Versorgungslücke
 im  Fall  der  vorzeitigen  Zurruhesetzung  nach  §  4  nicht  ent-
 stehen  zu  lassen.  Zu  diesem  Zweck  wird  §  14a  des  Beam-
 tenversorgungsgesetzes  für  die  Betroffenen  mit  derartigen
 Vordienstzeiten,  die  nach  §  4  in  den  Ruhestand  versetzt  wer-
 den, für anwendbar erklärt.

 Zu Nummer  4

 Durch  die  entsprechende  Geltung  des  §  48  des  Beamtenver-
 sorgungsgesetzes  wird  erreicht,  dass  die  der  besonderen  Al-
 tersgrenze  des  §  52  Absatz  3  des  Bundesbeamtengesetzes
 unterliegenden,  nach  §  4  vorzeitig  in  den  Ruhestand  ver-
 setzten  Beamtinnen  und  Beamten  den  Ausgleich  in  gleicher
 Weise  erhalten,  wie  wenn  sie  wegen  Erreichens  der  für  sie
 geltenden  besonderen  Altersgrenze  in  den  Ruhestand  getre-
 ten wären.

 Zu Nummer  5

 In  Anlehnung  an  die  für  die  vorzeitig  in  den  Ruhestand  ver-
 setzten  Soldatinnen  und  Soldaten  geltende  Regelung
 (Artikel  1  §  6  Absatz  2  Nummer  4)  wird  die  beim  Zusam-

 mentreffen  von  Ruhegehalt  und  Erwerbseinkommen  nach
 §  53  Absatz  2  Nummer  1  des  Beamtenversorgungsgesetzes
 geltende  Höchstgrenze  um  20  Prozent  beim  Bezug  von  Ein-
 künften außerhalb des öffentlichen Dienstes erhöht.

 Zu §  8  (Evaluation)

 Die  Regelung  schreibt  eine  Evaluation  der  in  diesem  Gesetz
 vorgesehenen  Maßnahmen  zur  Unterstützung  des  Perso-
 nalabbaus bis zum 30. September 2014 vor.

 Zu Artikel  3  (Reservistinnen- und Reservisten-
 gesetz)

 Zu §  1   (Begriffsbestimmung)

 §  1  bestimmt  den  Begriff  der  Reservistin  und  des  Reservis-
 ten  der  Bundeswehr,  ohne  ein  Dienstverhältnis  oder  eine
 sonstige  mit  Rechten  oder  Pflichten  verbundene  Position  zu
 schaffen.  Diese  begriffliche  Klarstellung  ist  dem  Umstand
 geschuldet,  dass  in  der  Praxis  vielfach  von  Privatpersonen
 die Erlangung eines Reservistenstatus angestrebt wird.

 Zu §  2  (Dienstgrad)

 Die  Regelung  entspricht  der  bisher  in  §  7  der  Soldatenlauf-
 bahnverordnung  getroffenen  Regelung  zur  Dienstgradfüh-
 rung  durch  Reservistinnen  und  Reservisten.  Die  Aufnahme
 in  das  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz  erfolgt  wegen
 des  Sachzusammenhangs  und  des  ebenfalls  auf  formeller
 gesetzlicher  Ebene  geregelten  Rechts  zur  Dienstgradfüh-
 rung  durch  frühere  Berufssoldatinnen  und  Berufsoldaten
 (beispielsweise  §  44  Absatz  7  des  Soldatengesetzes)  aus
 systematischen Gründen.

 Zu §  3  (Berechtigung  zum  Tragen  der  Uniform  außerhalb
 eines Wehrdienstverhältnisses)

 Die  Übernahme  dieser  Regelungen  in  das  Reservistinnen-
 und  Reservistengesetz  erfolgt  aus  systematischen  Gründen.
 Sie  entsprechen  dem  bisherigen  §  4a  des  Soldatengesetzes,
 der aufgehoben wird.

 Zu §  4  (Reservewehrdienstverhältnis)

 Mit  §  4  wird  ein  neues  Wehrdienstverhältnis  für  Personen
 geschaffen,  die  aufgrund  freiwilliger  Verpflichtung  Funktio-
 nen  in  der  Reserveorganisation  der  Bundeswehr  ehrenamt-
 lich  wahrnehmen.  Dabei  handelt  es  sich  im  Wesentlichen
 um  für  die  zivil-militärische  Zusammenarbeit  zuständigen
 Leiterinnen  oder  Leiter  der  Kreis-  und  Bezirksverbindungs-
 kommandos,  die  sie  Vertretenden  und  um  die  beauftragten
 Sanitätsstabsoffiziere  für  die  zivil-militärische  Zusammen-
 arbeit  im  Gesundheitswesen.  Die  Begrenzung  auf  das
 65.  Lebensjahr  entspricht  der  Grenze  des  §  59  des  Soldaten-
 gesetzes  für  Dienstleistungen  nach  dem  Vierten  Abschnitt
 des  Soldatengesetzes,  die  bisher  den  rechtlichen  Rahmen
 für  Wehrdienstleistungen  von  Reservistinnen  und  Reservis-
 ten  bilden.  Satz  2  stellt  klar,  dass  für  Reservistinnen  und
 Reservisten,  die  nicht  in  das  neue  Wehrdienstverhältnis  be-
 rufen  werden,  die  Möglichkeit  eines  Wehrdienstes  in  den
 bisher  bestehenden  Wehrdienstverhältnissen  des  Wehr-
 pflichtgesetzes  und  des  Soldatengesetzes  unverändert  beste-
 hen bleibt.
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Zu §  5  (Begründung  und  Beginn  des  Reservewehrdienst-
 verhältnisses)

 Absatz  1  regelt  die  Begründung  des  Reservewehrdienstver-
 hältnisses  entsprechend  der  Regelung  für  Soldatinnen  auf
 Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit.  Mangels  regelmäßigen  Tages-
 dienstes  wird  durch  Absatz  2  der  Beginn  des  Wehrdienst-
 verhältnisses  anders  als  bei  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Solda-
 ten  auf  Zeit  durch  die  Ernennung  und  nicht  durch  den
 Dienstantritt bestimmt.

 Zu §  6  (Diensteid)

 Die  Begründung  des  Reservewehrdienstverhältnisses  wird
 mit der Pflicht zur Leistung eines Diensteides verknüpft.

 Zu §  7  (Sachmittel und Entschädigungen)

 Zu Absatz  1

 Absatz  1  regelt  die  Ausstattung  mit  Sachmitteln  und  Dienst-
 kleidung.  Zur  Ausübung  ihrer  Tätigkeit  und  zur  Kommuni-
 kation  mit  den  Dienststellen  der  Bundeswehr  benötigen  die
 in  den  Bezirksverbindungskommandos  und  Kreisverbin-
 dungskommandos  eingesetzten  Reservistinnen  und  Reser-
 visten  neben  der  persönlichen  Ausrüstung  regelmäßig  Lap-
 tops  und  UMTS-fähige  Mobiltelefone.  Darüber  hinaus  sind
 regelmäßig  Arbeitsplätze  in  militärischen  oder  anderen  öf-
 fentlichen  Liegenschaften  bereitzuhalten,  um  bei  Übungen
 oder  Einsätzen  mit  den  Zivilschutzkräften  zusammenarbei-
 ten zu können.

 Zu Absatz  2

 Absatz  2  schafft  die  Rechtsgrundlage  für  die  Gewährung
 von  Entschädigungen.  In  Nummer  1  wird  das  Bundesminis-
 terium  der  Verteidigung  zur  Zahlung  einer  Entschädigung
 für  den  zeitlichen  Aufwand  ermächtigt.  Die  Obergrenze  be-
 ruht  auf  der  Grundlage  einer  Erhebung  zum  zeitlichen  Auf-
 wand  der  Leiterinnen  und  Leiter  eines  Kreisverbindungs-
 kommandos,  der  bisher  ehrenamtlich  außerhalb  eines  Wehr-
 dienstverhältnisses  anfällt.  Dieser  Zeitaufwand  beträgt  rund
 20  Stunden  im  Monat.  Nummer  2  regelt  den  Ersatz  finan-
 zieller  Aufwendungen.  Die  Regelung  entspricht  jener  zur
 Aufwandsentschädigung  von  Besoldungsempfängerinnen
 und -empfängern nach §  17 des Bundesbesoldungsgesetzes.

 Zu Absatz  3

 Absatz  3  regelt  die  Zuständigkeit  des  Bundesministeriums
 der  Verteidigung  und  entsprechend  der  Regelung  in  §  17  des
 Bundesbesoldungsgesetzes  die  Einbindung  des  Bundesmi-
 nisteriums des Innern.

 Zu §  8  (Aktivierung  für  eine  Dienstleistung  nach  §  60  des
 Soldatengesetzes)

 Das  Reservewehrdienstverhältnis  soll  als  Ehrenamt  und
 nicht  als  besoldetes  Amt  ausgestaltet  werden.  Jeglichen
 Wehrdienst  solcher  Reservistinnen  und  Reservisten  ohne
 Geld-  und  Sachbezüge  auszugestalten,  würde  jedoch  nicht
 allen  Fällen  des  Wehrdienstes  gerecht,  der  über  Routineauf-
 gaben  des  Reservewehrdienstverhältnisses  hinausgeht.  Dies
 widerspräche dem Gleichbehandlungsgebot.

 Zu Absatz  1

 Um  einen  unnötigen  Statuswechsel  zu  vermeiden,  der  ei-
 nem  Hauptzweck  der  Schaffung  des  neuen  Wehrdienstver-
 hältnisses  widerspräche,  wird  durch  Absatz  1  unter  be-
 stimmten  Umständen  die  Möglichkeit  einer  Aktivierung
 geschaffen,  um  Ansprüche  auf  Geld-  und  Sachleistungen
 bewirken zu können.

 Zu Absatz  2

 In  diesem  Absatz  werden  die  Verfahrensregelungen  des
 Vierten  Abschnitts  des  Soldatengesetzes  für  auf  die  Aktivie-
 rung entsprechend anwendbar erklärt.

 Zu Absatz  3

 Absatz  3  regelt  die  Zuständigkeit  für  die  Aktivierung  mit  ei-
 ner  Besonderheit  für  die  territorialen  Kommandobehörden,
 um  in  Fällen  der  Hilfeleistung  im  Innern  unverzüglich  und
 unbürokratisch handeln zu können.

 Zu Absatz  4

 Absatz  4  bewirkt  für  den  Fall  der  Aktivierung  die  Geltung
 der  finanziellen  Regelungen  für  Dienstleistungen  nach  dem
 Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes.

 Zu Absatz  5

 Die  Regelung  verhindert  die  doppelte  Gewährung  sachglei-
 cher Geld- und Sachleistungen.

 Zu §  9  (Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen)

 Wie  die  Regelung  des  §  8  Absatz  4  bewirkt  §  9  die  Mög-
 lichkeit  der  Gewährung  von  Sachleistungen  im  Fall  der  Zu-
 ziehung  zu  einer  dienstlichen  Veranstaltung  außerhalb  des
 Aufgabenbereichs,  der  sich  aus  dem  Reservewehrdienstver-
 hältnis ergibt.

 Zu §  10  (Benachteiligungsverbot)

 Die  Regelung  schafft  ein  Verbot  der  Benachteiligung  aus
 Anlass der Berufung in ein Reservewehrdienstverhältnis.

 Zu §  11  (Versorgung)

 Die  Tätigkeit  im  Rahmen  der  Wahrnehmung  von  Aufgaben
 aus  dem  Reservewehrdienstverhältnis  (siehe  Begründung  zu
 §  4)  ist  eine  Wehrdienstverrichtung.  Mögliche  Versorgungs-
 ansprüche  aufgrund  dieser  Wehrdienstverrichtung  ergeben
 sich  unmittelbar  aus  dem  Soldatenversorgungsgesetz.  Dies
 wird  in  §  11  klargestellt.  Der  Versorgungsschutz  greift  da-
 nach  im  Falle  der  Wehrdienstverrichtung  im  Rahmen  der
 zivil-militärischen  Zusammenarbeit.  Als  Leistungen  für  Re-
 servistinnen  und  Reservisten,  die  im  Rahmen  einer  derarti-
 gen  Wehrdienstverrichtung  eine  gesundheitliche  Schädigung
 erleiden,  kommen,  falls  die  Anspruchsvoraussetzungen  im
 Einzelfall  vorliegen,  Leistungen  der  Beschädigtenversor-
 gung  nach  den  §§  80  ff  des  Soldatenversorgungsgesetzes
 oder  eine  einmalige  Entschädigung  nach  §  63a  des  Soldaten-
 versorgungsgesetzes  in  Betracht.  Über  die  im  Soldatenver-
 sorgungsgesetz  geregelten  Ansprüche  hinaus  werden  durch
 §  11 keine Versorgungsansprüche begründet.
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Zu § 12  (Beendigungsgründe)

In  dieser  Vorschrift  wird  die  Beendigung  des  Reservewehr-
 dienstverhältnisses geregelt.

 Zu §  13  (Entlassung)

 In  dieser  Vorschrift  werden  die  Vorausetzungen  für  die  Ent-
 lassung aus dem Reservewehrdienstverhältnis konkretisiert.

 Zu Artikel  4  (Änderung des Bundesbeamten-
 gesetzes)

 Zu  den  Nummern  1  bis  3  (§  54  Absatz  1  Nummer  7  bis  11)

 Infolge  der  Umstrukturierung  der  Bundeswehr  werden  im
 Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung
 drei neue Bundesämter geschaffen, und zwar

 –  das  Bundesamt  für  das  Personalmanagement  der  Bun-
 deswehr,

 –  das  Bundesamt  für  Ausrüstung,  Informationstechnik  und
 Nutzung der Bundeswehr sowie das

 –  Bundesamt  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienst-
 leistungen der Bundeswehr.

 Die  Änderung  des  Bundesbeamtengesetzes  erweitert  den
 Kreis  der  politischen  Beamtinnen  und  Beamten  um  die  Prä-
 sidentinnen  und  Präsidenten  der  drei  neuen  Ämter.  Nach
 §  54  des  Bundesbeamtengesetzes  können  politische  Beam-
 tinnen  und  Beamte  jederzeit  in  den  einstweiligen  Ruhestand
 versetzt  werden.  Das  Amt  der  Präsidentin  oder  des  Präsi-
 denten  gehört  wegen  der  besonderen  Aufgabenstellung  der
 Bundesämter  als  zentrale  Bundesoberbehörden  der  Bundes-
 wehr  zu  den  Ämtern,  bei  denen  es  im  hohen  Maße  darauf
 ankommt,  dass  sich  die  jeweilige  Amtsinhaberin  oder  der
 jeweilige  Amtsinhaber  bei  der  Durchführung  der  ihr  oder
 ihm  obliegenden  Aufgaben  jederzeit  in  voller  Übereinstim-
 mung  mit  den  grundsätzlichen  politischen  Zielen  und  Auf-
 fassungen der Bundesregierung befindet.

 Im  Rahmen  der  Neuausrichtung  der  Bundeswehr  werden  in
 diesen  zentralen  Bundesoberbehörden  die  Aufgaben  einer
 ganzen  Reihe  von  zur  Auflösung  vorgesehenen  Ober-  und
 Mittelbehörden  sowie  entsprechender  Kommandobehörden
 zusammengefasst.  Auftrag  der  Präsidentinnen  oder  der  Prä-
 sidenten  ist  es,  die  reibungslose  Umsetzung  von  Politik  in
 Verwaltungshandeln  optimal  sicherzustellen.  Sie  beraten  die
 politische  Leitung  des  Bundesministeriums  der  Verteidi-
 gung  in  Angelegenheiten  ihres  Aufgabenkreises  unmittelbar
 und  eng.  Die  Präsidentinnen  oder  die  Präsidenten  bereiten
 politische  Vorhaben  durch  Abstimmung  mit  Bundes-  und
 Landesinstanzen  sowie  gesellschaftlichen  Vertretungen  vor;
 dazu stehen sie auch in der öffentlichen Diskussion.

 Den  Präsidentinnen  oder  den  Präsidenten  obliegt  die  zen-
 trale  Steuerungsfunktion  für  den  jeweiligen  Aufgabenbe-
 reich.  Sie  führen  eigenverantwortlich  ihre  sehr  breit  ange-
 legten  Unterstützungsbereiche,  die  die  Streitkräfte  im  In-
 land,  Ausland  und  in  Auslandseinsätzen  mit  existenziell
 wichtigen  Leistungen  versorgen.  Damit  tragen  sie  maßgeb-
 lich  zur  Auftragserfüllung  der  Bundeswehr  insgesamt  bei
 und  werden  auch  auf  diese  Weise  in  die  politischen  Aspekte
 des  Handelns  der  Bundeswehr  direkt  einbezogen.  Die  neuen
 Amtsbereiche  werden  erstmalig  so  ausgestaltet,  dass  ziviles
 und  militärisches  Personal  gemeinsam  in  einem  Funktions-

 bereich  seinen  Auftrag  erfüllt.  Die  Präsidentinnen  oder  die
 Präsidenten  sind  umfassend  verantwortliche  Vorgesetzte  der
 in  ihren  Bereichen  eingesetzten,  nach  §  50  Absatz  1  des
 Soldatengesetzes  in  den  einstweiligen  Ruhestand  versetzba-
 ren Generale und Admirale.

 Die  Ausgestaltung  der  Position  der  Präsidentinnen  und  Prä-
 sidenten  der  drei  Bundesämter  als  politische  Beamtin  oder
 politischer  Beamter  trägt  ferner  konsequent  dem  Umstand
 Rechnung,  dass  die  Dienstposten  entsprechend  dem  ge-
 mischt  zivil-militärischen  Ansatz  der  Neuausrichtung  so-
 wohl  zivil  als  auch  militärisch  besetzt  werden  können.  Im
 militärischen  Bereich  können  Angehörige  vergleichbarer
 Leitungsebenen  (Berufsoffiziere  vom  Brigadegeneral  und
 entsprechenden  Dienstgraden  an  aufwärts)  nach  §  50
 Absatz  1  des  Soldatengesetzes  vergleichbar  politischen  Be-
 amtinnen  oder  Beamten  in  den  einstweiligen  Ruhestand  ver-
 setzt  werden,  da  sie  in  einem  besonderen  Treueverhältnis
 zur politischen Leitung stehen.

 Zur  Sicherstellung  der  personellen  Einsatzbereitschaft  der
 Bundeswehr  bilden  die  Abteilung  Personal  des  Bundesmi-
 nisteriums  der  Verteidigung  und  das  Bundesamt  für  das  Per-
 sonalmanagement  der  Bundeswehr  einen  unteilbaren  Wirk-
 verbund.  Politische  Vorgaben  bleiben  wirkungslos  ohne  die
 operative  Umsetzung  im  umfassend  zuständigen  Bundesamt
 für das Personalmanagement der Bundeswehr.

 Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  des  Bundesamts  für  das
 Personalmanagement  der  Bundeswehr  repräsentiert  die  zen-
 trale  operative  Fachkompetenz  für  die  Umsetzung  der
 ministeriell-strategischen  Politikziele  im  Hinblick  auf  die
 Handlungsfelder  Personalführung,  Personalentwicklung
 und  Personalgewinnung  der  Bundeswehr.  Sie  oder  er  steuert
 die  Personalgewinnung,  das  Personalmanagement  für  über
 230  000  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  der  Bundes-
 wehr  und  bis  zu  95  000  Reservistinnen  und  Reservisten  so-
 wie  die  Personalausgliederung.  Darüber  hinaus  ist  die  Präsi-
 dentin  oder  der  Präsident  des  Bundesamts  für  das  Personal-
 management  der  Bundeswehr  für  den  sensiblen  Bereich  der
 Personalführung  des  militärischen  Personals  in  den  Diens-
 ten  verantwortlich.  Ihre  oder  seine  Tätigkeit  steht  damit  in
 direktem  Zusammenhang  mit  der  in  hohem  Maße  politisch
 relevanten  Sicherstellung  der  Arbeitsbereitschaft  des  Bun-
 desnachrichtendienstes.

 Die  Bundesregierung  muss  fortdauernd  darauf  vertrauen
 können,  dass  ihre  Vorgaben  und  politischen  Ziele  durch  die
 Präsidentin  oder  den  Präsidenten  des  Bundesamts  für  das
 Personalmanagement  der  Bundeswehr  im  beschriebenen
 Wirkverbund  stets  aktiv  und  wirkungsvoll  unterstützt  wer-
 den.

 Durch  die  Fusion  des  Bundesamts  für  Wehrtechnik  und  Be-
 schaffung  mit  dem  Bundesamt  für  Informationsmanage-
 ment  und  Informationstechnik  der  Bundeswehr  sowie  die
 Eingliederung  weiterer  Anteile  der  Nutzung  werden  Aufga-
 benumfang  und  -spektrum  gegenüber  den  Vorgängerämtern
 erkennbar erweitert.

 Ein  wesentlicher  Baustein  der  Steuerung  zukünftiger  Rüs-
 tungsvorhaben  sind  nach  dem  neuen  Rüstungs-  und  Nut-
 zungsprozess  der  Bundeswehr  die  zwischen  der  Abteilungs-
 leitung  Ausrüstung,  Informationstechnik  und  Nutzung  im
 Bundesministerium  der  Verteidigung  und  der  Präsidentin
 oder  dem  Präsidenten  des  Bundesamts  für  Ausrüstung,  In-
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formationstechnik  und  Nutzung  der  Bundeswehr  zu  schlie-
 ßenden  Zielvereinbarungen.  Hier  bestehen  beiderseitige
 Mitwirkungspflichten,  deren  Erbringung  nur  mit  der  vorge-
 sehenen  Einordnung  der  Position  der  Präsidentin  oder  des
 Präsidenten gewährleistet ist.

 Die  Bundesregierung  muss  fortdauernd  darauf  vertrauen
 können,  dass  ihre  Vorgaben  und  politischen  Ziele  durch  die
 Präsidentin  oder  den  Präsidenten  des  Bundesamts  für  Aus-
 rüstung,  Informationstechnik  und  Nutzung  der  Bundeswehr
 im  beschriebenen  Wirkverbund  stets  aktiv  unterstützt  und
 vertreten werden.

 Die  Strukturreform  der  Bundeswehr  bedingt,  dass  bisher
 ministeriell  wahrgenommene  Aufgaben  dem  Bundesamt  für
 Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienstleistungen  der  Bun-
 deswehr  übertragen  und  vollumfänglich  von  dessen  Präsi-
 dentin  oder  dessen  Präsidenten  verantwortet  werden.  Sie
 oder  er  führt  zukünftig  unterhalb  der  ministeriellen  Ebene
 eigenverantwortlich  den  sehr  breit  angelegten  Unterstüt-
 zungsbereich,  der  die  Streitkräfte  im  Inland,  Ausland  und  in
 Auslandseinsätzen  mit  existenziell  wichtigen  Leistungen
 versorgt.  Damit  trägt  sie  oder  er  mit  ihrem  oder  seinem  Ver-
 antwortungsbereich  maßgeblich  zur  Auftragserfüllung  der
 Bundeswehr  insgesamt  bei  und  wird  auf  diese  Weise  in  die
 politischen  Aspekte  des  Handelns  der  Bundeswehr  direkt
 einbezogen.

 Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  des  Bundesamts  für  In-
 frastruktur,  Umweltschutz  und  Dienstleistungen  der  Bun-
 deswehr  ist  im  Bereich  der  Infrastruktur  für  die  Durchfüh-
 rung  und  Umsetzung  aller  Baumaßnahmen  in  der  Bundes-
 wehr  zuständig.  Gerade  so  genannte  Große  Baumaßnahmen
 (Bauvorhaben  ab  5  Mio.  Euro)  sind  hochkomplexe  Vorha-
 ben von zum Teil erheblichem politischem Interesse.

 Erhebliche  politische  Relevanz  weisen  regelmäßig  verwal-
 tungsseitige  Aufgaben  in  Auslandseinsätzen  der  Bundes-
 wehr  und  die  Formulierung  der  Interessen  der  Bundeswehr
 im Bereich der gesetzlichen Schutzaufgaben auf.

 Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  des  Bundesamts  für  In-
 frastruktur,  Umweltschutz  und  Dienstleistungen  der  Bun-
 deswehr  ist  ferner  für  ihren  oder  seinen  Verantwortungsbe-
 reich  zentrale  Ansprechpartnerin  oder  zentraler  Ansprech-
 partner  für  das  Parlament,  den  Wehrbeauftragten,  die  Lan-
 desregierungen,  Kooperationspartner  anderer  Nationen  und
 der  inländischen  Wirtschaft  sowie  diverse  Interessenver-
 bände.

 Die  politische  Leitung  muss  insoweit  darauf  vertrauen  kön-
 nen,  dass  ihre  Vorgaben  und  politischen  Ziele  auch  insoweit
 im  nachgeordneten  Bereich  stets  loyal  und  nachhaltig  ver-
 treten und umgesetzt werden.

 Zu Artikel  5  (Änderung des Beamtenversorgungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  im  Hin-
 blick auf die Einfügung des neuen §  69i durch Nummer  2.

 Zu Nummer  2  (§  69i)

 Die  Begründung  zu  Artikel  14  Nummer  20  (§  101)  gilt  ent-
 sprechend.

 Zu Artikel  6  (Änderung des Einsatz-Weiter-
 verwendungsgesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  20 Absatz  5)

 Die  bisher  in  §  20  Absatz  5  enthaltenen  Verweisungen  auf
 die  §§  31a  und  43  Absatz  2  des  Beamtenversorgungsgesetzes
 in  der  konkret  benannten  Fassung  werden  durch  dynamische
 Verweisungen  auf  die  entsprechenden  Regelungen  im  Be-
 amtenversorgungsgesetz  ersetzt.  Dadurch  wird  erneuter  Än-
 derungsbedarf  im  Fall  künftiger  Änderungen  des  Beamten-
 versorgungsgesetzes vermieden.

 Zu Nummer  2  (§  22 Absatz  4)

 Die  Begründung  zu  Artikel  14  Nummer  20  (§  101)  gilt  ent-
 sprechend  für  eine  einmalige  Unfallentschädigung  im  Fall
 eines  Einsatzunfalls  zum  Bund  abgeordneter  Beschäftigter
 mit  den  in  §  20  Absatz  4  bezeichneten  gesundheitlichen
 Folgen  und  –  im  Fall  eines  tödlichen  Einsatzunfalls  –  für
 eine  einmalige  Unfallentschädigung  an  deren  Hinterblie-
 bene nach §  20 Absatz  5.

 Zu Artikel  7  (Änderung des Bundesbesoldungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1  (§  43b)

 Zu Absatz 1

 Die  Sicherstellung  der  Deckung  des  militärischen  Perso-
 nalbedarfs  hat  in  einer  auf  Einsatz  ausgerichteten  Bundes-
 wehr  einen  hohen  Stellenwert.  Die  mit  der  Umstrukturie-
 rung  der  Bundeswehr  bezweckte  Verjüngung  und  Professio-
 nalisierung  des  Personalkörpers  erfordert  aufgrund  des  zu-
 nehmenden  Wettbewerbs  auf  dem  Arbeitsmarkt  finanzielle
 Anreizsysteme,  die  bedarfsabhängig  und  zeitnah  angewen-
 det  werden  können.  Verpflichtungsprämien  sind  ein  geeig-
 netes  monetäres  Instrument,  um  das  vorhandene  Bewerber-
 potenzial  zu  aktivieren.  Sie  ergänzen  das  Instrument  des
 Personalgewinnungszuschlags  nach  §  43,  der  nur  in  weni-
 gen  Einzelfällen  (Gewinnung  ausgebildeter  Spezialisten,
 die  nur  in  geringem  Maße  militärisch  ausgebildet  werden
 müssen  und  unmittelbar  für  die  Besetzung  eines  fachspezifi-
 schen  Dienstpostens  eingestellt  werden)  bei  der  Einstellung
 von  Soldaten  Anwendung  finden  kann.  Gleichzeitig  wird  im
 Bereich  der  Verpflichtungsprämien  ein  Konzeptionswechsel
 vorgenommen,  indem  die  starre  und  zwingende  Norm  des
 §  85a  zugunsten  einer  flexiblen  und  streng  am  Bedarf  aus-
 gerichteten  Regelung  ersetzt  wird.  Die  bedarfsabhängige
 Ausrichtung  orientiert  sich  an  den  personellen  Zielvorstel-
 lungen,  d.  h.  an  den  Sollvorgaben  in  den  unterschiedlichsten
 militärischen  Laufbahnen  und  Verwendungen.  Die  Heraus-
 forderung  an  das  militärische  Personalmanagement  besteht
 in  der  laufenden  Personalergänzung  für  kurz-,  mittel-  und
 langfristig  gebundenes  Personal,  wie  es  insbesondere  durch
 den  Status  als  Soldatin  auf  Zeit  oder  als  Soldat  auf  Zeit  ge-
 kennzeichnet  ist.  Dies  erfordert  eine  kontinuierliche  Eva-
 luierung  des  Personalbestandes  und  seiner  Entwicklung,  um
 bei  absehbaren  Mangelsituationen  rechtzeitig  gegensteuern
 zu können.

 Das  mit  einer  Prämie  zu  werbende  Personal  kann  auf  die  in
 den  militärischen  Organisationsgrundlagen  ausgeworfenen
 und  im  Haushaltsverfahren  des  Bundes  abgestimmten  Fach-
 tätigkeitsbereiche  oder  einzelne  Fachtätigkeiten  definiert
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werden.  Damit  sind  Prämiengewährungen  möglich,  die  nur
 bestimmte  Laufbahnen  (zum  Beispiel  Mannschaftslaufbah-
 nen,  Laufbahn  der  Feldwebel  des  Sanitätsdienstes),  Fachtä-
 tigkeitsbereiche  (zum  Beispiel  Flugzeugmechatronikerin
 oder  Flugzeugmechatroniker,  Kfz-Mechatronikerin  oder
 Kfz-Mechatroniker)  oder  spezielle  Fachtätigkeiten  (zum
 Beispiel  Flugzeugmechatronikerin  oder  Flugzeugmechatro-
 niker  für  bestimmte  Luftfahrzeugmuster)  betreffen.  Ferner
 sind  auch  regionale  Festlegungen  möglich,  um  Bewerberin-
 nen  und  Bewerber  für  bestimmte  Standorte  (zum  Beispiel
 Flugbetriebsunteroffiziere  für  die  fliegenden  Verbände  in
 Brandenburg)  zu  gewinnen.  Zur  Vermeidung  eines  Gewöh-
 nungseffektes  ist  die  Anwendung  der  Prämienregelung  auf
 maximal  ein  Jahr  zu  begrenzen.  Sollten  damit  die  personel-
 len  Zielvorgaben  nicht  erfüllt  werden,  kann  gegebenenfalls
 mehrfach,  aber  jeweils  nur  bis  zu  einem  Jahr,  die  Maß-
 nahme  verlängert  werden.  Diese  zeitlichen  Vorgaben  stellen
 sicher,  dass  sich  die  Prämienvergabe  am  aktuellen  Bedarf
 ausrichtet.

 Satz  3  schreibt  fest,  dass  Prämienfestlegungen  durch  das
 Bundesministerium  der  Verteidigung  zu  erfolgen  haben.  Die
 Entscheidung,  ob  die  Voraussetzungen  für  eine  Prämienre-
 gelung vorliegen und in welchem Zeitraum damit geworben
 wird,  kann  nicht  auf  Dienststellen  der  Bundeswehr  delegiert
 werden.  Die  Prämienfestlegung  wird  im  Mitteilungsblatt
 des  Bundesministeriums  der  Verteidigung  bekannt  gemacht.

 Zu Absatz  2

 Die  Prämie  bemisst  sich  nach  der  Verpflichtungsdauer.
 Diese  ergibt  sich  aus  der  Verpflichtungserklärung.  Im  Fall
 der  Weiterverpflichtung  ist  die  Zeit  maßgebend,  um  die  sich
 die  Soldatin  auf  Zeit  oder  der  Soldat  auf  Zeit  weiterver-
 pflichtet.  Der  Anspruch  entsteht  mit  der  verbindlichen  Fest-
 setzung  einer  Dienstzeit.  Weicht  diese  von  der  in  der  Ver-
 pflichtungserklärung  beantragten  Dienstzeit  ab,  erstreckt
 sich  der  Anspruch  auf  die  durch  den  Dienstherrn  festge-
 setzte  Dienstzeit.  Soweit  eine  Dienstzeit  im  Sinne  einer  Be-
 währungszeit  zunächst  nur  vorläufig  festgesetzt  wird,  ent-
 steht  der  Anspruch  erst  bei  der  endgültigen  Festsetzung.  Die
 Verpflichtungserklärung  muss  während  des  Zeitraumes  ab-
 gegeben  werden,  für  den  eine  Regelung  nach  Absatz  1  ge-
 troffen  worden  ist.  Es  muss  also  ein  kausaler  Zusammen-
 hang  zwischen  der  Werbung  mit  der  Prämie  und  der  Abgabe
 einer  Verpflichtungserklärung  bestehen.  Die  Auszahlung
 der  Prämie  erfolgt  entsprechend  einer  möglichen  abschnitts-
 weisen  Festsetzung  der  Dienstzeit,  zum  Beispiel  in  Abhän-
 gigkeit  vom  Erfolg  von  Ausbildungsmaßnahmen.  Die  Höhe
 der  Gesamtprämie  richtet  sich  dabei  nach  der  Prämienfestle-
 gung,  die  zum  Zeitpunkt  der  Abgabe  der  Verpflichtungser-
 klärung gegolten hat.

 Zu Absatz  3

 Die  Konkurrenzregelung  schließt  mögliche  Doppelansprü-
 che  auf  finanzielle  Personalgewinnungsanreize  nach  dem
 Bundesbesoldungsgesetz aus.

 Zu Absatz  4

 Die  Prämie  wird  unter  dem  gesetzlichen  Vorbehalt  gezahlt,
 dass  die  vorgesehene  Dienstzeitverpflichtung  erfüllt  wird.
 Dies  ist  nicht  der  Fall,  wenn  das  Dienstverhältnis  vorzeitig
 aus  Gründen,  welche  die  Soldatin  oder  der  Soldat  zu  vertre-

 ten  hat  (Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit),  endet  oder  die
 Soldatin  oder  der  Soldat  während  der  maßgeblichen  Dienst-
 zeit  ohne  Anspruch  auf  Besoldung  beurlaubt  wird.  In  diesen
 Fällen  wird  der  Betrag  der  Prämie  belassen,  welcher  der
 Summe  der  angefangenen  Kalendermonate  einer  für  die
 Prämiengewährung  maßgeblichen  Dienstzeit  entspricht,  die
 vor  dem  entsprechenden  Tatbestand  bereits  geleistet  wurde.
 Die  Regelung  soll  gewährleisten,  dass  eine  Prämie  nur  für
 die  Dienstzeit  gezahlt  wird,  die  der  Zielrichtung  der  Prä-
 miengewährung entspricht.

 Zu Absatz  5

 Zur  Vermeidung  absehbarer  Überzahlungen  wird  die  Aus-
 zahlung  der  Prämie  solange  ausgesetzt,  bis  über  ein  Verfah-
 ren,  das  voraussichtlich  zur  Beendigung  des  Dienstverhält-
 nisses  aus  einem  der  in  Absatz  4  Satz  1  aufgeführten  Gründe
 führen  wird,  rechtskräftig  entschieden  ist.  Die  Sätze  2  und  3
 schließen  aus,  dass  im  Fall  einer  Weiterverpflichtung  eine
 Prämie  erneut  gezahlt  wird  für  einen  Zeitraum,  für  den
 bereits  nach  §  85a  oder  nach  §  8i  des  Wehrsoldgesetzes  Zah-
 lungen geleistet wurden.

 Zu Absatz  6

 Die  Regelung  schreibt  eine  Evaluation  des  Instruments  bis
 Ende 2016 vor.

 Zu Nummer  2  (§  80a)

 Durch  die  Übergangsregelung  wird  sichergestellt,  dass  in
 dem  Zeitraum,  für  den  nach  §  85a  Zahlungen  geleistet  wor-
 den  sind,  auch  nach  der  Aufhebung  dieser  Vorschrift
 (Nummer  3)  Rückforderungen  aus  Gründen,  die  die  Solda-
 tin oder der Soldat zu vertreten hat, möglich sind.

 Zu Nummer  3  (Aufhebung §  85a)

 §  85a wird durch den neuen §  43b entbehrlich.

 Zu Nummer  4  (Anlage  I  –  Bundesbesoldungsordnungen  A
 und B)

 Die  Neuausrichtung  der  Bundeswehr  geht  mit  tiefgreifen-
 den  Veränderungen  der  Organisation  einher.  Die  Reduzie-
 rung  des  Bundesministeriums  von  über  3  000  auf  unter
 2  000  Dienstposten  führt  zur  weiteren  Konzentration  auf
 dort  zu  erledigende  ministerielle  Kernaufgaben  verbunden
 mit  der  Abschichtung  von  Verantwortung  für  alle  operativen
 Aufgaben  auf  die  Ämterebene.  Die  Inspekteure  führen  darü-
 ber  hinaus  ihre  militärischen  Organisationsbereiche  künftig
 außerhalb  des  Bundesministeriums.  Fachliche  und  organi-
 satorische  Kompetenz  werden  auf  allen  Ebenen  nach  Mög-
 lichkeit  zusammengeführt.  Im  Sinne  einer  stärker  status-
 übergreifenden  Aufgabenerfüllung  entstehen  mit  militäri-
 schem und zivilem Personal zu besetzenden Strukturen.

 Die  Bundeswehrverwaltung  wird  neu  strukturiert.  Aufge-
 stellt  werden  die  Organisationsbereiche  Personal;  Ausrüs-
 tung,  Informationstechnik  und  Nutzung;  Infrastruktur,  Um-
 weltschutz  und  Dienstleistungen.  In  diesen  gehen  die  bishe-
 rige  Territoriale  Wehrverwaltung  und  der  Bereich  Rüstung
 auf.  Darüber  hinaus  werden  dort  künftig  bislang  in  den
 Streitkräften  wahrgenommene  Aufgaben  erledigt.  In  2012
 werden folgende drei neue Bundesoberbehörden errichtet:
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–  Bundesamt  für  Ausrüstung,  Informationstechnik  und
 Nutzung  der  Bundeswehr  (4  900  Dienstposten  im  Amt
 und  4  550  Dienstposten  in  den  elf  Dienststellen  des  Ge-
 schäftsbereiches;  7  850  Mio.  Euro  zu  verantwortendes
 Haushaltsvolumen),

 –  Bundesamt  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienst-
 leistungen  der  Bundeswehr  (2  300  Dienstposten  im  Amt
 und  19  100  Dienstposten  in  den  50  Dienststellen  des  Ge-
 schäftsbereiches;  4  200  Mio.  Euro  zu  verantwortendes
 Haushaltsvolumen) und

 –  Bundesamt  für  das  Personalmanagement  der  Bundes-
 wehr  (2  800  Dienstposten  im  Amt  und  2  400  Dienstpos-
 ten  in  den  16  Dienststellen  des  Geschäftsbereiches;
 15  650  Mio.  Euro  zu  verantwortendes  Haushaltsvolu-
 men).

 In  diesen  drei  Behörden  werden  künftig  die  einschlägigen
 Aufgaben  von  zur  Auflösung  anstehenden  16  zivilen  und
 militärischen  Dienststellen  (u.  a.  Bundesamt  für  Wehrtech-
 nik  und  Beschaffung,  Bundesamt  für  Wehrverwaltung,  Bun-
 desamt  für  Informationsmanagement  und  Informationstech-
 nik  der  Bundeswehr,  Wehrbereichsverwaltungen,  Personal-
 amt  der  Bundeswehr,  Stammdienststelle  der  Bundeswehr)
 wahrgenommen.

 Die  an  der  Spitze  der  neuen  Behörden  stehenden  Präsiden-
 tinnen  oder  Präsidenten  sind  nach  Besoldungsgruppe  B  9,
 die  Vizepräsidentinnen  oder  Vizepräsidenten  nach  Besol-
 dungsgruppe  B  7  und  herausgehobene  Abteilungsleiterin-
 nen  oder  Abteilungsleiter  nach  Besoldungsgruppe  B  6  zu
 besolden.  Diese  Bewertungen  tragen  dem  besonderen  Maß
 der  jeweiligen  Verantwortung  Rechnung.  Sie  spiegeln  die
 fachliche  Bedeutung  der  jeweiligen  Aufgabenstellung  sowie
 die  Verantwortung  für  Personal  und  Haushalt  wider.  Die
 Funktionsträger  agieren  darüber  hinaus  mit  den  ebenenge-
 rechten  Dialogpartnern  in  den  militärischen  Führungskom-
 mandos  auf  Augenhöhe;  sie  fügen  sich  so  passfähig  in  das
 Gesamtgefüge der Ämter der Bundeswehr ein.

 Zu Buchstabe a  (Besoldungsgruppe B 2)

 In  den  vorgenannten  Bundesoberbehörden  der  Bundeswehr
 werden  alle  zentralen  Aufgaben  gebündelt,  die  aus  dem
 Bundesministerium  der  Verteidigung  infolge  dessen  Um-
 strukturierung  abgeschichtet  werden.  Die  Führungsfunktio-
 nen  unterhalb  der  Amts-  und  Abteilungsleitungen  erfahren
 dadurch  neue  Verantwortlichkeiten  und  eine  hohe  Leitungs-
 spanne,  die  eine  Zuordnung  ihrer  Funktionen  zur  Besol-
 dungsgruppe B 2 rechtfertigen.

 Zu Buchstabe b  (Besoldungsgruppe B 3)

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Rechtsberaterin  oder  der  Rechtsberater  bei  der  Inspek-
 teurin  oder  dem  Inspekteur  einer  Teilstreitkraft  oder  eines
 militärischen  Organisationsbereichs  ist  die  persönliche
 rechtliche  Beraterin  oder  der  persönliche  rechtliche  Berater
 der  Inspekteurin  oder  des  Inspekteurs  in  deren  oder  dessen
 Funktion  als  truppendienstliche  Vorgesetzte  oder  truppen-
 dienstlicher  Vorgesetzter.  Die  Rechtsberatung  erstreckt  sich
 auf  alle  dienstlichen  Rechtsangelegenheiten,  soweit  sie
 nicht  in  den  Zuständigkeitsbereich  der  Wehrverwaltung  fal-
 len.  Den  Schwerpunkt  der  Rechtsberatung  bilden  insbeson-
 dere  Rechtsfragen  auf  den  Gebieten  des  Wehrrechts,  des

 Humanitären  Völkerrechts,  des  Einsatzrechts  sowie  der  spe-
 ziellen,  den  jeweiligen  Aufgabenbereich  der  Inspekteurin
 oder  des  Inspekteurs  betreffenden  Rechtsgebiete.  Die  Auf-
 gabe  wurde  bisher  in  der  nach  B  3  bewerteten  Funktion
 ohne  inhaltliche  Änderung  im  Bundesministerium  wahrge-
 nommen  (Rechtsberaterin  oder  Rechtsberater  bei  einer  In-
 spekteurin  oder  einem  Inspekteur  einer  Teilstreitkraft).  Die
 Rechtsberaterin  oder  der  Rechtsberater  ist  im  Nebenamt
 Wehrdisziplinaranwältin  oder  Wehrdisziplinaranwalt  für
 den  Bereich  der  Inspekteurin  oder  des  Inspekteurs  und  leitet
 die  eigenständige  Dienststelle  der  Wehrdisziplinaranwalt-
 schaft.  Sie  oder  er  berät  die  Inspekteurin  oder  den  Inspek-
 teur  bei  der  Wahrnehmung  der  Aufgaben  als  Einleitungs-
 behörde.  Die  Rechtsberaterin  oder  der  Rechtsberater  ist
 Dienstvorgesetzte  oder  Dienstvorgesetzter  der  Beamtinnen
 und  Beamten  des  höheren  nichttechnischen  Verwaltungs-
 dienstes,  die  zur  Rechtspflege  der  Bundeswehr  ihrer  oder
 seiner  Teilstreitkraft  oder  ihres  oder  seines  militärischen  Or-
 ganisationsbereichs gehören.

 Die  Rechtsberaterin  oder  der  Rechtsberater  bei  der  Befehls-
 haberin  oder  dem  Befehlshaber  des  Einsatzführungskom-
 mandos  der  Bundeswehr  und  des  Multinational  Joint  Head-
 quarters  ist  die  persönliche  rechtliche  Beraterin  oder  der
 persönliche  rechtliche  Berater  der  jeweiligen  Befehlshabe-
 rin  oder  des  jeweiligen  Befehlshabers.  Die  Rechtsberatung
 umfasst  alle  nationalen  und  internationalen  Rechtsangele-
 genheiten,  soweit  sie  nicht  in  den  Zuständigkeitsbereich  der
 Wehrverwaltung  fallen.  Die  Rechtsberatung  in  Fragen  des
 Einsatzrechts  im  Rahmen  der  unmittelbaren  Einsatzfüh-
 rung,  insbesondere  über  völkerrechtliche  und  nationale
 Mandate,  Verfahren  der  Ziel-  und  Wirkungsanalyse,  multi-
 nationale  operative  Regelwerke,  des  Stationierungsrechts
 und  des  Humanitären  Völkerrechts  bildet  den  Schwerpunkt.
 Sie  oder  er  ist  dabei  erste  Ansprechpartnerin  oder  erster  An-
 sprechpartner  für  alle  inländischen,  ausländischen  und  inter-
 nationalen  Strafverfolgungsbehörden  im  Zusammenhang
 mit  Straftaten  von  und  gegen  deutsche  Soldatinnen  und  Sol-
 daten  in  den  Einsatzgebieten  und  der  mandatierten  Strafver-
 folgung  in  den  Auslandseinsätzen.  Weiterhin  ist  sie  oder  er
 Behördenleiterin  oder  Behördenleiter  der  Wehrdisziplinar-
 anwaltschaft  ihres  oder  seines  Zuständigkeitsbereichs.  Sie
 oder  er  macht  darüber  hinaus  für  die  gesamte  einsatzvorbe-
 reitende  Ausbildung  der  Streitkräfte  im  Inland  und  die  Aus-
 bildung  multinationaler  Anteile  im  Verantwortungsbereich
 Deutschlands  Vorgaben  zu  operativ  rechtlichen  Fragen  und
 überwacht  insoweit  die  Ausbildung.  Sie  oder  er  führt  zudem
 die  Dienstaufsicht  über  Rechtsberaterinnen  oder  Rechtsbe-
 rater/DEU  Legal  Advisor  in  multinationalen  Stäben/Haupt-
 quartieren beispielsweise der NATO und der EU.

 Die  oder  der  Beauftragte  für  die  Rechtsausbildung  in  den
 Streitkräften  beim  Zentrum  Innere  Führung  leitet  die  spätes-
 tens  Anfang  2013  neu  aufzustellende  Abteilung  Recht.  Sie
 oder  er  verantwortet  umfassend  die  durch  die  Rechtsberate-
 rinnen  und  Rechtsberater  durchgeführte  Aus-  und  Fortbil-
 dung  in  der  Truppe.  Sie  oder  er  hat  die  Fachaufsicht  über  die
 durch  die  Angehörigen  der  Rechtspflege  geleistete  Rechts-
 ausbildung  in  den  Teilstreitkräften  und  Militärischen  Orga-
 nisationsbereichen  der  Bundeswehr.  Sie  oder  er  legt  Inhalt
 und  Umfang  der  Ausbildung  abschließend  fest.  Hierzu
 stimmt  sie  oder  er  sich  mit  den  Höheren  Kommandobehör-
 den  ab  und  greift  Erfahrungen  aus  der  Rechtspraxis  in
 Grundbetrieb  und  Einsatz  auf.  Die  von  ihr  oder  ihm  verant-
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wortete  Rechtsausbildung  ist  ein  wesentliches  Element  der
 Einsatzvor-  und  -nachbereitung;  rechtlich  nicht  zu  beanstan-
 dende  Führungsentscheidungen,  insbesondere  unter  Ein-
 satzbedingungen.  Sie  sichert  die  Legitimität  des  Handelns
 zur Erfüllung des Auftrags der Bundeswehr.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Abteilungsleiterin  oder  der  Abteilungsleiter  Personalge-
 winnung  im  Bundesamt  für  das  Personalmanagement  der
 Bundeswehr  führt  in  truppendienstlicher,  organisatorischer
 und  fachlicher  Hinsicht  16  Karrierecenter  sowie  110  Bera-
 tungsbüros  mit  insgesamt  2  400  Dienstposten.  Gleichzeitig
 ist  sie  oder  er  Inspizientin  oder  Inspizient  der  Personalge-
 winnungsorganisation  und  wird  daher  einen  Großteil  der
 Dienstzeit  abwesend  sein.  Um  die  Führungs-  und  Leitungs-
 funktion  der  Abteilung  in  diesen  Abwesenheitszeiten  um-
 fänglich  sicherzustellen,  bedarf  es  einer  ständigen  Vertrete-
 rin  oder  eines  ständigen  Vertreters.  Eine  Übernahme  der
 ständigen  Vertretungsfunktion  kann  aufgrund  der  Größe  der
 zukünftigen  Abteilung  (ca.  300  zivile  und  militärische  Mit-
 arbeiterinnen  und  Mitarbeiter)  nicht  durch  eine  oder  einen
 der  vier  Gruppenleiterinnen  oder  Gruppenleiter  wahrge-
 nommen  werden,  da  diese  ebenfalls  umfassenden  Zustän-
 digkeiten  und  Aufgaben  in  ihrer  Hauptfunktion  ausgesetzt
 sein  werden.  Weiterhin  stellt  die  Stellvertreterin  oder  der
 Stellvertreter  in  Abwesenheit  der  Abteilungsleiterin  oder
 des  Abteilungsleiters  die  Ansprechbarkeit  in  allen  Fragen
 der  Personalgewinnung  sowohl  für  das  Bundesministerium,
 die  Personal  führenden  Stellen  im  Bundesamt  für  das  Per-
 sonalmanagement  der  Bundeswehr,  in  den  militärischen
 Organisationsbereichen  sowie  für  zivile  Stellen  und  externe
 Ansprechpartner sicher.

 Im  Bundesamt  für  Ausrüstung,  Informationstechnik  und
 Nutzung  der  Bundeswehr  werden  neben  den  Projektabtei-
 lungen,  deren  Leiterin  oder  Leiter  der  Besoldungsgruppe
 B  6  zugeordnet  sind,  die  Abteilungen  Informationstechnik-
 Unterstützung, Einkauf und Qualität/Logistik eingerichtet.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  der  Abteilung  Informa-
 tionstechnik-Unterstützung  verantwortet  die  Aufgaben  des
 Projekt-  und  Nutzungsmanagements  für  alle  IT-Projekte  der
 Bundeswehr  in  den  Bereichen  Personal,  Organisation,  Indi-
 vidualausbildung,  Rüstung,  Logistik,  Infrastruktur,  Um-
 weltschutz,  Bundeswehrplanung,  Rechnungswesen,  Cont-
 rolling, Gesundheitsversorgung.

 Der  Leiterin  oder  dem  Leiter  der  Abteilung  Einkauf  obliegt
 die  Wahrnehmung  einer  Vielzahl  von  Aufgaben  im  Bereich
 der  Beschaffung  und  Umsetzung  von  Öffentlich-Privaten
 Partnerschaften,  Betreiberlösungen  und  Betriebsführungs-
 modellen  für  die  Bundeswehr.  Darüber  hinaus  ist  sie  oder  er
 für  betriebsbedingte  Beschaffungen  zuständig.  Hierzu  gehö-
 ren  neben  der  strategischen  Steuerung  der  Beschaffung  auch
 zentrale  operative  Beschaffungsanteile.  Schließlich  verant-
 wortet  sie  oder  er  den  Bereich  Verwertung  allen  nicht  mehr
 benötigten Materials der Bundeswehr.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  der  Abteilung  Qualität/Logistik
 ist  für  die  Gesamtheit  der  querschnittlichen  Tätigkeiten  in
 den  Bereichen  Systemunterstützung,  Qualitätssicherung  so-
 wie  Logistik  verantwortlich.  Sie  oder  er  bündelt  quer-
 schnittliche  Aufgaben  der  Materialverantwortung  für  die
 Einsatzreife und das Prozessmanagement Nutzung. Sie oder

 er  entscheidet  Grundsatzfragen  der  ausrüstungsbezogenen
 Logistik;  ihr  oder  ihm  obliegt  das  Obsoleszenzmanagement.
 Sie  oder  er  verantwortet  damit  Arbeitsergebnisse,  die  für
 eine  effiziente  Aufgabenerledigung  in  den  anderen  Abtei-
 lungen des Amtes von besonderer Bedeutung sind.

 Die  Sonderorganisationen  HERKULES  und  SASPF  sind  für
 die  Realisierung  des  Projekts  HERKULES,  die  IT-Platt-
 form-Ausstattung  innerhalb  HERKULES  sowie  die  Pro-
 jekte  Zentrale  Dienste  und  SASPF  zuständig.  Das  Bundes-
 amt  für  Ausrüstung,  Informationstechnik  und  Nutzung  der
 Bundeswehr  übernimmt  die  beiden  Sonderorganisationen
 vom  derzeitigen  Bundesamt  für  Informationsmanagement
 und  Informationstechnik  der  Bundeswehr.  Dort  sind  bisher
 die  entsprechenden  Dienstposten  aufgabengerecht  nach  Be-
 soldungsgruppe B  3 bewertet.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  der  Abteilung  Dienstleistungen
 (490  Dienstposten)  des  Bundesamts  für  Infrastruktur,  Um-
 weltschutz  und  Dienstleistungen  der  Bundeswehr  ist  verant-
 wortlich  für  die  konzeptionell  und  organisatorisch  neu  auf-
 zustellenden  Bereiche  der  Verpflegung  und  bewirtschafteten
 Betreuung  sowie  des  strategischen  Travel  Managements.
 Darüber  hinaus  verantwortet  sie  oder  er  die  im  Amt  zu  bear-
 beitenden  Rechtsangelegenheiten  im  In-  und  Ausland  (u.  a.
 Vertragsbearbeitung,  Schadensbearbeitung  bis  hin  zu  Flug-
 unfällen und Havarien).

 Die  Leiterinnen  oder  die  Leiter  von  in  der  Bedeutung  her-
 ausgehobenen  Gruppen  in  den  Abteilungen  Zentrale  Aufga-
 ben,  Controlling  und  Rechnungswesen,  Infrastruktur  sowie
 Gesetzliche  Schutzaufgaben  führen  vier  bis  sieben  Referate
 und  verantworten  jeweils  einen  abgeschlossenen  Aufgaben-
 bereich.  Für  diesen  tragen  sie  die  Prozess-  und  Ergebnisver-
 antwortung  sowie  die  fachliche  Verantwortung  für  die  Auf-
 gabenerledigung  in  der  gesamten  Bundeswehr;  dies  gilt  für
 den  Grundbetrieb  wie  für  den  Einsatz.  Mit  ihren  Vorgaben
 und  Weisungen  wirken  sie  in  erheblicher  Weise  auf  alle  Or-
 ganisationsbereiche  der  Bundeswehr  ein.  Hier  allein  ist  die
 bedarfsträger-  und  bedarfsdeckerseitige  Fachexpertise  für
 den gesamten Geschäftsbereich gebündelt.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  eines  regionalen  Kompetenz-
 zentrums  Baumanagement  verantwortet  in  ihrer  oder  seiner
 Funktion  als  Gruppenleiterin  oder  Gruppenleiter  des  Bun-
 desamts  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienstleistun-
 gen  der  Bundeswehr  die  operativen  Aufgaben  des  bundes-
 wehrgemeinsamen  Bauprojektmanagements  für  die  Bun-
 deswehrliegenschaften  einschließlich  der  Zusammenarbeit
 mit  den  Bauverwaltungen  der  Länder  und  der  Bundesanstalt
 für  Immobilienaufgaben.  Sie  oder  er  ist  zentrale  Ansprech-
 stelle  der  Bundeswehr  für  die  Verwaltungen  der  Bundeslän-
 der.  Ihr  oder  ihm  obliegen  darüber  hinaus  die  öffentlich-
 rechtliche  Aufsicht  in  den  Bereichen  des  Arbeits-  und  Um-
 weltschutzes sowie das Gefahrgutwesen.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  des  2012  einzurichtenden  Ver-
 pflegungsamts  der  Bundeswehr  trägt  die  Gesamtverantwor-
 tung  für  den  hochsensiblen  Bereich  der  Verpflegung  und  be-
 wirtschafteten  Betreuung  in  der  Bundeswehr  und  führt  ca.
 3  000  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter.  Sie  oder  er  verant-
 wortet  insbesondere  die  Weiterentwicklung  und  operative
 Durchführung  des  gesamten  Verpflegungsmanagements  im
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Inland,  im  Ausland  und  bei  Einsätzen.  Ihr  oder  ihm  obliegt
 die  Führung  und  Steuerung  der  Truppenküchen  und  Betreu-
 ungseinrichtungen,  die  Steuerung  der  Ausbildung  und  der
 Inübunghaltung  des  militärischen  und  zivilen  Verpflegungs-
 fachpersonals.  Sie  oder  er  ist  zuständig  für  die  Beschaffung
 sowie  die  Vergabe  von  Verpflegungsleistungen  im  Grundbe-
 trieb und Einsatz.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  des  2012  einzurichtenden  Zen-
 trums  für  Brandschutz  der  Bundeswehr  (2  800  Dienstpos-
 ten)  ist  verantwortlich  für  die  Führung  des  Stabes,  des
 Bereiches  Fähigkeitsentwicklung  sowie  die  bundesweit  sta-
 tionierten  Bundeswehrfeuerwehren.  Sie  oder  er  steuert  und
 koordiniert  die  operativen  Kräfte  und  Mittel  der  Bundes-
 wehrfeuerwehren.  Sie  oder  er  berät  die  Kommandeure  und
 Leiter  von  Anlagen  und  Einrichtungen  der  Bundeswehr  zu
 Auflagen  zum  abwehrenden  Brandschutz  und  zeichnet  ver-
 antwortlich  für  den  Abschluss  und  die  Fortschreibung  von
 Leistungsvereinbarungen  mit  den  betroffenen  Dienststellen-
 leiterinnen  oder  Dienststellenleitern  zum  Einsatz  der  Brand-
 schutzkräfte und -mittel.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  des  Zentrums  für  Informa-
 tionstechnologie  der  Bundeswehr  ist  für  die  technisch-be-
 trieblichen  Durchführungsaufgaben  zur  Gewährleistung  der
 IT-Sicherheit  in  den  IT-Netzen  der  gesamten  Bundeswehr
 zuständig.  Dies  umfasst  insbesondere  die  Überwachung  und
 den  Schutz  der  IT-Netze  gegen  Eindringversuche  und  sons-
 tige  Beeinträchtigungen  von  außen.  Sie  oder  er  führt  das
 Computer  Emergency  Response  Team  der  Bundeswehr  und
 verantwortet  alle  Maßnahmen  der  Bundeswehr  in  ressort-
 übergreifenden  Cyber-Defense-Aktivitäten.  Sie  oder  er  ga-
 rantiert  damit  die  Funktionsfähigkeit  eines  Bereiches,  der
 für  die  Unterstützung  der  Kernfähigkeiten  der  Bundeswehr
 und  des  Einsatzauftrags  der  Streitkräfte  essentiell  ist.  Bis-
 lang  wurde  das  Zentrum  stets  durch  einen  Oberst  geleitet;
 die  Ausweitung  der  Zuständigkeit  auf  die  gesamte  Bundes-
 wehr  ermöglicht  die  Besetzung  mit  vergleichbar  qualifizier-
 ten Beamtinnen und Beamten.

 Zu Buchstabe c  (Besoldungsgruppe B 4)

 Redaktioneller  Folgebedarf  aufgrund  der  Umbenennung  der
 Dienststelle.

 Zu Buchstabe d  (Besoldungsgruppe B  5)

 Die  Änderung  resultiert  aus  der  Anhebung  des  Dienstpos-
 tens  auf  Besoldungsgruppe  B  6.  Diesbezüglich  wird  auf  die
 Begründung  zu  Buchstabe  e  Doppelbuchstabe  cc  verwiesen.

 Zu Buchstabe e  (Besoldungsgruppe B 6)

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Abschichtung  von  bislang  im  Bundesministerium  der
 Verteidigung  abgebildeten  Aufgaben  auf  die  neuen  Bun-
 desoberbehörden  führt  dort  zu  einem  deutlichen  Mehr  an
 Qualität.  Auf  diesen  neuen  Funktionen  erfolgt  mit  der  kon-
 sequent  praktizierten  Zusammenführung  von  Bedarfsträger-
 und  Bedarfsdeckeraufgaben  die  Bündelung  der  bislang  in  ei-
 ner  Reihe  von  Ober-  und  Mittelbehörden  (Bundesamt  für
 Wehrtechnik  und  Beschaffung,  Bundesamt  für  Wehrverwal-
 tung,  Bundesamt  für  Informationsmanagement  und  Infor-
 mationstechnik  der  Bundeswehr,  Wehrbereichsverwaltun-
 gen)  sowie  vergleichbaren  militärischen  Kommandobehör-

 den  und  Ämtern  (u.  a.  Personalamt  der  Bundeswehr,  Stamm-
 dienststelle  der  Bundeswehr,  Streitkräfteunterstützungs-
 kommando,  Streitkräfteamt,  Ämter  der  Teilstreitkräfte)  aus-
 gebrachten  Verantwortungen.  Damit  wird  unterhalb  des
 Bundesministeriums  die  Zuständigkeit  für  die  Umsetzung
 der  Vorgaben  für  den  jeweiligen  Aufgabenbereich  auf  der
 Abteilungsleiterebene  der  neuen  Bundesoberbehörden  soli-
 tär  verortet.  Diese  Ebene  ist  oberste  fachliche  Instanz  des
 jeweiligen  Aufgabenbereiches.  Aus  Gründen  der  Wirtschaft-
 lichkeit  wird  auf  die  alternativ  mögliche  Einrichtung  ent-
 sprechend  dotierter  Fachämter  (zum  Beispiel  Infrastruk-
 turamt,  Ziviles  Personalamt)  verzichtet.  Die  Konzentration
 aller  Aufgaben  der  Wehrverwaltung  und  darüber  hinaus  von
 bundeswehrgemeinsamen  Aufgaben  in  den  drei  neuen  Bun-
 desoberbehörden  realisiert  Synergien  durch  die  Verzahnung
 prozessual  benachbarter  Aufgabenbereiche  und  bei  quer-
 schnittlichen Unterstützungsaufgaben.

 Schließlich  trägt  die  Bewertung  des  Dienstpostens  der  Ab-
 teilungsleiterin  oder  des  Abteilungsleiters  nach  B  6  den  Be-
 sonderheiten  der  Bundeswehr  Rechnung:  Mit  der  Schaffung
 gemischt  zivil-militärischer  Strukturen  und  der  zur  Auf-
 gabenwahrnehmung  erforderlichen  zivil/militärisch-ge-
 mischten  Besetzung  ergibt  sich  die  Notwendigkeit,  Füh-
 rungspositionen  so  auszubringen,  dass  eine  Besetzung  mit
 geeignetem  Personal  aller  Statusgruppen  ermöglicht  wird.
 Hierbei  muss  die  Besetzung  zugleich  so  erfolgen,  dass  die
 Funktionsträger  ebenengerecht  und  auf  Augenhöhe  mit  Ver-
 tretern  der  militärischen  Kommandobehörden  agieren  und
 als  Dialogpartner  der  höheren  Kommandobehörden  beste-
 hen  können.  Die  vergleichbaren  Positionen  in  diesen  Ein-
 richtungen  werden  durch  Generale  der  Besoldungsgruppen
 B 6 und B 7 wahrgenommen.

 Zu den einzelnen Bundesoberbehörden:

 Unterhalb  der  Leitungsebene  verfügt  das  Bundesamt  für
 Ausrüstung,  Informationstechnik  und  Nutzung  der  Bundes-
 wehr  über  zehn  Abteilungen  (Zentrale  Angelegenheiten,
 Projektkoordinierung  und  strategische  Koordination,  Land-
 Kampf,  Luft,  See,  Land-Unterstützung,  Informationstech-
 nik,  Informationstechnik-Unterstützung,  Einkauf  und  Quali-
 tät/Logistik)  und  zwei  abteilungsähnliche  Bereiche  (Sonder-
 organisation  HERKULES,  Sonderorganisation  Realisierung
 SASPF).  Von  diesen  zwölf  Organisationselementen  sind  bei
 sieben  Abteilungen  mit  herausgehobener  Aufgabenstellung
 die  Leitungsdienstposten  nach  Besoldungsgruppe  B  6  zu
 dotieren.  Es  ist  beabsichtigt,  diese  Abteilungsleiterdienst-
 posten  als  Wechselstellen  auszuweisen  und  sie  zivil/militä-
 risch  im  Proporz  und  im  Vergleich  mit  militärischen  Dienst-
 stellen besetzen zu lassen.

 Die  Abteilungsleiterinnen  oder  die  Abteilungsleiter  haben
 eine  hohe  Steuerungsverantwortung  wahrzunehmen.  Sie
 vertreten  ihren  Aufgabenbereich  insbesondere  innerhalb  des
 Amtes  und  gegenüber  den  Nutzern.  Die  Abteilungsleiterin-
 nen  und  Abteilungsleiter  sind  für  die  konzeptionelle  Weiter-
 entwicklung,  die  Einhaltung  der  Zielsetzungen  und  die  zeit-
 sowie  einsatzgerechte  Ausstattung  der  Bundeswehr  mit  Ma-
 terial  aus  ihren  Zuständigkeitsbereichen  verantwortlich.
 Ihre  Abteilungen  umfassen  in  der  Regel  zwischen  250  und
 500  Dienstposten.  Die  Abteilungsleiterinnen  oder  die  Abtei-
 lungsleiter  steuern  fachlich  in  ihrem  jeweiligen  Zuständig-
 keitsbereich die Dienststellen.
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Neben  dem  Spektrum  der  wahrzunehmenden  Aufgaben  und
 der  mit  einer  Verschmelzung  des  Bundesamts  für  Wehrtech-
 nik  und  Beschaffung  mit  dem  Bundesamt  für  Informations-
 management  und  Informationstechnik  der  Bundeswehr  ein-
 hergehenden  erhöhten  Verantwortung  begründet  sich  die
 Dotierung  dieser  Abteilungsleiterdienstposten  nach  Besol-
 dungsgruppe  B  6  aus  der  konsequent  praktizierten  Zusam-
 menführung  von  Bedarfsdecker-  und  Nutzeraufgaben  und
 der  Bündelung  der  bislang  in  einer  Reihe  von  militärischen
 Kommandobehörden  und  Ämtern  ausgebrachten  „Material-
 verantwortung  für  die  Einsatzreife“.  Hinzu  treten  die  Über-
 nahme  von  Aufgaben  im  Bereich  Forschung  und  Technolo-
 gie  aus  dem  Bundesministerium  der  Verteidigung  sowie  die
 steigenden  qualitativen  Anforderungen  in  der  Analysephase
 an  die  Aktivitäten  auf  der  Ämterebene  durch  den  neuen
 Ausrüstungs- und Nutzungsprozess.

 Das  Bundesamt  für  das  Personalmanagement  der  Bundes-
 wehr  verfügt  über  sechs  Abteilungen,  von  denen  fünf  Abtei-
 lungsleiterinnen  oder  Abteilungsleiter  (einschließlich  der
 Chefin  des  Stabes  oder  des  Chefs  des  Stabes  beziehungs-
 weise  der  Geschäftsführende  Beamtin  oder  des  Geschäfts-
 führenden  Beamte  zugleich  Leiterin  oder  Leiter  der  Zentral-
 abteilung) nach Besoldungsgruppe B 6 dotiert werden.

 Die  Chefin  des  Stabes  oder  der  Chef  des  Stabes  oder  die
 Geschäftsführende  Beamtin  oder  der  Geschäftsführende  Be-
 amte  ist  für  die  ablauforganisatorische  und  inhaltliche  Koor-
 dination  von  fünf  Abteilungen  verantwortlich.  In  dieser
 Funktion  obliegt  ihr  oder  ihm  auch  die  Klärung  aller  grund-
 sätzlichen  Fragen,  die  aufgrund  ihrer  Bedeutung  nicht  auf
 Abteilungsebene  behandelt  werden  können.  Als  Leiterin
 oder  Leiter  der  Zentralabteilung  (Abteilung  1,  720  Dienst-
 posten)  verantwortet  sie  oder  er  sowohl  alle  bundeswehrge-
 meinsamen  Grundsatzangelegenheiten  im  Personalwesen
 als  auch  Aufgaben  der  Organisation,  des  Haushalts,  der  In-
 frastruktur  (Bedarfsträgerfunktion)  sowie  truppendienstli-
 che und dienstaufsichtliche Angelegenheiten.

 In  der  Abteilung  Personalgewinnung  (Abteilung  2,  300
 Dienstposten)  werden  die  bisher  zersplitterten  Zuständig-
 keiten  für  den  Nachwuchs  der  Bundeswehr  zu  einer  gemein-
 samen  Personalgewinnung  der  Bundeswehr  zusammenge-
 führt  und  zukünftig  vom  Bundesamt  für  das  Personalma-
 nagement  der  Bundeswehr  zentral  geführt.  Die  Führung  der
 Personalgewinnungsorganisation  der  Bundeswehr  erfolgt
 damit  fachlich  und  organisatorisch  durch  die  Abteilungslei-
 terin  oder  den  Abteilungsleiter  Personalgewinnung.  Sie
 oder  er  ist  für  die  Deckung  des  Regenerationsbedarfs  für
 sämtliche  Laufbahnen  der  Bundeswehr  (militärisch  und  zi-
 vil) verantwortlich.

 Das  komplexe  Aufgabenfeld  umfasst  neben  der  Verantwor-
 tung  über  Grundsätze  der  militärischen  und  zivilen  Perso-
 nalgewinnung  die  Bereiche  Akquise  und  Assessment  sowie
 die  Verantwortung  für  die  bundesweite  Ansprechbarkeit  zu
 sämtlichen  Fragen  zum  Arbeitgeber  Bundeswehr  –  ein-
 schließlich  Berufsförderungsdienst  und  Wehrersatzwesen  –
 für  Politik,  Wirtschaft,  Bundesagentur  für  Arbeit  sowie  Be-
 hörden.  Die  Abteilungsleiterin  oder  der  Abteilungsleiter
 trägt  zusätzlich  Verantwortung  als  Ansprechpartnerin  oder
 Ansprechpartner  in  allen  Fragen  der  Personalgewinnung  so-
 wohl  für  das  Bundesministerium,  die  militärischen  und  zivi-
 len  Organisationsbereiche,  für  Truppenteile  und  Verbände
 wie  auch  für  zivile  Dienststellen  und  die  personalführenden

 Stellen  im  Bundesamt  für  das  Personalmanagement  der
 Bundeswehr  und  muss  in  der  Lage  sein,  auf  „Augenhöhe“
 mit  den  anderen  (Haupt-)Abteilungsleiterinnen  oder
 (Haupt-)Abteilungsleitern  zu  agieren.  Als  Inspizientin  oder
 Inspizient  Nachwuchsgewinnung  führt  sie  oder  er  Inspizie-
 rungsaufträge  der  Beauftragten  oder  des  Beauftragten  für
 die  Personalgewinnung  im  Bundesministerium  der  Verteidi-
 gung durch.

 Der  Abteilung  Personalgewinnung  werden  16  Dienststellen
 unmittelbar  unterstellt  und  die  Organisation  wird  allein  im
 Kerngeschäft  der  Personalgewinnung  über  annähernd  1  600
 Dienstposten  verfügen.  Weitere  annähernd  900  Dienstpos-
 ten  des  Berufsförderungsdienstes  werden  darüber  hinaus  zu-
 geordnet.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  der  Abteilung  5  (Zivilpersonal,
 620  Dienstposten)  verantwortet  die  Betreuung  von  rund
 55  000  zivilen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern.  Hinzu
 kommt  die  Fachaufsicht  über  die  Personalbearbeitung  der
 zivilen  Bundeswehrdienstleistungszentren  sowie  die  Perso-
 nalgestellung  von  Zivilpersonal  für  Auslandseinsätze.  Sie
 oder  er  muss  über  breite  Kenntnisse  bezüglich  der  Gliede-
 rung  und  der  Aufgaben  der  Bedarfsträger  verfügen  und  als
 Dialogpartner  der  höheren  Kommandobehörden  und  zivilen
 Oberbehörden  bestehen.  Dies  erfordert  eine  hohe  persönli-
 che,  soziale,  methodische  und  fachliche  Kompetenz,  die
 durch  vorangegangene  Spitzenverwendungen  nachgewiesen
 sein muss.

 Die  Abteilungen  3  (Personalführung  Offiziere)  und  4  (Per-
 sonalführung  Unteroffiziere  und  Mannschaften)  werden  je-
 weils  ausschließlich  durch  Soldatinnen  oder  Soldaten  im
 Range  eines  Brigadegenerals  (Besoldungsgruppe  B  6)  ge-
 führt.

 Das  Bundesamt  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und
 Dienstleistungen  der  Bundeswehr  verfügt  über  fünf  Abtei-
 lungen,  von  denen  vier  Abteilungsleiterinnen  oder  Abtei-
 lungsleiter  (einschließlich  der  Geschäftsführenden  Beamtin
 oder  des  Geschäftsführenden  Beamten  zugleich  Leiterin
 oder  Leiter  der  Zentralabteilung)  nach  Besoldungsgruppe
 B  6  dotiert  werden.  Die  Abteilungsleiterinnen  oder  die  Ab-
 teilungsleiter  haben  eine  hohe  Steuerungsverantwortung
 wahrzunehmen.  Sie  sind  für  die  konzeptionelle  Weiterent-
 wicklung,  die  Einhaltung  der  ministeriellen  Zielsetzung  und
 die  Servicequalität  im  Grundbetrieb  und  Einsatz  verant-
 wortlich.

 Die  Geschäftsführende  Beamtin  oder  der  Geschäftsführende
 Beamte  ist  für  die  ablauforganisatorische  und  inhaltliche
 Koordination  der  Abteilungen  verantwortlich.  In  dieser
 Funktion  obliegt  ihr  oder  ihm  auch  die  Klärung  aller  grund-
 sätzlichen  Fragen,  die  aufgrund  ihrer  Bedeutung  nicht  auf
 Abteilungsebene  behandelt  werden  können.  Als  Leiterin
 oder  Leiter  der  Zentralabteilung  (Abteilung  1,  320  Dienst-
 posten)  verantwortet  sie  oder  er  sowohl  die  Koordinierung
 der  zu  leistenden  zivilen  Unterstützungsaufgaben  für  die
 Einsätze  und  die  Innere  Revision  für  die  gesamte  Bundes-
 wehr  als  auch  Aufgaben  der  Organisation,  des  Haushalts  so-
 wie  truppendienstliche  und  dienstaufsichtliche  Angelegen-
 heiten des Organisationsbereiches (21  300 Dienstposten).

 In  der  Abteilung  Finanzen  und  Controlling  (Abteilung  2,
 230  Dienstposten)  werden  die  Steuerungsaufgaben  dieser
 Aufgabenbereiche  für  die  gesamte  Bundeswehr  zusammen-
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geführt.  Die  Abteilungsleiterin  oder  der  Abteilungsleiter  ist
 gegenüber  allen  anderen  Organisationsbereichen  umfassend
 weisungsbefugt  und  wirkt  in  hohem  Maße  in  die  gesamte
 Bundeswehr  hinein.  Sie  oder  er  verantwortet  neben  der
 Durchführung  der  Controllingaufgaben  die  Wirtschaftlich-
 keitsuntersuchungen  im  Geschäftsbereich  des  Bundesminis-
 teriums  der  Verteidigung  und  alle  Maßnahmen  des  Kontinu-
 ierlichen  Verbesserungsprogramms.  Sie  oder  er  fungiert  als
 Leiterin  oder  Leiter  der  neuen  Kostenzentrale  der  Bundes-
 wehr  und  ist  damit  zuständig  für  die  Durchführung  der  Kos-
 ten-  und  Leistungsrechnung  im  integrierten  Prozess  des
 Rechnungswesens  für  die  Bundeswehr.  Sie  oder  er  führt
 fachlich  darüber  hinaus  2  000  im  Aufgabenbereich  einge-
 setzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 Die  Abteilung  Infrastruktur  (Abteilung  3,  920  Dienstposten)
 wird  zum  zentralen  Bedarfsträger  und  -decker  für  alle  Infra-
 strukturleistungen  für  die  Bundeswehr  im  Inland,  Ausland
 und  Einsatz.  In  diesem  von  höchster  Komplexität  geprägten
 Rahmen  trägt  die  Abteilungsleiterin  oder  der  Abteilungslei-
 ter  die  unmittelbare  Verantwortung  für  alle  Infrastrukturaus-
 gaben  (ca.  4  Mrd.  Euro).  Sie  oder  er  stellt  neben  der  Infra-
 strukturplanung  und  -bereitstellung,  dem  Liegenschaftsbe-
 trieb  und  den  Bauaufgaben  im  Einsatz  darüber  hinaus  die
 Wahrnehmung  hoheitlicher  Aufgaben  (zum  Beispiel  militä-
 rische  Luftfahrtbehörde,  Raumordnungsangelegenheiten)
 sicher.  Sie  oder  er  trägt  die  Gesamtverantwortung  für  die  in
 den  sieben  regionalen  Kompetenzzentren  Baumanagement
 wahrzunehmenden  Bauaufgaben  und  die  flächendeckend  in
 den  rund  40  Bundeswehr-Dienstleistungszentren  wahrzu-
 nehmenden  Aufgaben  des  Facility-Managements.  Sie  oder
 er  hat  neben  den  Angehörigen  der  Abteilung  im  Bereich  Fa-
 cility-Management  rund  10  000  Mitarbeiterinnen  und  Mit-
 arbeiter fachlich zu führen.

 Die  Leiterin  oder  der  Leiter  der  Abteilung  Gesetzliche
 Schutzaufgaben  (Abteilung  4,  330  Dienstposten)  hat  dafür
 Sorge  zu  tragen,  dass  die  gesetzlichen  Schutzaufgaben  für
 die  gesamte  Bundeswehr  im  Grundbetrieb  und  Einsatz  si-
 chergestellt  werden.  Sie  oder  er  ist  dabei  insbesondere  zu-
 ständig  für  den  gesamten  Arbeits-  und  Umweltschutz  in  der
 Bundeswehr  sowie  die  Funktionsfähigkeit  der  öffentlich-
 rechtlichen  Aufsicht  über  die  Bundeswehr  und  bei  den  Gast-
 streitkräften.  Ihr  oder  ihm  obliegt  darüber  hinaus  die  Sicher-
 stellung  des  vorbeugenden  und  abwehrenden  Brandschutzes
 mit  der  Einsatzsteuerung  von  über  2  600  operativ  eingesetz-
 ten  zivilen  Brandschutzkräften  sowie  die  Aus-  und  Fortbil-
 dung  in  allen  Fachaufgaben  ihres  oder  seines  Zuständig-
 keitsbereiches.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Das  spätestens  Anfang  2013  zu  errichtende  Planungsamt
 der  Bundeswehr  hat  eine  herausgehobene  koordinierende
 Rolle  in  der  neuen  Bundeswehr.  Die  ständige  Vertreterin
 oder  der  ständige  Vertreter  des  Amtschefs,  die  oder  der  der
 Besoldungsgruppe  B  7  zugeordnet  ist,  ist  zuständig  für  die
 Zukunftsentwicklung  der  Bundeswehr,  bundeswehrgemein-
 same  Aspekte  der  konzeptionellen  Weiterentwicklung,  das
 Fähigkeitsmanagement,  den  Bereich  Doktrinentwicklung,
 Interoperabilität  und  Standardisierung,  die  Belange  der
 Bundeswehrplanung  sowie  die  Unterstützung  in  diesen  Be-
 reichen  durch  die  Anwendung  von  Methoden  (Operations
 Research  –  OR,  Modellbildung  und  Simulation  –  M&S,

 Concept  Development  &  Experimentation  –  CD&E  und  an-
 dere).  In  diesen  Bereichen  arbeitet  das  Planungsamt  der  Ab-
 teilung  Planung  im  Bundesministerium  der  Verteidigung  zu
 und  erlässt  gegenüber  den  Weiterentwicklungselementen
 der  Organisationsbereiche  bundeswehrgemeinsame  Vorga-
 ben  zur  inhaltlichen  Ausgestaltung  sowie  zur  Erstellung  von
 konzeptionellen  und  planerischen  Beiträgen.  Des  Weiteren
 werden  im  Planungsamt  streitkräftegemeinsame  und  bun-
 deswehrübergreifende  Aspekte  koordiniert  und  harmoni-
 siert.  Aufgrund  der  Aufgaben  als  ständige  Vertreterin  oder
 als  ständiger  Vertreter  des  Amtschefs  übernimmt  sie  oder  er
 die  Vertretung  und  Repräsentation  der  Bundeswehr  in  natio-
 nalen und internationalen Gremien auf höchster Ebene.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Nach  der  Aussetzung  der  Wehrpflicht  und  der  damit  ver-
 bundenen  Aussetzung  des  Zivildienstes  wurde  das  Bundes-
 amt  für  den  Zivildienst  mit  Wirkung  vom  3.  Mai  2011  in  das
 Bundesamt  für  Familie  und  zivilgesellschaftliche  Aufgaben
 umbenannt.  Dem  Bundesamt  für  Familie  und  zivilgesell-
 schaftliche  Aufgaben  sind  aufgrund  des  §  14  des  Bundes-
 freiwilligendienstgesetzes  in  erheblichem  Umfang  neue
 Aufgaben  übertragen  worden.  Dazu  gehört  auch  die  neue
 Zuständigkeit  für  einige  politisch  besonders  verantwor-
 tungsvolle  Aufgaben  wie  die  der  Geschäftsstelle  der  Con-
 terganstiftung  für  behinderte  Menschen,  der  Regiestelle
 „Toleranz  fördern  –  Demokratie  stärken“  oder  der  Verwal-
 tung  des  Fonds  „Heimerziehung  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  in  den  Jahren  1949  bis  1975“.  Diesen  gestiege-
 nen Anforderungen trägt die Änderung Rechnung.

 Zu Buchstabe f  (Besoldungsgruppe B 7)

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Im  Rahmen  der  Neuausrichtung  der  Bundeswehr  erfolgen
 umfangreiche  Aufgabenverlagerungen  und  Aufgabenzu-
 sammenfassungen  innerhalb  der  gesamten  Bundeswehr  und
 zwischen  den  Streitkräften  sowie  der  Bundeswehrverwal-
 tung.  Durch  die  im  April  2012  erfolgende  Reduzierung  der
 Abteilungsstrukturen  und  eines  erforderlichen  neuen  inter-
 nen  Aufgabenzuschnitts  erhöht  sich  die  unmittelbare  fach-
 liche  Verantwortungsspanne  der  Abteilungsleiterinnen  und
 Abteilungsleiter erheblich.

 Auch  angesichts  der  Tatsache,  dass  alle  fachlichen  Abtei-
 lungen  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung  zukünftig
 statusübergreifende  –  Beamtinnen  und  Beamte,  Arbeitneh-
 merinnen  und  Arbeitnehmer  sowie  Soldatinnen  und  Solda-
 ten  gleichermaßen  betreffende  –  Führungs-,  Steuerungs-
 und  Kontrollaufgaben  zu  erledigen  haben,  ist  es  erforder-
 lich,  originäre  Stellvertreterinnen  oder  Stellvertreter  der  Ab-
 teilungsleiterinnen  und  Abteilungsleiter  in  Abhängigkeit
 von  der  Größe  oder  der  Bedeutung  einer  Abteilung  zu  etab-
 lieren,  um  damit  die  Wahrnehmung  der  umfangreichen  mi-
 nisteriellen  Fach-,  Rechts-  und  Dienstaufsicht  über  die  Bun-
 deswehr  im  Allgemeinen  und  die  Streitkräfte  als  militäri-
 schen  Teil  der  Exekutive  im  Besonderen  unterbrechungs-
 frei, einheitlich und gleichbleibend zu gewährleisten.

 Der  Leiterin  oder  dem  Leiter  des  Stabes  „Organisation  und
 Revision“  obliegt  unter  anderem  die  Verantwortung,  die
 prinzipiell  einheitliche  Organisation  der  insgesamt  elf  –  zi-
 vilen  und  militärischen  –  Organisationsbereiche  des  Ge-
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schäftsbereichs  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung
 unter  Berücksichtigung  divergierender  und  äquivalenter
 Anforderungen  an  die  Streitkräfte  und  die  Bundeswehrver-
 waltung  zu  gewährleisten  sowie  die  gezielte  Überwachung
 der  Strukturen  und  Abläufe  sicherzustellen.  In  diesem  Stab
 werden  bislang  auf  verschiedene  Stabs-  und  Linienelemente
 verteilte  Aufgaben  zusammengefasst  und  die  reformkoordi-
 nierende Gesamtverantwortung konzentriert.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Das  Ende  2012  aufzustellende  Bildungszentrum  der  Bun-
 deswehr  bildet  –  als  einzige  Dienststelle  –  das  gesamte
 Spektrum  des  berufsqualifizierenden  Bildungsangebots  der
 Bundeswehr  ab.  Es  vereint  in  sich  mehrere  bisher  selbstän-
 dige,  zur  Ablösung  anstehende  Bundeswehrdienststellen
 (Bundesakademie  für  Wehrverwaltung  und  Wehrtechnik;
 Bundeswehrverwaltungsschulen)  und  steuert  zehn  Bundes-
 wehrfachschulen,  deren  Leiterinnen  oder  Leiter  jeweils
 nach  Besoldungsgruppe  A  15  dotiert  sind.  Zudem  ist  das
 Bildungszentrum  in  Fragen  der  berufsqualifizierenden  Bil-
 dung  Repräsentant  der  Bundeswehr  gegenüber  Behörden,
 Verbänden  und  weiteren  Institutionen  (national  und  interna-
 tional).  Als  Spitzendienststelle  der  zivilen  Verwaltung  der
 Bundeswehr  hat  es  rund  400  Dienstposten,  insbesondere  des
 gehobenen  und  höheren  Dienstes,  und  steuert  weitere  350
 dislozierte  Dienstposten  vornehmlich  des  gehobenen  und
 höheren Dienstes.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  des  Planungsamts  der
 Bundeswehr  ist  verantwortlich  für  die  personelle  und  mate-
 rielle  Einsatzbereitschaft  des  Amtes  und  führt  in  vier  Abtei-
 lungen  rund  400  militärische  und  zivile  Mitarbeiterinnen
 und  Mitarbeiter.  Sie  oder  er  ist  für  die  Erfüllung  des  Auf-
 trags  der  Abteilungsleiterin  oder  dem  Abteilungsleiter  Pla-
 nung  im  Bundesministerium  der  Verteidigung  fachlich  un-
 mittelbar  verantwortlich.  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident
 ist  abschließend  verantwortlich  für  die  Steuerung  und  Koor-
 dinierung  aller  Geschäftsprozesse  des  Integrierten  Pla-
 nungsprozesses  auf  der  Ämterebene.  Das  Aufgabenportfo-
 lio  reicht  dabei  vom  Bereich  Zukunftsentwicklung  der  Bun-
 deswehr  mit  den  Schwerpunktaufgaben  Konzeption  und
 Weiterentwicklung  sowie  Mittelfristplanung  über  das  Fä-
 higkeitsmanagement  der  Bundeswehr  –  unter  anderem  als
 Verantwortliche  oder  Verantwortlicher  für  die  Analysephase
 im  neuen  Verfahren  zur  Bedarfsermittlung,  Bedarfsdeckung
 und  Nutzung  in  der  Bundeswehr  (Customer  Product  Ma-
 nagement,  CPM)  und  für  die  Bewertung  von  Sofortinitiati-
 ven  für  den  Einsatz  (bisher  Einsatzbedingter  Sofortbedarf)  –
 bis  zur  Planungsumsetzung.  Die  Präsidentin  oder  der  Präsi-
 dent  verantwortet  darüber  hinaus  die  im  Bereich  „Methoden
 und  Doktrin“  federführend  für  die  Bundeswehr  wahrgenom-
 menen  Aufgaben  Operations  Research  (OR),  Modellbil-
 dung  und  Simulation  (M&S),  Concept  Development  &  Ex-
 perimentation  (CD&E),  Studienmanagement  nichttechni-
 sche  Studien,  Standardisierung,  Doktrinarbeit,  Zukunftsana-
 lyse  und  Einsatzauswertung.  Hierzu  vertritt  die  Präsidentin
 oder  der  Präsident  die  Bundesrepublik  Deutschland  auch  in
 den  entsprechenden  Foren  der  NATO  und  der  Europäischen
 Union.  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  ist  Dialogpartne-
 rin  oder  Dialogpartner  der  Inspekteurinnen  oder  der  Inspek-
 teure  der  Militärischen  Organisationsbereiche  sowie  der

 Präsidentinnen  oder  Präsidenten  der  Bundesoberbehörden
 der Bundeswehr.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Die  Leitung  des  Bundesamts  für  Ausrüstung,  Informati-
 onstechnik  und  Nutzung  der  Bundeswehr  besteht  neben  der
 Präsidentin  oder  dem  Präsidenten  aus  zwei  Vizepräsidentin-
 nen  oder  Vizepräsidenten.  Die  Einrichtung  von  zwei  Vize-
 präsidentenposten  ist  erforderlich,  da  durch  die  Fusion  des
 Bundesamts  für  Informationstechnologie  und  Informations-
 management  der  Bundeswehr  mit  dem  Bundesamt  für
 Wehrtechnik  und  Beschaffung  sowie  der  Eingliederung
 weiterer  Anteile  der  Nutzung  der  Aufgabenumfang  und  das
 Spektrum  des  Bundesamts  für  Ausrüstung,  Informati-
 onstechnik  und  Nutzung  der  Bundeswehr  gegenüber  den
 Vorgängerämtern  deutlich  erweitert  werden.  Eine  der  Vize-
 präsidentinnen  oder  einer  der  Vizepräsidenten  ist  zukünftig
 die  Stellvertretende  IT-Sicherheitsbeauftragte  oder  der  Stell-
 vertretende  IT-Sicherheitsbeauftragte  der  Bundeswehr.  Die
 Vizepräsidentin  oder  der  Vizepräsident  ist  ständige  Vertrete-
 rin oder ständiger Vertreter der Amtsleitung.

 Die  Amtschefin  oder  der  Amtschef  oder  die  Präsidentin
 oder  der  Präsident  des  Bundesamts  für  das  Personalmanage-
 ment  der  Bundeswehr  ist  wegen  des  umfangreichen  Aufga-
 benspektrums  und  der  Zuständigkeit  des  Amtes  für  den  Per-
 sonalkörper  der  Bundeswehr  in  höchstem  Maße  gefordert.
 Damit  steigt  auch  die  Verantwortung  der  Vizepräsidentin
 oder  des  Vizepräsidenten  deutlich.  Diese  oder  dieser  ist
 –  außerhalb  der  Routinearbeit  –  ferner  zentrale  Ansprech-
 partnerin  oder  zentraler  Ansprechpartner  in  truppendienst-
 lichen und dienstaufsichtlichen Angelegenheiten.

 Der  Vizepräsidentin  oder  dem  Vizepräsidenten  des  Bundes-
 amts  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienstleistungen
 der  Bundeswehr  obliegt  –  in  ständiger  Vertretung  der  Präsi-
 dentin  oder  des  Präsidenten  –  die  Dienstaufsicht  über  den
 großen  nachgeordneten  Bereich  dieser  Behörde.  Dieser  er-
 streckt  sich  über  das  gesamte  Bundesgebiet  mit  den  in  der
 Fläche  präsenten  rund  40  Bundeswehr-Dienstleistungszent-
 ren,  die  in  Europa  und  auf  dem  nordamerikanischen  Konti-
 nent  dislozierten  Auslandsdienststellen  sowie  die  Unterstüt-
 zungsleistungen  in  den  Einsatzgebieten.  Dies  bedingt  eine
 ständige  Repräsentanz  der  Dienststellenleitung  in  der  Zen-
 trale  und  gleichzeitig  eine  aktive  Wahrnehmung  von  Lei-
 tungsaufgaben  in  der  Fläche  im  eigenen  Organisationsbe-
 reich,  gegenüber  den  Streitkräften  im  Inland,  im  Einsatz  und
 gegenüber den anderen Ressorts.

 Die  Vizepräsidentinnen  oder  Vizepräsidenten  aller  drei
 Bundesämter  der  Bundeswehr  sind  Dialogpartner  der  nach
 Besoldungsgruppe  B  9  besoldeten  Stellvertretenden  Inspek-
 teure  der  Teilstreitkräfte  und  militärischen  Organisationsbe-
 reiche  der  Bundeswehr.  Sie  sind  in  ihrer  Eigenschaft  als
 ständige  Vertreter  der  Amtsleitung  Vorgesetze  aller  zivilen
 Beschäftigten  sowie  Soldatinnen  und  Soldaten  des  jeweili-
 gen  Bereiches.  Sie  führen  im  Ämtergefüge  Leitungsperso-
 nal  der  Funktionsebene  bis  Besoldungsgruppe  B  6.  Für  die
 erfolgreiche  Aufgabenwahrnehmung  sind  neben  absolvier-
 ten  Führungsverwendungen  im  Bundesministerium  und
 nachgeordneten  Bereich  tiefgehende  Kenntnisse  und  umfas-
 sende  berufliche  Erfahrungen  in  den  heterogenen  Ge-
 schäftsfeldern der jeweiligen Behörde erforderlich.
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Zu Buchstabe g  (Besoldungsgruppe B 9)

 Das  Bundesamt  für  Ausrüstung,  Informationstechnik  und
 Nutzung  der  Bundeswehr  ist  eine  Bundesoberbehörde  mit
 elf  nachgeordneten  Dienststellen.  Das  Bundesamt  entsteht
 aus  der  Fusion  zweier  Bundesoberbehörden,  nämlich  dem
 Bundesamt  für  Informationsmanagement  und  Informa-
 tionstechnik  der  Bundeswehr  und  dem  Bundesamt  für  Wehr-
 technik  und  Beschaffung,  dessen  Präsidentin  oder  dessen
 Präsident  nach  Besoldungsgruppe  B  9  besoldet  wird,  unter
 Integration  des  bisher  in  der  Nutzung  des  beschafften  Wehr-
 materials eingesetzten Personals aus den Streitkräften.

 Das  Bundesamt  und  seine  Dienststellen  sind  zentraler
 Dienstleister  für  die  Streitkräfte  und  die  Bundeswehrver-
 waltung  in  den  Bereichen  Ausrüstung  und  „Materialverant-
 wortung  für  die  Einsatzreife“.  Hierzu  werden  Projekte  zur
 Ausrüstung  der  Streitkräfte  und  der  Wehrverwaltung  mit
 Produkten  und  –  nicht  liegenschaftsbezogenen  –  Dienstleis-
 tungen  realisiert.  In  dieser  Bundesoberbehörde  liegt  hierbei
 durchgängig  die  Verantwortung  beginnend  mit  der  Lösungs-
 erarbeitung  und  Realisierung  über  die  Nutzung  bis  hin  zur
 Verwertung.  In  der  Nutzungsphase  übernehmen  das  Bun-
 desamt  und  seine  Dienststellen  die  „Materialverantwortung
 für die Einsatzreife“.

 Das  Bundesamt  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und  Dienst-
 leistungen  der  Bundeswehr  ist  das  zentrale  Amt  der  Bundes-
 wehr  für  die  Bereiche  Infrastruktur,  Umweltschutz  und
 Dienstleistungen,  Rechnungswesen  und  Controlling  im  In-
 land,  Ausland  und  Einsatz.  Dort  werden  alle  entsprechenden
 zentralen  Aufgaben  gebündelt,  die  aus  dem  Bundesministe-
 rium  abgeschichtet  werden  und  derzeit  durch  das  Bundesamt
 für  Wehrverwaltung,  die  Wehrbereichsverwaltungen  mit
 ihren  Außenstellen  und  anderen  militärischen  Dienststellen
 und Kommandobehörden wahrgenommen werden.

 Das  Bundesamt  für  Infrastruktur,  Umweltschutz  und
 Dienstleistungen  der  Bundeswehr  ist  zuständig  für  alle
 nichtministeriellen  zentralen  Aufgaben  in  den  Bereichen  Fi-
 nanzen,  Controlling,  Infrastruktur,  gesetzliche  Schutzaufga-
 ben  und  Dienstleistungen,  Bereitstellung  und  Koordinie-
 rung  aller  Einsatzunterstützungsleistungen  im  Aufgaben-
 spektrum,  Organisation  und  Dienstaufsicht  seines  nachge-
 ordneten  Bereiches  mit  über  21  000  Dienstposten  in
 gemischt  zivil-militärischen  Strukturen  und  trägt  die  Verant-
 wortung  über  die  Schnittstellen  zu  den  Bereichen  Personal,
 Haushalt,  Ausrüstung  und  Recht  sowie  über  die  Vertretung
 der  Interessen  der  Bundeswehr  im  Aufgabenbereich  gegen-
 über  anderen  Nationen,  den  Bundesländern,  Verbänden  und
 Wirtschaft.

 Das  Bundesamt  für  das  Personalmanagement  der  Bundes-
 wehr  ist  –  unterhalb  des  Bundesministeriums  –  gesamtver-
 antwortlich  für  den  Personalprozess  der  Bundeswehr.  Es
 steuert  die  Personalgewinnung,  das  Personalmanagement
 für  über  230  000  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  der
 Bundeswehr  und  bis  zu  95  000  Reservistinnen  und  Reser-
 visten  sowie  die  Personalausgliederung.  Darüber  hinaus
 gewährleistet  es  den  fachlichen  ebenengerechten  Dialog  in-
 nerhalb  der  Bundeswehr  mit  anderen  Bundesressorts  sowie
 mit Wirtschaft und Politik.

 Im  Innenverhältnis  ist  die  Präsidentin  oder  der  Präsident  zu-
 gleich  Dienst-  und  Disziplinarvorgesetzte  oder  Dienst-  und
 Disziplinarvorgesetzter  von  über  2  800  militärischen  und  zi-

 vilen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  des  Amtes  sowie
 von  annähernd  2  400  militärischen  und  zivilen  Mitarbeite-
 rinnen  und  Mitarbeitern  im  nachgeordneten  Bereich  des
 Amtes.

 Zu Artikel  8  (Änderung des Wehrpflichtgesetzes)

 Zu Nummer  1   (§  25 )

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  Artikel  9
 Nummer  11 Buchstabe b.

 Zu Nummer  2  (§  61 Absatz  4)

 Mit  dieser  Regelung  wird  eine  Lücke  zum  Dienstgradver-
 lust  von  Reservistinnen  und  Reservisten,  die  Wehrdienst
 nach dem Wehrpflichtgesetz geleistet haben, geschlossen.

 Zu Artikel  9  (Änderung des Soldatengesetzes)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Zu Buchstabe a  (Angabe zu §  4a)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zu  §  3
 des Artikels 3 (Reservistinnen- und Reservistengesetz).

 Zu den Buchstaben b und c
 (Angaben  zum  Dritten  Abschnitt  sowie  zu  den  §§  58  und
 58a)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen  zu  dem
 durch  das  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz  geschaffe-
 nen neuen Statusverhältnisses.

 Zu Nummer  2  (§  1 Absatz  4 Satz  1)

 Wer  in  welchem  Umfang  Disziplinarbefugnis  hat,  ist  Rege-
 lungsgegenstand  der  Wehrdisziplinarordnung.  Schon  des-
 halb  kann  ein  Verweis  im  Soldatengesetz  nur  deklaratori-
 schen  Charakter  haben.  Die  Streichung  trägt  der  Rechtspre-
 chung  des  Bundesverwaltungsgerichts  Rechnung,  wonach
 Soldatinnen  und  Soldaten  trotz  fortbestehender  disziplinarer
 Unterstellung  in  bestimmten  Fällen  nicht  mehr  in  die  Be-
 fehlsstruktur  der  Streitkräfte  eingebunden  sind  (BVerwG
 DokBer  B  2007,  312;  BVerwGE  132,  110  =  ZBR  2009,  199;
 BVerwG Urteil vom 30. Juni 2011 – 2 A 3.10).

 Zu Nummer  3  (§  4a)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zu  §  3
 des Artikels 3 (Reservistinnen- und Reservistengesetz).

 Zu Nummer  4  (§  11 Absatz  3 – neu)

 Soldatinnen  und  Soldaten  unterstehen  nicht  nur  dem  Befehl
 militärischer  Vorgesetzter,  sondern  –  insbesondere  wenn  sie
 außerhalb  der  Streitkräfte  verwendet  werden  –  auch  anord-
 nungsbefugten  sonstigen  Vorgesetzten.  Aus  Gründen  der
 Rechtssicherheit  werden  die  Pflicht,  dienstliche  Anordnun-
 gen  auszuführen,  und  die  Regelung  zur  Verantwortung  an-
 ordnender  Vorgesetzter  durch  einen  Verweis  auf  die  entspre-
 chenden  Bestimmungen  des  Bundesbeamtengesetzes  klar-
 gestellt.

 Zu Nummer  5  (§  46)

 Die Änderung dient der redaktionellen Bereinigung.
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Zu Nummer  6  (§  54)

 Anpassung  der  Abschnittsüberschrift  an  die  vorzunehmende
 Änderung.

 Zu Nummer  7  (Überschrift des Dritten Abschnitts)

 Anpassung  der  Abschnittsüberschrift  an  die  vorzunehmende
 Änderung.

 Zu Nummer  8  (§  58)

 Zu Buchstabe a  (Neufassung der Überschrift zu §  58)

 Redaktionelle  Angleichung  der  Überschrift  des  §  58  an  die
 Überschrift des neuen §  58a.

 Zu Buchstabe b (§  58 Absatz  2 Satz  1)

 Redaktionelle  Folgeänderung  zur  sprachlichen  Vereinheitli-
 chung.

 Zu Nummer  9   (§  58a – neu)

 Es  handelt  sich  um  einen  klarstellenden  Hinweis  auf  das
 neue Reservistinnen- und Reservistengesetz (Artikel  3).

 Zu Nummer  10  (§  76 Absatz  3)

 Mit  der  Änderung  wird  klargestellt,  dass  der  Verlust  des
 Dienstgrads  bei  Anerkennung  als  Kriegsdienstverweigerer
 erst  mit  Wirksamwerden  der  deswegen  erfolgenden  Ent-
 lassung  erfolgt  (Satz  1).  Ferner  wird  entsprechend  der  Re-
 gelung  in  §  30  Absatz  2  des  Wehrpflichtgesetzes  eine
 Regelungslücke  hinsichtlich  des  Dienstgradverlustes  bei  be-
 stimmten  strafgerichtlichen  Verurteilungen  geschlossen
 (Satz 2).

 Zu Nummer  11  (§  93)

 Folgeänderungen zu Nummer  3 (Aufhebung des §  4a).

 Zu Artikel  10  (Änderung der Soldatenlaufbahn-
 verordnung)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Redaktionelle  Anpassung  an  die  vorzunehmenden  Änderun-
 gen.

 Zu Nummer  2  (§  1 Satz  1 Nummer  2a)

 Folgeänderung  zu  den  §§  4  ff.  des  Reservistinnen-  und  Re-
 servistengesetzes (Artikel  3).

 Zu Nummer  3  (§  7)

 Folgeänderung  zu  §  2  des  Reservistinnen-  und  Reservisten-
 gesetzes (Artikel  3).

 Zu Nummer  4  (§  18)

 Folgeänderung zu Nummer  2.

 Zu Nummer  5  (§  43)

 Folgeänderung zu Nummer  2.

 Zu Artikel  11  (Änderung des Soldatinnen-
 und Soldatengleichstellungsgesetzes)

 Aus  der  derzeitigen  Regelung  des  §  10  Absatz  2  kann  ein
 individueller  Anspruch  für  die  Übernahme  der  Kosten  für
 die  Betreuung  von  Kindern  nicht  abgeleitet  werden.  Die
 Vorschrift  gibt  allenfalls  die  Möglichkeit,  im  Bedarfsfall
 Unterstützung  bei  der  Kinderbetreuung  anzubieten,  wenn
 Soldatinnen  und  Soldaten  mit  Familienpflichten  an  Maß-
 nahmen  der  dienstlichen  Aus-,  Fort-  und  Weiterbildung  teil-
 nehmen.  Darunter  ist  aber  in  erster  Linie  Hilfe  zur  Selbst-
 hilfe  zu  verstehen,  zum  Beispiel  durch  individuelle  Bera-
 tung  oder  Vermittlung  geeigneter  Betreuungspersonen.  Der
 Soldatenberuf  hat  insofern  ein  Alleinstellungsmerkmal  auf-
 zuweisen,  als  er  wegen  der  Besonderheiten  des  Dienstes
 durch  das  Prinzip  der  dienstzeitlangen  Durchführung  von
 Aus-,  Fort-  und  Weiterbildungsmaßnahmen  geprägt  ist.  Mit
 der  Teilnahme  an  Ausbildungsmaßnahmen  sowie  Fort-  und
 Weiterbildungen  sind  zahlreiche  Abwesenheiten  vom  Fami-
 lienwohn-  und  Dienstort  verbunden.  Für  diese  Zeiträume,
 die  von  wenigen  Tagen  bis  zu  mehreren  Monaten  dauern
 können,  müssen  oftmals  für  die  innerfamiliäre  Organisation
 der  Kinderbetreuung  Lösungen  gefunden  werden,  die  mit
 Zusatzkosten  verbunden  sein  können.  Die  Schaffung  einer
 Erstattungsmöglichkeit  für  zusätzliche,  auch  ausbildungsbe-
 dingte  Kinderbetreuungskosten,  ist  ein  Grundpfeiler  dafür,
 dass  gerade  junge  Soldatenfamilien  durch  die  häufigen,
 dienstlich  notwendigen  Maßnahmen  finanziell  nicht  über-
 fordert werden.

 Die  durch  das  Bundesministerium  der  Verteidigung  zu  re-
 gelnden  konkreten  Voraussetzungen,  die  zu  einer  Erstattung
 führen  können,  werden  dabei  die  Empfehlungen  des  Bun-
 desministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend
 hinsichtlich  des  Umfangs  und  der  Höhe  der  erstattungsfähi-
 gen  erforderlichen  Kinderbetreuungskosten  entsprechend
 berücksichtigen.  Um  die  Vereinbarkeit  von  Familie  und
 Dienst  zu  stärken  und  dadurch  die  personelle  Einsatzbereit-
 schaft  der  Soldatinnen  und  Soldaten  nachhaltig  zu  erhöhen,
 wird  durch  die  Änderung  des  §  10  Absatz  2  des  Soldatin-
 nen-  und  Soldatengleichstellungsgesetzes  eine  Rechts-
 grundlage  geschaffen,  die  die  Erstattung  von  zusätzlich  an-
 fallenden  und  unabwendbaren  Kinderbetreuungskosten  er-
 möglicht.

 Zu Artikel  12  (Änderung der Wehrbeschwerde-
 ordnung)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Mit  der  geplanten  Ausgliederung  der  Inspekteure  aus  dem
 Bundesministerium  der  Verteidigung  und  der  Einbeziehung
 des  Generalinspekteurs  in  die  Reihe  der  Disziplinarvorge-
 setzten  wird  die  Neufassung  der  Überschrift  für  §  22  in  der
 Inhaltsübersicht nötig.

 Zu Nummer  2  (§  16a Absatz  5 Satz  4)

 Die  Anpassung  folgt  aus  der  Umgliederung  des  Bundesmi-
 nisteriums  der  Verteidigung.  Die  Zuständigkeit  des  Bundes-
 verwaltungsgerichts  folgte  aus  der  Angehörigkeit  der  ent-
 scheidenden  Stellen  zu  einer  obersten  Bundesbehörde.  Nach
 der  Ausgliederung  der  Inspekteure  aus  dem  Bundesministe-
 rium  der  Verteidigung  und  der  Einbeziehung  des  General-
 inspekteurs  in  die  Reihe  der  Disziplinarvorgesetzten  soll  die
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exklusive  Zuständigkeit  des  Bundesverwaltungsgerichts  für
 das  Bundesministerium  der  Verteidigung  als  oberste  Bun-
 desbehörde erhalten bleiben.

 Zu Nummer  3  (§  22)

 Die  Änderung  folgt  aus  der  Organisationsänderung  des  Bun-
 desministeriums  der  Verteidigung;  sie  spiegelt  zum  einen
 wider,  dass  der  Generalinspekteur  jetzt  truppendienstlicher
 Vorgesetzter  der  Inspekteure  der  Teilstreitkräfte  geworden
 ist,  zum  anderen,  dass  die  Inspekteure  aus  dem  Bundes-
 ministerium  der  Verteidigung  ausgegliedert  wurden.  Die
 exklusive  Zuständigkeit  des  Bundesverwaltungsgerichts  für
 das  Bundesministerium  der  Verteidigung  als  oberste  Bun-
 desbehörde wird damit beibehalten.

 Zu Artikel  13  (Änderung der Wehrdisziplinar-
 ordnung)

 Zu Nummer  1  (§  22)

 Folgeänderung  zu  den  §§  4  ff.  des  Reservistinnen-  und  Re-
 servistengesetzes  (Artikel  3).  Die  Aktivierung  ist  mit  der
 Heranziehung  von  Reservistinnen  und  Reservisten  zu  einer
 Wehrdienstleistung  nach  dem  Vierten  Abschnitt  des  Solda-
 tengesetzes  vergleichbar;  in  dieser  Zeit  dürfen  ebenfalls  alle
 einfachen  Disziplinarmaßnahmen  verhängt  werden.  Die  Be-
 schränkung  auf  einen  Verweis  zur  Pflichtenmahnung  außer-
 halb  dieser  Zeiten  trägt  der  Besonderheit  des  Wehrdienstver-
 hältnisses  nach  dem  Reservistinnen-  und  Reservistengesetz
 Rechnung.

 Zu Nummer  2  (§  42)

 Zu Buchstabe a  (§  42 Nummer  4 Satz  3)

 Die  Änderung  folgt  aus  der  Ausgliederung  der  Inspekteure
 aus  dem  Bundesministerium  der  Verteidigung  und  der  Ein-
 beziehung  des  Generalinspekteurs  in  die  Reihe  der  Diszipli-
 narvorgesetzten.

 Zu Buchstabe b  (§  42 Nummer  5 Satz  2)

 Die  Änderung  folgt  ebenfalls  aus  der  Ausgliederung  der  In-
 spekteure  aus  dem  Bundesministerium  der  Verteidigung  und
 der  Einbeziehung  des  Generalinspekteurs  in  die  Reihe  der
 Disziplinarvorgesetzten.

 Zu Nummer  3  (§  58 Absatz  3)

 Zu Buchstabe a  (§  58 Absatz  3 Satz  1)

 Die  Änderung  bewirkt,  dass  für  die  gerichtlichen  Diszipli-
 narmaßnahmen  die  Soldatinnen  und  Soldaten  im  Wehr-
 dienstverhältnis  nach  dem  Reservistinnen-  und  Reservisten-
 gesetz  wie  alle  anderen  Reservistinnen  und  Reservisten  be-
 handelt  werden,  denen  sie  faktisch  näher  stehen.  Dies  ist,  da
 mangels  dienstlicher  Bezüge  die  gerichtlichen  Disziplinar-
 maßnahmen  für  Soldatinnen  im  Ruhestand  oder  Soldaten  im
 Ruhestand  nicht  greifen  können,  keine  Bevorzugung,  son-
 dern nur eine Klarstellung.

 Zu Buchstabe b  (§  58 Absatz  3 Satz  2 – neu)

 Folgeänderung  zu  den  §§  4  ff.  des  Artikels  3.  Der  neue
 Satz  verhindert  eine  Privilegierung  der  Empfängerinnen

 und  Empfänger  von  Versorgungsbezügen,  für  die  der  beste-
 hende  Maßnahmerahmen  des  §  58  Absatz  2  Satz  1  erhalten
 bleiben soll.

 Zu Artikel  14  (Änderung des Soldatenversorgungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1  (Inhaltsübersicht)

 Zu Buchstabe  a  (Angabe zum Zweiten Teil Abschnitt I)

 Es  handelt  sich  um  eine  notwendige  redaktionelle  Änderung
 infolge der Aussetzung des Grundwehrdienstes.

 Zu Buchstabe b  (Angabe  zum  Zweiten  Teil  Abschnitt  I  Un-
 terabschnitt 4)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  aufgrund
 der  Verlagerung  der  Berufsförderung  auf  die  Zeit  nach  dem
 Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis.

 Zu Buchstabe  c  (Angabe  zum  Zweiten  Teil  Unterab-
 schnitt  7)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  infolge  der
 Einfügung des §  13e durch Nummer  12.

 Zu Buchstabe  d  (Angabe  zum  Sechsten  Teil  Unterab-
 schnitte 13 und 14)

 Es  handelt  sich  um  eine  notwendige  redaktionelle  Änderung
 aufgrund  der  wegen  der  Anwendung  von  Übergangsvor-
 schriften  anzufügenden  Unterabschnitte  13  und  14  mit  den
 §§  101 und 102.

 Zu Nummer  2  (Überschrift zum Zweiten Teil Abschnitt I)

 Es  handelt  sich  um  eine  notwendige  redaktionelle  Änderung
 infolge der Aussetzung des Grundwehrdienstes.

 Zu Nummer  3 (§  3)

 Zu Buchstabe a (§  3 Absatz  2)

 Zu Doppelbuchstabe aa  (§  3 Absatz  2 Nummer  2)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  aufgrund
 der Änderung in Nummer  6 Buchstabe b.

 Zu Doppelbuchstabe bb (§  3 Absatz  2 Nummer  4)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  aufgrund
 der  Verlagerung  der  Berufsförderung  auf  die  Zeit  nach  dem
 Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis.

 Zu Buchstabe  b (§  3 Absatz  3)

 Es  handelt  sich  um  eine  notwendige  redaktionelle  Änderung
 infolge  der  Aussetzung  des  Grundwehrdienstes  und  der
 Überleitung  von  freiwilligen  zusätzlichen  Wehrdienst  Leis-
 tenden  in  den  Status  von  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Ab-
 schnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  Leistenden.  Das  Leis-
 tungsspektrum  für  die  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Ab-
 schnitt  7  des  Wehrpflichtgesetzes  Leistenden  wird  zudem
 um  Hilfen  zur  Eingliederung  in  das  zivile  Berufs-  und  Er-
 werbsleben erweitert.
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Zu Buchstabe  c  (§  3 Absatz  4)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung  infolge  der
 Einfügung des §  13e durch Nummer  11.

 Zu Nummer  4 (§  4)

 Zu Buchstabe  a (§  4 Absatz  1)

 Es  handelt  sich  um  eine  begriffliche  Ergänzung,  welche  Bil-
 dungsmaßnahmen  die  Berufsförderungsdienste  anbieten,
 sowie  um  eine  notwendige  redaktionelle  Änderung  infolge
 der Aussetzung des Grundwehrdienstes.

 Zu Buchstabe  b  (§  4 Absatz  2)

 Redaktionelle  Änderung  aufgrund  der  Einfügung  des  Absat-
 zes  1a  in  §  5  durch  Nummer  6  Buchstabe  b.  Schaffung  einer
 Anspruchsnorm  für  Soldatinnen  und  Soldaten  mit  einer  Ver-
 pflichtungszeit  von  weniger  als  vier  Jahren  für  die  dienst-
 zeitbegleitende  Förderung  von  Bildungsmaßnahmen  exter-
 ner Anbieter.

 Zu Buchstabe c  (§  4 Absatz  3 Satz  2)

 Redaktionelle  Klarstellung,  dass  die  dienstzeitbegleitende
 Förderung  nur  im  Rahmen  zur  Verfügung  stehender  Haus-
 haltsmittel angeboten werden darf.

 Zu Nummer  5  (Überschrift des Zweiten Teils Abschnitt I
 Unterabschnitt 4)

 Redaktionelle  Änderung  aufgrund  der  Verlagerung  der  Be-
 rufsförderung  auf  die  Zeit  nach  dem  Ausscheiden  aus  dem
 Dienstverhältnis.

 Zu Nummer  6 (§  5)

 Zu Buchstabe  a ( §  5 Absatz  1)

 Zu Doppelbuchstabe aa (§  5 Absatz  1 Satz  1)

 Redaktionelle  Änderung  aufgrund  der  Verlagerung  der  Be-
 rufsförderung  auf  die  Zeit  nach  dem  Ausscheiden  aus  dem
 Dienstverhältnis.

 Zu Doppelbuchstabe bb (§  5 Absatz  1 Satz  3 – neu)

 Die  Regelung  dient  der  Klarstellung,  dass  Erfahrungszeiten
 außerhalb  einer  Ausbildung  nicht  der  Förderung  unterlie-
 gen.

 Zu Buchstabe  b  (§  5 neuer Absatz  1a – neu)

 Die  Ermessensleistung  der  Teilnahme  an  externen  Maßnah-
 men  nach  §  4  wird  zu  einem  Rechtsanspruch  auf  Teilnahme
 an  Maßnahmen  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung
 nach  §  5  des  Soldatenversorgungsgesetzes.  Damit  wird  die
 Verwirklichung  des  Anspruchs  nach  §  5  des  Soldatenversor-
 gungsgesetzes  flexibler  gestaltet  und  die  Umsetzung  der
 Förderungsplanung erleichtert.

 Zu Buchstabe c  (§  5 Absatz  4)

 Die  Förderung  soll  abgesehen  von  der  Ausnahmemöglich-
 keit  in  Absatz  11  ausschließlich  im  Anschluss  an  die  Dienst-
 zeit  verwirklicht  werden.  Die  Förderungsansprüche  sind  da-
 her in Abhängigkeit von der Dienstzeit anzupassen.

 Zu Buchstabe  d (§  5 Absatz  5)

 Zu Doppelbuchstabe  aa (§  5 Absatz  5 Satz  1)

 Folgeänderung zu Nummer  6 Buchstabe c.

 Zu Doppelbuchstabe  bb (§  5 Absatz  5 Satz  1 – neu)

 Folgeänderung  zu  Nummer  6  Buchstabe  c  und  redaktionelle
 Änderung.

 Zu Doppelbuchstabe cc (§  5 Absatz  5 Satz  2 – neu)

 Redaktionelle Klarstellung.

 Zu den Buchstaben e und f (§  5 Absatz  6 und 7)

 Folgeänderungen zu Nummer  6 Buchstabe c.

 Zu Buchstabe  g (§  5 Absatz  8 und 9)

 Auch  der  im  Rahmen  der  militärischen  Ausbildung  erwor-
 bene  Hauptschulabschluss  soll  auf  den  Anspruch  auf  Förde-
 rung  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung  angerechnet
 werden.

 Aufgrund  des  Wegfalls  der  Freistellung  am  Ende  der
 Dienstzeit  ist  die  Neugestaltung  der  Förderungsansprüche
 für  Offiziere  mit  Hochschulabschluss  sowie  für  Unteroffi-
 ziere des Militärmusikdienstes notwendig.

 Zu Buchstabe  h (§  5 Absatz  10)

 Folgeänderung zu Nummer  6 Buchstabe c.

 Zu Buchstabe  i  (§  5 Absatz  11)

 Die  Möglichkeit,  in  Ausnahmefällen  eine  Freistellung  am
 Ende  der  Dienstzeit  zu  gewähren,  soll  aus  Gründen  der  Fle-
 xibilität bestehen bleiben.

 Zu Buchstabe  j (§  5 Absatz  12 Satz  3)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Bereinigung  aufgrund
 des Wegfalls der Freistellung am Ende der Dienstzeit.

 Zu Nummer  7  (§  6 Absatz  2)

 Die  Änderung  dient  der  Entbürokratisierung  und  der  Flexi-
 bilisierung der Durchführung der Förderung.

 Zu Nummer  8 (§  7)

 Zu Buchstabe  a (§  7 Absatz  1)

 Zu den Doppelbuchstaben  aa und bb
 (§  7 Absatz  1 Satz  1 und 2)

 Auch  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes  Leistende  sollen  bei  der  Eingliederung  un-
 terstützt werden.

 Zu Buchstabe  b (§  7 Absatz  2)

 Zu Doppelbuchstabe  aa (§  7 Absatz  2 Satz  2)

 Mit  der  Neufassung  wird  der  zeitliche  Rahmen  für  die
 Durchführung der Förderung um ein Jahr erweitert.
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Zu Doppelbuchstabe  bb (§  7 Absatz  2 Satz  3 – neu)

 Begrenzung  des  zeitlichen  Rahmens  für  die  Durchführung
 der  Förderung  für  ehemalige  Soldatinnen  auf  Zeit  oder  ehe-
 malige  Soldaten  auf  Zeit  mit  einer  Dienstzeit  von  weniger
 als vier Jahren.

 Zu Buchstabe c (§  7 Absatz  3)

 Der  Personenkreis,  der  ein  Berufsorientierungspraktikum
 absolvieren  darf,  wird  erweitert.  Ferner  erfolgt  eine  Flexibi-
 lisierung  sowie  –  durch  die  Einführung  der  monatsweisen
 Bewilligung  –  eine  Vereinfachung  und  Erleichterung  der  In-
 anspruchnahme dieser Förderungsleistung.

 Zu Buchstabe d (§  7 Absatz  4)

 Zu Doppelbuchstabe aa (§  7 Absatz  4 Satz  1)

 Mit  der  Einräumung  der  Möglichkeit,  die  Berufsorientie-
 rungspraktika  monatsweise  zu  absolvieren,  wird  die  Inan-
 spruchnahme  dieser  Förderungsleistung  vereinfacht  und  er-
 leichtert.

 Zu Doppelbuchstabe bb (§  7 Absatz  4 Satz  2 – neu)

 Die  Regelung  dient  ebenfalls  der  Flexibilisierung  und  Ver-
 einfachung  der  Durchführung  der  Berufsorientierungsprak-
 tika.

 Zu Buchstabe  e  (§  7 Absatz  5)

 Die  Regelung  dient  auch  der  Unterstützung  der  Eingliede-
 rung  freiwilligen  Wehrdienst  nach  Abschnitt  7  des  Wehr-
 pflichtgesetzes Leistender.

 Zu Nummer  9 (§  11)

 Zu Buchstabe  a (§  11 Absatz  2)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Bezugsdauer  der  Übergangsge-
 bührnisse.  Da  die  Freistellung  am  Ende  der  Wehrdienstzeit
 künftig  entfällt,  muss  die  Bezugsdauer  der  Übergangsge-
 bührnisse  entsprechend  verlängert  werden,  um  das  Ziel  der
 erfolgreichen  Wiedereingliederung  in  das  zivile  Berufs-  und
 Erwerbsleben  zu  erreichen.  Die  Bezugsdauer  der  Über-
 gangsgebührnisse  ist  für  die  in  Satz  2  genannten  ehemaligen
 Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  anzupassen,  da
 für  diesen  Personenkreis  aufgrund  der  am  Ende  der  Dienst-
 zeit  vorhandenen  Abschlüsse  ein  geringerer  Förderungsbe-
 darf  besteht.  Die  Regelung  in  Satz  3  ist  eine  Folgeänderung
 zu  §  5  Absatz  11.  Die  Regelung  in  Satz  4  ergibt  sich  daraus,
 dass  die  Berufsförderung  nach  der  Dienstzeit  stattfindet.
 Demzufolge  sind  die  Minderungen  aufgrund  der  während
 der  Dienstzeit  erworbenen  Abschlüsse  nunmehr  bei  den
 Förderungszeiträumen  nach  Dienstzeitende  zu  berücksich-
 tigen.

 Zu Buchstabe  b (Absatz 3)

 Zu Doppelbuchstabe  aa (§  11 Absatz  3 Satz  1)

 Wegen  der  längeren  Bezugsdauer  wird  der  Grundbetrag  der
 Übergangsgebührnisse  auf  50  Prozent  der  Dienstbezüge  des
 letzten Monats festgesetzt.

 Zu Doppelbuchstabe  bb (§  11 Absatz  3 Satz 3 bis 5)

 Durch  den  Bildungszuschuss  soll  ein  Anreiz  geschaffen
 werden,  den  Bildungsanspruch  nach  dem  Soldatenversor-
 gungsgesetz  in  Anspruch  zu  nehmen  und  damit  an  der  Wie-
 dereingliederung  in  das  zivile  Berufs-  und  Erwerbsleben  ak-
 tiv  mitzuarbeiten.  Werden  keine  Maßnahmen  der  schuli-
 schen  und  beruflichen  Bildung  durchgeführt,  erhalten  die
 ehemaligen  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  auf
 Antrag  einen  Versorgungszuschuss  zur  Sicherung  ihrer
 Existenzgrundlage,  so  dass  die  Übergangsgebührnisse  in
 der bisherigen Höhe gezahlt werden.

 Zu Buchstabe  c (§  11 Absatz  5)

 Mit  der  Änderung  wird  sichergestellt,  dass  eine  übergangs-
 weise  Zahlung  der  Übergangsgebührnisse  bei  einer  Entlas-
 sung  auf  eigenen  Antrag  nur  unter  eng  umgrenzten  Voraus-
 setzungen in Betracht kommt.

 Zu Buchstabe d (§  11 Absatz  6)

 Zu Doppelbuchstabe aa (§  11 Absatz  6 Satz  1)

 Die  Vorschrift  konkretisiert  die  Zahlungsweise  der  Über-
 gangsgebührnisse.

 Zu Doppelbuchstabe bb (§  11 Absatz  6 Satz  3 – neu)

 Die  Vorschrift  sieht  die  Möglichkeit  vor,  die  Übergangsge-
 bührnisse  auf  Antrag  ganz  oder  teilweise  in  einer  Summe  zu
 zahlen  (Kapitalisierung).  Damit  soll  vor  allem  eine  Exis-
 tenzgründung erleichtert werden.

 Zu den Doppelbuchstaben cc und dd
 (§  11 Absatz  6 Satz  5 – neu – und 6 – neu)

 Redaktionelle  Folgeänderungen  aufgrund  der  Einfügung
 des neuen Satzes 3.

 Zu Nummer  10  (§  11a Absatz  2)

 Redaktionelle  Folgeänderung  zu  Nummer  9  Buchstabe  d
 Doppelbuchstabe bb.

 Zu Nummer  11  (§  12)

 Zu Buchstabe a  (§  12 Absatz  2 Satz  1)

 Die  Höhe  der  Übergangsbeihilfe  soll  künftig  linear  in  Ab-
 hängigkeit  von  der  geleisteten  Dienstzeit  gezahlt  werden.
 Durch  die  im  Einzelfall  höheren  Beträge  soll  auch  kompen-
 siert  werden,  dass  die  Möglichkeit,  am  Ende  der  Dienstzeit
 mit  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung  unter  Freistel-
 lung  vom  militärischen  Dienst  zu  beginnen,  künftig  nicht
 mehr besteht.

 Zu Buchstabe b  (§  12 Absatz  7 Satz  1)

 Redaktionelle  Folgeänderung  zu  Nummer  9  Buchstabe  d
 Doppelbuchstabe bb.

 Zu Nummer  12 (Untergliederung e – neu)

 Der  neue  §  13e  ist  inhaltlich  an  den  §  36  des  Soldatenver-
 sorgungsgesetzes  angelehnt.  Mit  dem  Unterhaltsbeitrag  soll
 lebensälteren  ehemaligen  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten
 auf  Zeit  nach  dem  Ende  des  Bezugszeitraums  der  Über-
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gangsgebührnisse  die  Möglichkeit  eingeräumt  werden,  ei-
 nen  Beitrag  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  zu  erhalten.
 Hierbei  wird  berücksichtigt,  dass  mit  höherem  Alter  eine  er-
 folgreiche  Wiedereingliederung  in  das  zivile  Berufs-  und
 Erwerbsleben  schwieriger  wird.  Durch  die  individuelle  Be-
 rücksichtigung  der  wirtschaftlichen  Verhältnisse  einer  ehe-
 maligen  Soldatin  auf  Zeit  oder  eines  ehemaligen  Soldaten
 auf  Zeit  bei  der  Festsetzung  des  Unterhaltsbeitrags  wird  ge-
 währleistet,  dass  dieser  Unterhaltsbeitrag  nur  dann  in  Be-
 tracht  kommt,  wenn  entsprechende  Einkünfte  nicht  zur  Ver-
 fügung  stehen.  Bei  erfolgreicher  Eingliederung  in  das  zivile
 Berufs-  und  Erwerbsleben  kommt  somit  im  Regelfall  keine
 Zahlung  in  Betracht.  Zudem  ist  die  Zahlung  des  Unterhalts-
 beitrags  durch  die  Anknüpfung  an  den  Beginn  des  Bezugs
 einer  Rente  aufgrund  der  nach  der  Dienstzeit  durchgeführ-
 ten  Nachversicherung  begrenzt.  Außerdem  wird  durch  die
 Begrenzung  der  Höhe  das  Abstandsgebot  zur  Versorgung
 der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten gewahrt.

 Zu Nummer  13 (§  21)

 Die  jederzeit  mögliche  Versetzung  in  den  einstweiligen  Ru-
 hestand  führt  gerade  für  lebensjüngere  Soldatinnen  und  Sol-
 daten  zu  erheblichen  Einkommenseinbußen.  Dem  soll  die
 teilweise  Wiedereinführung  des  bis  Ende  1998  geltenden
 Rechts  entgegenwirken,  wodurch  bis  zu  drei  Jahre  im  einst-
 weiligen  Ruhestand  als  ruhegehaltfähig  anerkannt  werden
 können.  Es  handelt  sich  um  eine  Angleichung  an  die  für  Be-
 amte  in  §  7  des  Beamtenversorgungsgesetzes  vorgesehene
 Regelung.

 Zu Nummer  14 (§  39)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Förderung  der  schulischen  und  be-
 ruflichen  Bildung  für  ehemalige  Berufssoldatinnen  und  Be-
 rufssoldaten.

 Zu Absatz  1

 Die  Vorschrift  konkretisiert  den  Personenkreis  der  ehemali-
 gen  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten,  die  Anspruch
 auf  Förderung  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung  ha-
 ben,  weil  das  Dienstverhältnis  durch  Versetzung  in  den  Ru-
 hestand wegen Dienstunfähigkeit endet.

 Zu Absatz  2

 Die  Vorschrift  regelt  den  Anspruch  auf  Förderung  der  schu-
 lischen  und  beruflichen  Bildung  für  den  Personenkreis  der
 wegen  Dienstunfähigkeit  ausgeschiedenen  ehemaligen  Offi-
 ziere  mit  einem  Hochschulabschluss  sowie  der  Unteroffi-
 ziere  des  Militärmusikdienstes.  Die  Kürzung  nach  Nummer  1
 ist  wegen  des  auf  Kosten  des  Bundes  erworbenen  Hoch-
 schulabschlusses gerechtfertigt.

 Zu Absatz  3

 Die  Vorschrift  gewährt  den  Berufssoldatinnen  und  Berufs-
 soldaten,  deren  Dienstverhältnis  vor  dem  40.  Lebensjahr
 durch  Versetzung  in  den  Ruhestand  wegen  Dienstunfähig-
 keit  infolge  Wehrdienstbeschädigung  endete,  einen  zusätzli-
 chen  Förderungsanspruch  (dienstzeitbegleitende  Förderung,
 Teilnahme  an  Berufsorientierungspraktika,  Anspruch  auf
 Erteilung  eines  Zulassungsscheins).  Aus  Fürsorgegründen
 ist  es  gerechtfertigt,  dass  die  in  Satz  1  sowie  den  Absätzen  1

 und  2  geregelten  Leistungen  auch  den  wegen  Dienstunfä-
 higkeit  ausgeschiedenen  Berufssoldatinnen  und  Berufssol-
 daten  gewährt  werden  können,  wenn  die  Dienstunfähigkeit
 nicht auf einer Wehrdienstbeschädigung beruht.

 Zu Absatz  4

 Die  Vorschrift  regelt  den  Anspruch  auf  Förderung  der  schu-
 lischen  und  beruflichen  Bildung  für  den  Personenkreis  der
 Offiziere  in  Verwendungen  als  Strahlflugzeugführer  oder
 Waffensystemoffizier,  deren  Dienstverhältnisse  zu  einem
 besonders  frühen  Zeitpunkt  planmäßig  durch  Versetzung  in
 den Ruhestand enden.

 Zu Absatz  5

 Folgeänderung aufgrund der Neufassung des §  39.

 Zu Absatz  6

 Folgeänderung aufgrund der Neufassung des §  39.

 Zu den Nummern 15 bis 17
 (§  44 Absatz  2 Satz  1, §  45 Absatz  1 Satz  2, §  59 Absatz  4)

 Redaktionelle  Folgeänderung  zu  Nummer  9  Buchstabe  d
 Doppelbuchstabe dd.

 Zu Nummer  18 (§  60 Absatz  2 Satz  1)

 Redaktionelle  Folgeänderung  zu  Nummer  9  Buchstabe  b
 Doppelbuchstabe bb.

 Zu Nummer  19 (§  89a Satz  3)

 Die  Änderung  bewirkt  die  Anpassung  des  Einbaufaktors  ab
 1. Januar 2012 in Verbindung mit Artikel  18 Absatz  2.

 Zu Nummer  20  (neue Überschriften und §§  101
 und 102 – neu)

 Zu §  101  (Übergangsregelungen  aus  Anlass  des  Einsatz-
 versorgungs-Verbesserungsgesetzes)

 Mit  dem  Inkrafttreten  des  Einsatzversorgungs-Verbes-
 serungsgesetzes  am  13.  Dezember  2011  sind  unter  anderem
 auch  die  Zahlbeträge  der  einmaligen  Unfallentschädigung
 beziehungsweise  der  einmaligen  Entschädigung  für  Geschä-
 digte,  die  einen  schweren  Einsatzunfall  (Minderung
 der  Erwerbsfähigkeit  –  MdE  –  von  mindestens  50  Prozent)
 oder  einen  Dienstunfall  bei  der  Ausübung  besonders  gefähr-
 licher  Tätigkeiten  mit  derartigen  Folgen  erlitten  haben,  er-
 höht  worden.  Im  Fall  eines  tödlichen  Unfalls  dieser  Art  gilt
 Entsprechendes  für  die  Zahlbeträge  an  die  Hinterbliebenen.

 Im  Zuge  der  parlamentarischen  Beratungen  des  Einsatzver-
 sorgungs-Verbesserungsgesetzes  wurde  die  Rückdatierung
 der  Erhöhung  der  einmaligen  Entschädigungszahlungen  für
 Getötete  und  Schwerstgeschädigte  nach  dem  Soldaten-  und
 Beamtenversorgungsgesetz  thematisiert.  Allerdings  konnte
 im  Gesetzgebungsverfahren  im  Hinblick  auf  die  Eilbedürf-
 tigkeit  des  Gesetzes  keine  abschließende  Regelung  dazu  ge-
 funden  werden.  Der  Deutsche  Bundestag  hat  daraufhin  am
 28.  Oktober  2011  einen  Entschließungsantrag  der  Fraktionen
 CDU/CSU,  SPD,  FDP  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 angenommen,  in  dem  die  Bundesregierung  aufgefordert
 wird,  im  Zuge  der  Begleitgesetzgebung  zur  Reform  der  Bun-
 deswehr  die  Einsatzversorgung  hinsichtlich  des  Stichtags  für
 die  einmaligen  Entschädigungszahlungen  einer  eingehenden
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Überprüfung  zu  unterziehen  und  die  notwendigen  Schritte
 für  die  Festlegung  einer  angemessenen  und  systemkonfor-
 men  Stichtagsregelung  einzuleiten  (Bundestagsdrucksache
 17/7498; Plenarprotokoll 17/137, S.  16386/16387).

 Die  Umsetzung  dieses  Bundestagsbeschlusses  für  einsatzge-
 schädigte  Soldatinnen  und  Soldaten  sowie  andere  Angehö-
 rige  des  Geschäftsbereichs  des  Bundesministeriums  der  Ver-
 teidigung  soll  im  System  der  Einsatzversorgung,  das  heißt
 rückwirkend  ab  dem  Inkrafttreten  des  Einsatzversorgungs-
 gesetzes  vom  21.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3592)  mit
 Wirkung  vom  1.  Dezember  2002,  erfolgen.  Seit  diesem  Zeit-
 punkt  besteht  der  Anspruch  auf  die  einmalige  Entschädigung
 nach  einheitlichen  Tatbestandsvoraussetzungen,  nämlich  im
 Fall  eines  Einsatzunfalls  und  einer  MdE  von  mindestens
 50  Prozent.  Darüber  hinaus  galten  ab  diesem  Zeitpunkt  ein-
 heitlich  die  Beträge  der  einmaligen  Entschädigungszahlun-
 gen,  die  der  Anpassung  durch  das  Einsatzversorgungs-Ver-
 besserungsgesetzes  zugrunde  gelegt  wurden.  Dies  galt  eben-
 falls  für  die  einmaligen  Entschädigungszahlungen  im  Fall
 von  Dienstunfällen  bei  der  Ausübung  besonders  gefährlicher
 Tätigkeiten  außerhalb  von  besonderen  Auslandsverwendun-
 gen,  die  nach  dem  Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz
 hinsichtlich der Höhe gleich behandelt werden.

 Zu  diesem  Zweck  werden  die  Beträge  der  einmaligen  Ent-
 schädigungszahlungen  nach  dem  Soldatenversorgungsge-
 setz  rückwirkend  zum  1.  Dezember  2002  auf  den  nach  dem
 Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz  ab  dem  13.  De-
 zember  2011  geltenden  Stand  angehoben.  Erforderlich  ist,
 dass  der  Zeitpunkt,  zu  dem  alle  für  die  Entstehung  des  An-
 spruchs  erforderlichen  Tatbestandsvoraussetzungen  vorlie-
 gen,  nach  dem  30.  November  2002  liegt.  Umfasst  sind  da-
 nach  Einsatzunfälle  oder  Unfälle  nach  den  §§  63  und  63a,
 die  nach  dem  30.  November  2002  zur  Beendigung  des
 Dienstverhältnisses  mit  einer  MdE  von  mindestens  50  Pro-
 zent  oder  zum  Tod  oder  nach  dem  17.  Dezember  2007  zu  ei-
 ner  dauerhaften  Minderung  der  Erwerbsfähigkeit  im  oben
 genannten Umfang geführt haben.

 Zu §  102  (Übergangsregelungen  aus  Anlass  des  Bundes-
 wehrreform-Begleitgesetzes)

 Zu Absatz  1

 Grundsätzlich  sollen  die  Neuregelungen  nur  für  Soldatinnen
 und  Soldaten  gelten,  deren  Dienstverhältnisse  nach  dem  In-
 krafttreten des Gesetzes begründet worden sind.

 Zu Absatz  2

 Im  Hinblick  auf  eine  zielführende  Durchführung  der  Förde-
 rung  der  schulischen  und  beruflichen  Bildung  ist  es  zweck-
 mäßig,  die  in  Absatz  2  genannten  gesetzlichen  Regelungen
 bereits  bei  Soldatinnen  auf  Zeit  und  Soldaten  auf  Zeit  zu  be-
 rücksichtigen,  die  sich  in  diesem  Dienstverhältnis  bereits
 zum  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  des  Gesetzes  befunden  ha-
 ben.

 Zu Artikel  15  (Änderung des Arbeitszeitgesetzes)

 Für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  bei  den  Streit-
 kräften  gilt  das  Arbeitszeitgesetz,  auch  wenn  diese  Beschäf-
 tigten  auf  Seeschiffen  der  Marine  eingesetzt  werden.  Denn
 das  Seemannsgesetz  mit  seinen  flexibleren  Arbeitszeitrege-
 lungen  findet  nur  für  Kauffahrteischiffe  (Handelsschiffe)

 Anwendung.  Die  Bestimmungen  des  Arbeitszeitgesetzes
 tragen  besonderen  Tätigkeiten  von  Arbeitnehmerinnen  und
 Arbeitnehmern  der  Streitkräfte  nicht  in  jedem  Fall  Rech-
 nung.  So  hat  sich  gezeigt,  dass  etwa  bei  der  Teilnahme  von
 zivilen  Beschäftigten  der  Marine  an  Mandatseinsätzen  oder
 diesen  vergleichbaren  Einsätzen  im  Ausland  oder  auf  See
 die  Vorgaben  des  Arbeitszeitgesetzes  aufgrund  der  Rahmen-
 bedingungen  dieser  Einsätze  eine  vollumfängliche  Erfül-
 lung  der  internationalen  und  europäischen  Bündnisver-
 pflichtungen  beeinträchtigen  können.  Damit  die  Bundesre-
 publik  Deutschland  insbesondere  diesen  Verpflichtungen
 nachkommen  kann,  ist  es  zwingend  notwendig,  von  den  be-
 stehenden  arbeitszeitrechtlichen  Vorgaben  abweichen  zu
 können.  Die  Verordnungsermächtigung  in  §  15  Absatz  3  des
 Arbeitszeitgesetzes  für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitneh-
 mer  bei  den  Streitkräften  ist  nicht  ausreichend.  Sie  setzt  für
 das  Überschreiten  von  Arbeitszeitgrenzen  zwingende
 Gründe der Verteidigung voraus. Die geschilderten Einsätze
 werden  von  dieser  Tatbestandsvoraussetzung  nicht  erfasst.
 Durch  die  neue  Vorschrift  wird  das  Bundesministerium  für
 Verteidigung  ermächtigt,  in  seinem  Geschäftsbereich  und
 mit  Zustimmung  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und
 Soziales  eine  Rechtsverordnung  zu  erlassen,  die  spezifiziert,
 bei  welchen  Tätigkeiten  der  Streitkräfte  und  in  welchem
 Umfang  Abweichungen  von  den  Bestimmungen  des  Ar-
 beitszeitgesetzes  und  den  auf  seiner  Grundlage  erlassenen
 Rechtsverordnungen,  unter  Gewährleistung  der  größtmögli-
 chen  Sicherheit  und  des  bestmöglichen  Gesundheitsschut-
 zes  der  betroffenen  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,
 zwingend  erforderlich  sind.  Dabei  wird  von  einer  europa-
 rechtlichen  Ausnahmebestimmung  der  Richtlinie  89/391/
 EWG  des  Rates  vom  12.  Juni  1989  über  die  Durchführung
 von  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Sicherheit  und  des
 Gesundheitsschutzes  der  Arbeitnehmer  bei  der  Arbeit,  auf
 deren  Anwendungsbereich  die  Richtlinie  2003/88/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  4.  November
 2003  über  bestimmte  Aspekte  der  Arbeitszeitgestaltung  ver-
 weist,  Gebrauch  gemacht.  Anders  als  §  15  Absatz  3  des  Ar-
 beitszeitgesetzes  enthält  die  Vorschrift  lediglich  eine  Er-
 mächtigung,  von  den  geltenden  arbeitszeitrechtlichen  Be-
 stimmungen  abweichende  Arbeitszeiten  festzulegen.  Eine
 Ermächtigung,  die  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer
 zur  Leistung  der  abweichenden  Arbeitszeiten  auch  tatsäch-
 lich  zu  verpflichten,  wie  dies  ausnahmsweise  aus  zwingen-
 den  Gründen  der  Verteidigung  möglich  wäre,  enthält  sie
 nicht.  Die  Verordnung  gibt  daher  lediglich  den  erweiterten
 rechtlichen  Rahmen  vor.  Die  konkrete  Arbeitszeitfestlegung
 erfolgt  wie  auch  sonst  im  Rahmen  der  Regelungen  des  Ar-
 beitszeitgesetzes  durch  die  Tarifvertragsparteien,  die  Be-
 triebspartner oder die Arbeitsvertragsparteien.

 Zu Artikel  16  (Änderung des Sechsten Buches
 Sozialgesetzbuch)

 Zu Nummer  1  (§  230 Absatz  7)

 Das  Bundeswehrreform-Begleitgesetz  sieht  in  Artikel  1
 (Streitkräftepersonalstruktur-Anpassungsgesetz)  §  2  Absatz  1
 Nummer  2  die  –  bis  zum  31.  Dezember  2017  befristete  –
 Möglichkeit  vor,  Berufssoldatinnen  und  Berufssoldaten
 nach  Vollendung  des  40.  Lebensjahres  mit  ihrer  Zustimmung
 in  den  vorzeitigen  Ruhestand  zu  versetzen.  Nach  §  7  des
 Streitkräftepersonalstruktur-Anpassungsgesetzes  erhalten  die
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Betroffenen  eine  Basisabsicherung.  Zum  Aufbau  einer  um-
 fassenden  Altersabsicherung  muss  für  sie  die  Möglichkeit
 bestehen,  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  Renten-
 anwartschaften  durch  eine  rentenversicherungspflichtige  Tä-
 tigkeit zu erwerben.

 Mit  der  Regelung  in  Absatz  7  wird  verhindert,  dass  dieser
 Personenkreis  frühpensionierter  Berufssoldatinnen  und  Be-
 rufssoldaten  in  einer  nach  der  Zurruhesetzung  ausgeübten
 Erwerbstätigkeit  wegen  des  Bezugs  einer  Versorgung  nach
 Erreichen  einer  Altersgrenze  nach  §  5  Absatz  4  Nummer  2
 des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  versicherungsfrei
 ist.  Die  Regelung  dient  der  Klarstellung,  dass  es  sich  bei  der
 Basisabsicherung  nach  §  7  des  Streitkräftepersonalstruktur-
 Anpassungsgesetzes  –  anders  als  bei  den  Versorgungen  der
 nach  dem  Personalstärkegesetz  ausgeschiedenen  Berufssol-
 daten  –  nach  den  Grundsätzen  des  Bundessozialgerichts
 (vgl.  Urteil  vom  22.  Februar  1996  –  12  RK  3/95)  nicht  um
 eine  Versorgung  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  nach
 Erreichen  einer  Altersgrenze  handelt,  die  zur  Versiche-
 rungsfreiheit  nach  §  5  Absatz  4  Nummer  2  des  Sechsten
 Buches Sozialgesetzbuch führt.

 Zu Nummer  2  (§  282 Absatz  3)

 Die  Vorschrift  ermöglicht  es  Versicherten,  die  nach  §  1
 Absatz  4  des  Streitkräftepersonalstruktur-Anpassungsgeset-
 zes  oder  nach  §  3  Absatz  2  des  Bundeswehrbeamtinnen-
 und  Bundeswehrbeamten-Ausgliederungsgesetzes  beur-
 laubt  wurden,  eine  außerordentliche  Nachzahlung  freiwilli-
 ger  Beiträge  zu  beantragen,  wobei  der  Bund  diese  Beiträge
 zu  zahlen  hat.  Das  auf  die  Erfüllung  der  allgemeinen  Warte-
 zeit  begrenzte  Nachzahlungsrecht  besteht  frühestens  mit  Er-
 reichen  der  Regelaltersgrenze  und  ermöglicht  die  Inan-
 spruchnahme  einer  Regelaltersrente.  Nachgezahlt  werden
 können  freiwillige  Beiträge  von  Versicherten,  die  nicht
 mehr  ausreichend  Zeit  hatten,  um  die  allgemeine  Wartezeit
 von  fünf  Jahren  (60  Kalendermonate)  –  auch  nicht  durch

 eine  laufende  freiwillige  Versicherung  –  bis  zum  Erreichen
 der  für  sie  maßgebenden  besonderen  oder  allgemeinen  Al-
 tersgrenze – erfüllen zu können.

 Zu Artikel  17  (Bekanntmachungserlaubnis)

 Im  Hinblick  darauf,  dass  das  Einsatz-Weiterverwendungs-
 gesetz  seit  seiner  Verkündung  mehrfach  und  in  größerem
 Umfang  geändert  worden  ist,  wird  das  Bundesministerium
 der  Verteidigung  ermächtigt,  das  Einsatz-Weiterverwen-
 dungsgesetz  in  der  vom  Inkrafttreten  des  vorliegenden  Ge-
 setzes  an  geltenden  Fassung  im  Bundesgesetzblatt  bekannt
 zu machen.

 Zu Artikel  18  (Inkrafttreten)

 Zu Absatz  1

 Die  Reform  der  Bundeswehr  soll  so  schnell  wie  möglich
 umgesetzt  werden,  daher  ist  der  nächstmögliche  Zeitpunkt
 des Inkrafttretens zu wählen.

 Zu Absatz  2

 Durch  das  Gesetz  zur  Wiedergewährung  der  Sonderzahlung
 vom  20.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  2842)  wurde  der  bisher
 ausgesetzte  Teil  der  Sonderzahlung  zum  1.  Januar  2012  in
 die nach dem Bundesbesoldungsgesetz zustehenden Bezüge
 eingearbeitet.  Daher  ist  der  von  der  Sonderzahlung  abhän-
 gige Faktor ebenfalls zum 1. Januar 2012 anzupassen.

 Zu Absatz  3

 §  85a  des  Bundesbesoldungsgesetzes  tritt  mit  Ablauf  des
 31.  Dezember  2012  außer  Kraft.  Diese  Stichtagsregelung  ist
 notwendig,  um  den  Anspruch  auf  eine  Verpflichtungsprä-
 mie  nach  §  43b  oder  §  85a  des  Bundesbesoldungsgesetzes
 hinsichtlich  der  Mannschaftslaufbahnen  wegen  des  notwen-
 digen  zeitlichen  Vorlaufs  im  Rahmen  der  Personalwerbung
 rechtssicher bestimmen zu können.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes geprüft.

 Die  Auswirkungen  auf  den  Erfüllungsaufwand  wurden  vom
 Ressort  ausführlich  dargestellt.  Aufgrund  des  Vollzugs  des
 Bundeswehrreform-Begleitgesetzes  entsteht  für  den  Bereich
 der  Verwaltung  bis  Ende  des  Jahres  2017  ein  Erfüllungsauf-
 wand  von  rd.  1,9  Mio.  Euro  sowie  ein  einmaliger  Umstel-
 lungsaufwand  in  Höhe  von  rd.  62  000  Euro.  Da  die  betroffe-
 nen  Soldatinnen  und  Soldaten  sowie  Beamtinnen  und  Be-
 amten  hinsichtlich  der  mit  den  neuen  Regelungen  verbunde-
 nen  Entscheidungen  in  ihrer  Privatsphäre  als  Bürger
 betroffen  sind,  entsteht  für  diesen  Bereich  ein  einmaliger
 Erfüllungsaufwand  in  Höhe  von  rd.  3  Stunden  pro  Person
 (bis  Ende  des  Jahres  2017).  Für  den  Bereich  der  Wirtschaft
 entsteht  kein  Erfüllungsaufwand.  Der  Nationale  Normen-
 kontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  gesetzlichen  Prüfauftrages
 keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.

 Der  Rat  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  das  Ressort  getrennt  vom
 Erfüllungsaufwand  die  Ausgaben,  die  im  Zusammenhang
 mit  den  zu  zahlenden  Geldleistungen  für  die  Instrumente
 zur  Personalanpassung  und  zur  weiteren  Reformbegleitung
 entstehen,  im  Vorblatt  unter  dem  Punkt  „Haushaltsausgaben
 ohne  Erfüllungsaufwand“  dargestellt  hat.  Für  diese  Maß-
 nahmen  entstehen  nach  Angaben  des  Ressorts  im  Jahr  2012
 voraussichtlich  Ausgaben  in  Höhe  von  75  Mio.  Euro.  In  den
 Folgejahren  bis  2017  erhöhen  sich  diese  Beträge  auf  303,4
 Mio. Euro.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  895.  Sitzung  am  30.  März  2012
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Ab-
 satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  zusätzliche  Hil-
 fen  für  die  von  der  Bundeswehrstrukturreform  und  durch
 den  Abzug  ausländischer  Streitkräfte  betroffenen  Regionen
 bereitzustellen:

 1.  Der  Bundesrat  empfiehlt  angesichts  der  zu  erwartenden
 Konversionslasten  für  die  Länder  und  ihre  Kommunen,
 bestehende  Bund-Länder-Förderprogramme  aufzusto-
 cken  und  erforderlichenfalls  ein  ergänzendes  Bundes-
 konversionsprogramm  zugunsten  der  Standortkommu-
 nen  aufzulegen.  Hierzu  sollten  insbesondere  die  Bundes-
 mittel  für  die  Städtebauförderungsprogramme  sowie  die
 regionale  Wirtschaftsförderung  in  den  nächsten  Jahren
 aufgestockt  werden.  In  der  Städtebauförderung  ist  zur
 Bewältigung  der  zu  erwartenden  Konversionslasten  eine
 Aufstockung  der  jährlichen  Bundesmittel  in  Höhe  von
 mindestens  50  Mio.  Euro  mit  Förderschwerpunkt  „Kon-
 version“  für  die  nächsten  zehn  Jahre  notwendig,  ohne
 dass  dies  zu  Lasten  der  übrigen  städtebaulichen  Förder-
 programme  gehen  darf.  Die  Fördermaßnahmen  sollten
 die  Gesamtverantwortung  des  Bundes  für  die  Folgen  der
 Bundeswehrstrukturreform  widerspiegeln  und  inhaltlich

 auf  die  Bedürfnisse  der  betroffenen  Regionen  zuge-
 schnitten werden.

 2.  Die  Bundesregierung  wird  aufgefordert,  die  im  Zuge  der
 Bundeswehrstrukturreform  frei  werdenden  Konversions-
 liegenschaften  –  in  Anlehnung  an  die  bei  früheren  Kon-
 versionsmaßnahmen  geltenden  Verbilligungsgrundsätze  –
 den  Kommunen  auf  Wunsch  zu  günstigen  Konditionen,
 d.  h.  unter  Marktwert,  zu  überlassen.  Der  Bundesrat  emp-
 fiehlt,  die  notwendigen  haushaltsrechtlichen  Vorausset-
 zungen  für  eine  verbilligte  Abgabe  von  Konversions-
 grundstücken  rechtzeitig  vor  Räumung  der  Bundeswehr-
 liegenschaften  zu  schaffen.  Zusätzlich  sollte  §  1  des  Ge-
 setzes  über  die  Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben
 durch  eine  „Öffnungsklausel“  erweitert  werden,  welche
 die  Berücksichtigung  strukturpolitischer  Ziele  des  Bun-
 des,  der  Länder  und  der  Kommunen  bei  der  Verwertung
 von Liegenschaften ermöglicht.

 3.  Der  Bundesrat  geht  davon  aus,  dass  die  bodenrechtli-
 chen  Verpflichtungen  des  Bundes  zur  Erkundung,  Sanie-
 rung  und  Beseitigung  etwaiger  Altlasten  sowie  Kampf-
 mittel  vollumfänglich  erfüllt  werden,  und  empfiehlt,  die
 notwendigen  Untersuchungs-  und  Sanierungsarbeiten
 nach  Möglichkeit  noch  vor  Räumung  einer  Liegenschaft
 einzuleiten.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zur  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zum  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Begleitung  der
 Reform der Bundeswehr wie folgt:

 Zu Nummer 1

 Die  Bundesregierung  stimmt  der  Forderung  nach  weiterer
 Aufstockung  der  Bundesfinanzhilfen  zur  regionalen  Wirt-
 schaftsförderung und zur Städtebauförderung nicht zu.

 Im  Jahr  2012  werden  im  Rahmen  der  Gemeinschaftsauf-
 gabe  „Verbesserung  der  regionalen  Wirtschaftsstruktur“
 Mittel  in  Höhe  von  597  Mio.  Euro  zur  Verfügung  gestellt.
 Die  vom  Bundeskabinett  am  21.  März  2012  beschlossenen
 Eckwerte  des  Regierungsentwurfs  des  Bundeshaushalts
 2013  sehen  gegenüber  dem  geltenden  Finanzplan  eine  Auf-
 stockung  der  Mittel  um  33  Mio.  Euro  auf  569  Mio.  Euro  für
 2013 vor.

 Im  Jahr  2012  werden  den  Ländern  Finanzhilfen  für  neue
 städtebauliche  Maßnahmen  in  einem  Programmumfang  von
 455  Mio.  Euro  zur  Verfügung  gestellt.  Auch  die  vom  Bun-
 deskabinett  am  21.  März  2012  beschlossenen  Eckwerte  des
 Regierungsentwurfs  des  Bundeshaushalts  2013  und  des
 Finanzplans  bis  2016  sehen  Finanzhilfen  an  die  Länder  für
 die  Städtebauförderung  in  Höhe  von  455  Mio.  Euro  für
 2013 vor.

 Damit  wird  es  den  Ländern  unter  anderem  auch  ermöglicht,
 den  Belastungen,  die  sich  durch  die  Schließung  militäri-
 scher Standorte ergeben, entgegenzuwirken.

 Zu Nummer 2

 Die  Schaffung  einer  „Öffnungsklausel“  im  Gesetz  über  die
 Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben  zur  Wiedereinfüh-
 rung von verbilligten Grundstücksabgaben wird abgelehnt.

 Die  Wiedereinführung  von  verbilligten  Grundstücksverkäu-
 fen  welcher  Art  auch  immer  –  ähnlich  wie  in  der  Zeit  vor
 2005  –  kommt  für  die  Bundesregierung  nicht  in  Betracht,  da
 sie  der  Konsolidierung  des  Bundeshaushalts  und  dem  Ab-
 bau der Neuverschuldung weiter oberste Priorität einräumt.

 Es  konnte  nie  belegt  werden,  dass  die  verbilligte  Abgabe
 von  Konversionsgrundstücken  –  die  Einnahmeausfälle  des
 Bundes  beliefen  sich  bis  zum  Wegfall  der  Haushaltsver-
 merke  Ende  2005  nach  Auskunft  der  Bundesanstalt  für  Im-
 mobilienaufgaben  (Bundesanstalt)  auf  2,27  Mrd.  Euro  –  tat-
 sächlich  dazu  beigetragen  haben,  die  Konversionsfolgen  für
 die betroffenen Kommunen nachhaltig zu verringern.

 Inzwischen  hat  der  Haushaltsausschuss  des  Deutschen  Bun-
 destages  in  seiner  Sitzung  vom  21.  März  2012  beschlossen,
 den  Kommunen  unter  bestimmten  Voraussetzungen  eine
 Erstzugriffsoption  für  Konversionsgrundstücke  einzuräu-
 men.  Der  Bund  in  seiner  gesamtstaatlichen  Verantwortung
 kommt  damit  den  Wünschen  der  Kommunen  entgegen  und
 gibt  ihnen  –  neben  der  den  Kommunen  bereits  obliegenden
 Planungshoheit  –  ein  weiteres  Instrument  in  die  Hand,  um
 den  Konversionsprozess  und  die  Erfüllung  ihrer  öffent-
 lichen  Aufgaben  beschleunigt  wahrnehmen  zu  können.  Er

 gilt  für  ehemalige  Militärgrundstücke  sowohl  aus  Nutzung
 der  Bundeswehr  als  auch  aus  Nutzung  der  Alliierten  Streit-
 kräfte.  Bei  Ausübung  dieser  Erstzugriffsoption  wird  der
 volle  Wert  im  Sinne  der  Bundeshaushaltsordnung  durch  ein
 Wertgutachten  ermittelt.  Insofern  handelt  es  sich  nicht  um
 einen verbilligten Grundstückserwerb.

 Vor  dem  Hintergrund  des  Standortkonzepts  2011  und  seinen
 Konsequenzen  für  die  Kommunen  ist  zwischen  dem  Bun-
 desministerium  der  Verteidigung  (BMVg)  und  dem  Bundes-
 ministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  die  Ein-
 richtung  einer  interministeriellen  Arbeitsgruppe  auf  Abtei-
 lungsleiterebene  zum  Thema  „Unterstützung  und  Förderung
 der  Kommunen“  verabredet  worden,  die  erstmals  am  17.  Ja-
 nuar  2012  getagt  hat.  Neben  den  zuständigen  Abteilungslei-
 tern  der  mit  Konversionsaufgaben  befassten  Ressorts  war
 die Bundesanstalt vertreten.

 Die  Bundesanstalt  führte  am  7.  Februar  2012  unter  anderem
 mit  den  betroffenen  Gemeinden  eine  Konversionskonferenz
 durch.  Auf  der  Konferenz  wurden  die  Kommunen  über  ihre
 Instrumente  und  Verwertungsmodelle  informiert  sowie  Ko-
 operationsmöglichkeiten  zwischen  Kommune,  Bundesan-
 stalt und gegebenenfalls potentiellen Investoren aufgezeigt.

 Die  strukturpolitische  Verantwortung  für  die  Bewältigung
 der  Konversionsfolgen  liegt  nach  der  föderalen  Aufgaben-
 verteilung  des  Grundgesetzes  vorrangig  bei  den  Ländern.
 Der  Bund  ist  aus  seiner  gesamtstaatlichen  Verantwortung
 heraus  den  Ländern  bei  der  Bewältigung  der  Konversions-
 probleme  finanziell  weit  entgegen  gekommen.  Die  Länder
 und  Kommunen  können  vom  Bund  mitfinanzierte  Förderin-
 strumente  einsetzen,  insbesondere  die  Gemeinschaftsauf-
 gabe  „Verbesserung  der  regionalen  Wirtschaftsstruktur“,
 aber  auch  Finanzhilfen  des  Bundes  für  städtebauliche  Maß-
 nahmen.  Förderfähig  sind  u.  a.  die  Wiedernutzung  brachlie-
 gender  Flächen  (insbesondere  in  Innenstädten)  und  Stadt-
 umbaumaßnahmen  in  von  Funktionsverlusten  betroffenen
 Kommunen.

 Bereits  aktuell  können  Mittel  aus  den  europäischen  Struktur-
 fonds  (Europäischer  Fonds  für  regionale  Entwicklung)  für
 Konversionen  eingesetzt  werden.  Im  Nationalen  Strate-
 gischen  Rahmenplan  für  den  Einsatz  der  EU-Strukturfonds
 in  Deutschland  2007  bis  2013  ist  als  strategisches  Ziel  auch
 die  chancen-  und  ausgleichsorientierte  Weiterentwicklung
 von  Regionen  verankert.  Hier  sind  als  ein  regionalpolitisch
 bedeutsamer  Handlungsraum  unter  anderem  Regionen  mit
 Konversionsproblemen  aufgeführt.  Darüber  hinaus  sind
 Maßnahmen  zur  nachhaltigen  Stadtentwicklung  als  so  ge-
 nanntes  Querschnittsziel  in  allen  deutschen  Regionen  förder-
 fähig.  Hierzu  zählen  unter  anderem  Maßnahmen  zur  Sanie-
 rung  der  physikalischen  Umwelt  und  zur  Konversion  von
 Brachflächen.

 Zu Nummer 3

 Während  des  militärischen  Betriebs  führt  die  Bundeswehr
 Untersuchungs-,  Erkundungs-,  Sanierungs-  und  Räumungs-
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maßnahmen  gemäß  dem  Altlastenprogramm  der  Bundes-
 wehr durch.

 Nach  den  einschlägigen  Regelungen  für  die  Abgabe  von
 Liegenschaften  an  die  Bundesanstalt  sind  die  vom  Verteidi-
 gungsressort  nicht  mehr  benötigten  Grundflächen  grund-
 sätzlich  in  dem  Zustand  zu  übergeben,  in  dem  sie  sich  zum
 Zeitpunkt  der  Rückgabe  befinden.  Gemäß  der  zwischen
 dem  BMVg  und  dem  Bundesministerium  der  Finanzen  so-
 wie  der  Bundesanstalt  geschlossenen  Dachvereinbarung
 sind  bis  zu  zwei  Jahre  nach  Abgabe  einer  Liegenschaft  er-
 kannte,  akute  Gefahrenzustände  durch  die  Bundeswehr  zu
 beseitigen.

 Die  Bundesanstalt  kommt  ihren  gesetzlichen  Verpflichtun-
 gen  als  Grundstückseigentümerin  nach  dem  Bundes-Boden-
 schutzgesetz,  dem  Polizeirecht  sowie  den  sonstigen  ein-
 schlägigen  Bestimmungen  im  Sinne  einer  nachhaltigen  und
 effektiven  Gefahrenabwehr  nach.  Sie  richtet  ihr  Untersu-
 chungs-  und  Erkundungsprogramm  auf  den  konkreten  Frei-
 zugstermin  gemäß  der  Stationierungsplanung  des  BMVg
 aus.  Ziel  ist  es,  zum  Zeitpunkt  der  militärischen  Nutzungs-
 aufgabe  eine  Übersicht  über  sämtliche  noch  ausstehenden
 Gefahrenabwehrmaßnahmen  zu  erreichen.  Hierbei  wird  sie
 durch  die  Bundeswehr  unterstützt.  Der  endgültige  Umfang
 der  Sanierungsmaßnahmen  muss  sich  an  der  späteren  zivi-
 len  Nutzung  orientieren,  die  im  Zeitpunkt  der  Freigabe  in
 der Regel noch nicht feststeht.
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